
Instandsetzung der Sicherungs- und Schutzbauwerke auf Teilstrecken, Elbe-km 585,800 bis 607,500 
Umweltverträglichkeitsstudie 

 

88 Lamprecht & Wellmann GbR – Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner, Uelzen 

modernen Gebäudetypen findet sich eine Vielzahl an historischen Gebäuden, die z.T. auch unter 
Denkmalschutz stehen. 

Die bebauten Bereiche sind gemäß der Bauleitplanung der Samtgemeinde Elbmarsch weitgehend als 
gemischte Bauflächen festgelegt. Die Stover Rennbahn, der Campingplatz Stover Strand und der 
dazugehörige Sportboothafen sind als Sonderbauflächen bzw. Sondergebiete für Erholung 
ausgewiesen. Östlich an das als Sondergebiet Erholung mit der Nutzung Campingplatz festgelegte 
Areal sind Grünflächen, u.a. als Sportplatz und Campingplatz, sowie eine Waldfläche und ein 
Wohngebiet städtebaulich beschlossen.  

3.8.1.2 Bewertung 
Die Siedlungsbereiche der elbnahen Ortsteile weisen insgesamt eine hohe Bedeutung für die 
Wohnfunktion auf, wobei hinsichtlich der Festlegungen in den betreffenden Flächennutzungsplänen 
wie folgt zu differenzieren ist: 
Tabelle 23:  Bewertung der Wohnfunktion für das Untersuchungsgebiet 

�%�D�X�I�O�l�F�K�H�Q���Q�D�F�K���$�U�W���G�H�U���E�D�X�O�L�F�K�H�Q���1�X�W�]�X�Q�J�� �%�H�G�H�X�W�X�Q�J���G�H�U���: �R�K�Q�I�X�Q�N�W�L�R�Q��

Wohnbauflächen (W) 
Sondergebiet für Erholung/Campingplatz (SO) 

�V�H�K�U���K�R�F�K��

Gemischte Bauflächen (M) �K�R�F�K��
alle übrigen Siedlungsflächen �P�L�W�W�H�O��
nicht vorhanden �J�H�U�L�Q�J��

Von besonderer Bedeutung sind die Wohnbauflächen. Dies wirkt sich insbesondere in der Zulässigkeit 
von Lärmemissionen in den Gebieten aus, die hier besonders streng geregelt sind. Gemäß der 
einschlägigen Normen und Vorgaben (DIN 18 005 Teil 1 Schallschutz im Städtebau, Mai 1987 sowie 
TA Lärm vom 26. August 1998) beträgt der Orientierungswert für die zulässige Lärmbelastung für 
allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete und Campingplätze tagsüber (zwischen 6.00 bis 
22.00 Uhr) 55dB (A). 

In den gemischten Bauflächen ist ein Nebeneinander von Kleingewerbe, wie Handwerksbetrieben, 
Läden oder landwirtschaftlichen Betrieben neben der Wohnnutzung möglich. Der Orientierungswert 
für die Beurteilung der Lärmbelastung ist hier mit 60 dB (A) tagsüber festgesetzt. Für Sondergebiete 
gelten besondere Vorschriften entsprechend der jeweiligen Zielsetzung. 

3.8.1.3 Vorbelastungen 
Die Vorbelastungen der Wohnfunktion sind sehr gering und aktuell am ehesten durch den Verkehr auf 
den öffentlichen Straßen gegeben. Der aktuelle Straßenverkehr führt aber bislang zu keinen 
Überschreitungen der Grenzwerte nach der 16. BImSchV. 

3.8.1.4 Empfindlichkeit 
Bezogen auf das Bauvorhaben besteht eine Empfindlichkeit des Schutzgutes Mensch (Teilfunktion 
Wohnen) gegenüber Baustellenlärm und Transportfahrzeugen. Dabei ist die Empfindlichkeit mit der 
jeweiligen Bedeutung der Siedlungsflächen für die Wohnfunktion gleichzusetzen, sie ist demnach 
abgestuft als sehr hoch bis mittel zu bewerten. 
Wie für alle erforderlichen Baumaßnahmen, die anschließend eine deutliche Verbesserung der 
Situation bewirken, gilt, dass erhöhte Schallimmissionen auch in den angrenzenden Wohngebieten für 
die Bauphase zu akzeptieren sind - solange keine unangemessen Schall emittierenden Maschinen 
eingesetzt werden oder übermäßig lang andauernde Bauarbeiten stattfinden.  

3.8.2 Erholungsflächen (Erholungsfunktion) 
3.8.2.1 Bestand 
Der betrachtete Elbeabschnitt weist eine gute Erholungsinfrastruktur auf und ist gleichzeitig 
touristisch erschlossen. Deich, Uferbereiche und Elbestrom werden für diverse wasser- und 
landschaftsbezogene Freizeitaktivitäten genutzt (Wandern, Radfahren, Angel- Wasser- und 
Motorsport). Rad- und Wandererholung ist im Gesamtbereich möglich, Badenutzungen erfolgen 
überwiegend lokal und unorganisiert, im Uferbereich sind auf der gesamten Strecke zahlreiche kleine 
Sandflächen vorhanden, die auch zum Baden genutzt werden. Eine offizielle Ausweisung des 
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Badestellenangebots ist aufgrund des Gefährdungspotenzials durch den Schiffsverkehr und die 
Strömungsverhältnisse nicht vorgesehen (vgl. IBP Elbeästuar - Teilgebiet Niedersachsen - Fachbeitrag 
10; Freizeit, Tourismus; Stand Juli 2011). 

Die Vorlandbereiche einschließlich der Deiche sind im RROP 2007 des Landkreises Harburg 
weitgehend als Vorsorgegebiet für Erholung festgesetzt. Darüber hinaus wurde den elbnahen 
Siedlungen Over, Fliegenberg, Hoopte und Stove die "besondere Entwicklungsaufgabe Erholung" 
zugewiesen. (Vgl. Kap. 2.2) 

Bei Bullenhausen/Oversand befindet sich eine Wochenendhaussiedlung im Deichvorland. Die 
bebauten Wochenendgrundstücke werden, soweit das Hochwasser es zulässt, ganzjährig genutzt. 

Das Areal des Campingplatzes Stover Strand in Stove (Samtgemeinde Elbmarsch) erstreckt sich 
außen- und binnendeichs, direkt an den Deich angrenzend. Die Anlage umfasst Bereiche für 
Dauercamping, Mobilheime und Wochenendhäuser, im Vorland finden sich Stellplätze für 
Wohnmobile und Zelte. Grillhütte, Multifunktionsgrünflächen, 2 Badestrände und ein Sportboothafen 
stehen für Freizeitaktivitäten zur Verfügung. 

Östlich des Stover Strandes befindet sich noch ein weiterer kleiner Campingplatz. Überregional 
bekannt ist die Stover Rennbahn, die ebenfalls im Vordeichgelände angelegt wurde und seit gut 140 
Jahren besteht. Einmal im Jahr finden dort Pferderennen statt. Zugehörige Stellplätze und bauliche 
Einrichtungen befinden sich binnendeichs.  

Zahlreiche weitere Sportboothäfen und Anleger bzw. Liegeplätze sind entlang des betrachteten 
Elbeabschnittes zwischen Hamburg und Geesthacht zu finden: u.a. bei Stove/Elbstorf, Stöckte, 
Hoopte/Fliegenberg und Bullenhausen. Zwischen Hoopte und Zollenspieker besteht eine 
Fährverbindung, die für den Freizeitverkehr sowie den Pendlerverkehr zwischen Winsen und den 
Hamburger Vier- und Marschlanden von Bedeutung ist. Die Autofähre verkehrt zwischen März und 
November im 10-Minuten-Takt.  

Die Elbenebenflüsse Luhe und Seeve können bis zur Einmündung in die Elbe bzw. Ilmenau mit 
Kajaks befahren werden. Eine wassersportliche Nutzung des Ilmenau-Unterlaufs erfolgt dagegen 
durch Sportboote. In Hoopte gibt es einen Treetboot-, Kanu- und Bootsverleih. 

Neben den schon genannten Campingplätzen bestehen auf der gesamten Strecke vielfältige 
Übernachtungsangebote in Hotels, Pensionen und Ferienhäusern. Elbbezogene Gastronomiebetriebe 
mit z.T. regionaler Bedeutung sind ebenfalls zu finden.  

Als touristische Anlaufpunkte entlang des betrachteten Elbeabschnittes sind u.a. zu nennen: 

 Ilmenau-Sperrwerk, 
 Stover Mühle, 
 St. Marien Kirche in Drennhausen (Samtgemeinde Elbmarsch), 
 Staustufe/Schleuse mit Fischaufstiegstreppe bei Rönne (Geesthacht). 

Des weiteren finden saisonal elbbezogene Events, Sport- und Festveranstaltungen statt. 

Der betrachtete elbnahe Landschaftsraum zwischen Hamburg und der Elbbrücke bei Geesthacht ist 
Bestandteil der LEADER-Region „Achtern-Elbe-Diek“. Die touristische Vermarktung der Region 
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Lüneburg über die Flusslandschaft Elbe GmbH. 

Hinsichtlich der touristischen Nutzung ist zu unterscheiden in intensive Formen der Erholung sowie 
die ruhige landschaftsbezogene Erholung.  

3.8.2.2 Landschaftsbezogene Erholung 
Als Flächen für die ruhige, landschaftsbezogene Erholung steht ein Großteil der tidebeeinflussten 
Vorlandbereiche mit z.T. naturnahen Grünlandflächen, Auwaldbereichen und Röhrichten zur 
Verfügung. 

Der nördliche Teil des NSG "Untere Seeveniederung" grenzt zwischen Over und Wuhlenburg (Elbe-
km 605) an den Elbdeich. Aufgrund der dort vorkommenden Schachbrettblume hat das Gebiet 
insbesondere während der Blütezeit eine hohe Bedeutung für die Erholung, ein Beobachtungssteg 
ermöglicht ein besseren und schonenden Zugang zu den Beständen. Darüber hinaus lassen sich von 
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den in Gewässernähe aufgestellten Beobachtungstürmen bzw. Plattformen Wasservögel beobachten. 
Ein touristischer Anlaufspunkt ist das eher naturferne Formen aufweisende Seeve-Sperrwerk. Das als 
Siel ausgelegte Bauwerk ist 43,60 m lang und 22,70 m breit. 

Spazierengehen/Wandern 
Die Erschließung der Elbe-/marschlandschaft für Erholungszwecke ist großteils gut. Auf weiten 
Strecken besteht die Möglichkeit über befestigte Wege im Deichvorland oder auf dem Deich die Elbe 
zu Fuß oder mit dem Rad zu erleben. Besucherparkplätze im Bereich des Deiches ermöglichen die 
direkte Anfahrt. Es bestehen Wegeverbindungen vom Deich ins Hinterland zu z.T. ausgeschilderten 
Wanderrouten (u.a. entlang der Seeve- und Luhezuflüsse und im Bereich der Elbmarsch).  

Radfahren 
Die vorhandenen Radwege verlaufen weitgehend im Deichhinterland, zwischen Hoopte und Laßrönne 
wurde die Straße inklusive Radweg erhöht. Abschnittsweise bestehen Verbindungen zu 
Radwanderwegen ins Hinterland bzw. sind Streckenabschnitte entlang des Elbedeiches Bestandteil 
von ausgewiesenen Radwandertouren. Das Projekt Elbe-Radweg ermöglicht Fahrrad-Touren entlang 
des gesamten Elbelaufes von der Quelle im tschechischen Riesengebirge bis zur Mündung in die 
Nordsee, über die Fähre Zollenspieker bei Hoopte oder über die B 404 bei Geesthacht ist auch das 
linkselbische Elbufer im Landkreis Harburg zwischen Hoopte und Avendorf (Gemeinde Tespe) in den 
ausgeschilderten Radfernweg einbezogen.  

Fahrradverleih und -reparaturdienste befinden sich u.a. in Stove und Drage sowie Bullenhausen/Over.  

Reiten 
Reitsport und Pferdezucht haben traditionelle Wurzeln in der Elbmarsch. Abgesehen von den 
Pferderennveranstaltungen auf der Stover Rennbahn findet Reitsport eher im Hinterland statt. 

Angeln 
Das Freizeitangeln konzentriert sich auf Einzelstandorte an der Elbe, dort insbesondere an den 
Buhnenköpfen, im Bereich der Elbzuflüsse und an den Stillgewässern. 

3.8.2.3 Wassersport als intensive Erholungsnutzung 
Wassersportliche Aktivitäten finden im Schwerpunkt auf der Elbe sowie im Bereich der Ilmenau und 
Luhe statt. Elbe und Ilmenau-Unterlauf werden vorrangig durch Sportbootschiffer genutzt, darüber 
hinaus nutzen Segler die Unterelbe. Ferner ist auf der Elbe an vereinzelten Standorten (Gemeinde 
Elbmarsch) das Wasserskifahren möglich. 

3.8.2.4 Bewertung 
Neben der Erschließung eines Erholungsgebietes sind u.a. auch der Strukturreichtum und die 
Naturnähe neben dem Landschaftsbild ein wichtiges Kriterium für die Bedeutung der 
Erholungseignung. 

Der Raum weist in großen Bereichen eine hohe Bedeutung für die Naherholung und für die 
touristische Nutzung auf. Das gilt insbesondere für alle von Wegen aus erlebbaren Vorlandbereiche 
der Elbe. In weiten Abschnitten bietet sich dem Erholungssuchenden entlang der Elbe eine hohe bis 
mittlere Landschaftsbildqualität. Die Ausweisung zum FFH-Gebiet sowie die streckenweise 
raumplanerische Festlegung zum Vorranggebiet für Natur und Landschaft unterstreichen ferner die in 
weiten Teilen hohe Naturnähe dieser Flusslandschaft. Hinzu kommt die hohe Bedeutung des 
Landschaftsraumes für viele Brut- und Gastvogelarten, die zu entsprechenden Zeiten an der Elbe zu 
beobachten sind. 

Eine flächenhafte Untergliederung der Bedeutung des Bearbeitungsgebietes für die Erholung ist nicht 
sinnvoll. 

3.8.2.5 Vorbelastungen 
Erwähnenswerte Vorbelastungen der Erholungsfunktion sind mit Ausnahme der bereits beschriebenen 
durch den Straßenverkehr verursachten Schallimmissionen nicht vorhanden. 
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3.8.2.6 Empfindlichkeit 
Eine Empfindlichkeit der Erholungsfunktion ist im Rahmen des Vorhabens gegenüber der befristeten 
Inanspruchnahme von Wegeverbindungen sowie gegenüber Lärm- und Schadstoffemissionen der 
Baumaschinen und Transportfahrzeuge zu erwarten. 

In allen Bereichen besteht für Erholungsuchende die Möglichkeit, die gerade durch die 
Baumaßnahmen beeinträchtigten Landschaftsteile zu meiden. Die Empfindlichkeit ist daher nur als 
„mittel“ zu bezeichnen. 

3.8.3 Landwirtschaft 
Die Elbniederung ist auch heute noch durch landwirtschaftliche Nutzung wie beispielsweise Ackerbau 
und Viehzucht geprägt. Hierbei steht die Grünlandnutzung im Vordergrund. Die vordeichs gelegenen 
Grünländer werden weitgehend extensiv genutzt.  

3.8.4 Forstwirtschaft 
Forstwirtschaft spielt im betrachteten Raum eine eher untergeordnete Rolle. Im Deichvorland findet 
keine forstwirtschaftliche Nutzung statt. Die wenigen kleinen waldartigen Bestände sind großteils 
naturnah und stehen unter Naturschutz.  

3.8.5 Fischerei und Jagd 
An der Unterelbe außerhalb der Ästuare wird hauptgewerblich im Randbereich des Fahrwassers 
Hamenfischerei betrieben, die wichtigsten Nutzfischarten sind Flunder, Stint und Aal. Die 
Nebenerwerbsfischerei [(Anker)reusen, Ankerhamen, Aalkörbe] findet in der Uferregion statt, 
bevorzugte Nutzfischart ist der Aal. Die Sportfischerei mit der Handangel wird im gesamten 
Bearbeitungsgebiet praktiziert, allerdings ist freies Angeln nicht erlaubt, es gilt das Pachtrecht. Von 
der Staustufe Geesthacht bis Hamburg-Moorwerder wird die Elbe von den Fischereigenossenschaften 
Drage, Vogtei-Neuland und Bullenhausen-Over bewirtschaftet.  

Im Bearbeitungsgebiet findet jagdliche Nutzung in der Regel vom Boot aus in einem Bereich 
zwischen MThw und Fahrwasserrinne statt, bevorzugte Hauptwildarten sind Stockente, Pfeifente und 
Graugans. 

3.8.6 Wasserwirtschaft 
Das gesamte Deichvorland bis zum Deich ist amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet.  

3.9 Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Dargestellt auf Blatt Nr. 7 

3.9.1 Bestand 
3.9.1.1 Baudenkmale (Listen der Baudenkmale, Stand 2014) 
Innerhalb des Bearbeitungsraumes sind keine nach § 3 Abs. 2 NDSchG geschützten Baudenkmale 
vorhanden. In den angrenzenden Ortschaften Drage, Drennhausen, Elbstorf, Schwinde und Stove 
stehen einige Gebäude und Bauwerke unter Denkmalschutz, diese werden durch das Bauvorhaben im 
Uferbereich der Elbe jedoch nicht direkt berührt. Potentielle Beeinträchtigungen durch baubedingte 
Erschütterungen werden in Kap. 5.2.1.3 behandelt.  

3.9.1.2 Archäologische Denkmale 
Nach Angaben der Bodendenkmalpflege des Landkreises Harburg, (schriftlich Dr. BRANDT, 
Dezember 2014) gibt es entlang des betrachteten Elbabschnittes eine größere Anzahl von 
Bodendenkmalen. Es handelt sich dabei zum größten Teil um Altdeiche und Wurten. Diverse 
archäologische Fundstellen sind aktuell überwiegend binnendeichs, meist entlang der alten 
Deichlinien zu verorten. Zwei Fundstellen befinden sich außendeichs, jedoch im Gewässerbett der 
Elbe. Hierbei handelt es sich um ein Schiffswrack (Bodendenkmal 2) sowie um das Einzelfundstück 
Faustrohr (Bodendenkmal 2). Beide Fundstelle sind Kartenblatt Nr. 7 zu nehmen. Ebenfalls dargestellt 
ist die Lage des Bodendenkmals "Schanze" (Bodendenkmal 3), welches sich zwar außerhalb des 
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Bearbeitungsgebietes aber in der Nähe einer Baustelleneinrichtungsfläche/Lagerfläche befindet. 
Beeinträchtigungen archäologischer Denkmale im Zuge des Bauvorhabens können somit ebenfalls 
weitgehend ausgeschlossen werden. 

3.9.1.3 Sonstige Sachgüter 
Innerhalb des Bearbeitungsgebietes befinden sich neben den, das Gebiet begrenzenden Deichkörpern, 
folgende sonstige Sachgüter: 

 Freizeitgrundstücke und Häuser in der Wochenendhaussiedlung bei Bullenhausen/Over 
 Seeve-Siel 
 Ilmenau-Sperrwerk 
 Fähranleger und Parkplatz der Fährverbindung Hoopte-Zollenspieker 
 Gebäude des DLRG Winsen 
 Anlage der Bundespolizei bei Laßrönne-Haue 
 Teilgelände des Campingplatzes Stover Strand 
 Stover Rennbahn 
 Sportboothäfen und Liegeplätze bei Fliegenberg (Elbe-km 601,4), Hoopte (Fluss-km 601), 

Stöckte (Elbe-km 595,5), Elbstorf (Elbe-km 590) und Campingplatz Stover Strand (Fluss-km 
588) sowie Fähranleger Hoopte-Zollenspieker 

 Hochspannungsfreileitung über die Elbe (Fluss-km ca. 607,5) 

3.9.2 Bewertung  
Alle Kulturdenkmale, Bauwerke wie archäologische Denkmale, sind erhaltenswert und haben als 
Zeugnisse der Geschichte generell eine hohe Bedeutung, die durch die Pflicht zur Erhaltung in 
§ 6 NDSchG herausgestellt wird.  

3.9.3 Vorbelastung 
Über Vorbelastungen können keine Aussagen gemacht werden. 

3.9.4 Empfindlichkeit 
Die Empfindlichkeit der bekannten Baudenkmale gegenüber einer direkten Beeinträchtigung oder 
Inanspruchnahme im Rahmen des Vorhabens ist aufgrund der Lage außerhalb des Baubereiches 
gering, eine höhere Empfindlichkeit gegenüber baubedingte Erschütterungen ist dagegen erst einmal 
anzunehmen. Ferner besteht eine potentiell höhere Empfindlichkeit der Bodendenkmale durch etwaige 
Beschädigungen infolge einer Lagerung von Erdmaterial im Bereich von Baustelleneinrichtungs-
flächen. 
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4. Beurteilung der vorhandenen Situation und Aufzeigen 
von Entwicklungstendenzen ohne das Vorhaben (Status 
quo-Prognose) 

Von Bedeutung für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit eines Vorhabens ist auch die Prognose 
der raumbedeutsamen Entwicklung des Untersuchungsraumes mit und ohne Umsetzung des geplanten 
Bauvorhabens. Die allgemeingültigen bzw. vom Vorhaben unabhängigen Entwicklungsprognosen 
sollten (zumindest) behördenverbindlichen Programmen/ Plänen zugrundeliegen, so dass ein 
„hinreichender Konkretisierungsgrad“ unterstellt werden darf. Zu diesem Zweck wurde statt des 
derzeit noch geltenden RROP 2007 (beschrieben in Kap. 2.2) der Entwurf des RROP 2025 für den LK 
Harburg ausgewertet (LK HARBURG Stand Mai 2014). Dieser soll die Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung für das Kreisgebiet in einem Zeitraum bis 2025 festlegen und deckt somit einen reellen 
Prognosezeitraum ab. Satzungsbeschluss und Genehmigung des neuen RROP sind bis Ende 2016 
geplant. 

Die raumbedeutsamen Veränderungen im Zuge der planfestzustellenden Sanierungsmaßnahmen der 
Uferdeckwerke werden als Ergebnis der vorliegenden Untersuchung in den anschließenden Kapiteln 
ausführlich diskutiert und bewertet. 

Zunächst erfolgt die Darstellung der Entwicklungstendenzen ohne Umsetzung der geplanten 
Maßnahmen. 

4.1 Hochwasserschutz 
Aufgrund von veränderten Umwelteinflüssen sowie höheren Wellenbelastungen haben sich die 
Anforderungen an die Hochwasserschutzeinrichtungen der Elbe deutlich verändert. 

Ohne Sanierung und Anpassung des Schüttsteindeckwerkes ist absehbar, dass der Deckwerksaufbau 
unterspült wird und in sich zusammensackt. Dies wird zu vermehrten Uferabbrüchen führen, die 
letztendlich die Standsicherheit der Hochwasserschutzbauwerke (Deiche) gefährden. 

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Elbehochwässer in immer kürzeren Abständen immer neue 
Höchststände erreichen. Das hängt neben der Zunahme an extremen Niederschlagsereignissen auch 
mit der allgemein raschen Abführung von Niederschlags- oder Schmelzwasser in die Vorfluter 
zusammen (versiegelte Flächen, Drainagen, Eindeichungen). Eine Speicherung von Wasser in der 
Landschaft und damit eine Abmilderung von Hochwasserspitzen findet in immer geringerem Umfang 
statt. Die Gefahr, dass sogenannte Jahrhunderthochwasser auftreten ist tendenziell zunehmend.  

4.2 Naturschutz 
Im Jahr 2007 wurde die Elbe im betrachteten Abschnitt zwischen Hamburg und Geesthacht von der 
EU-Kommission als FFH-Gebiet DE 2526-332 anerkannt, somit ist der gesamte niedersächsische 
Elbestrom aktuell europarechtlich geschützt. Die Elbezuflüsse Seeve, Ilmenau und Luhe sind ebenfalls 
als FFH-Gebiet gemeldet, ihre Unterläufe sind als Vogelschutzgebiete ausgewiesen und nach 
nationalem Recht als NSG geschützt.  

Weitere Ausweisungen von nationalen Schutzgebieten im Untersuchungsraum sind nach derzeitigem 
Stand zu erwarten, da die Flächen aller europarechtlich geschützten Gebiete gem. Artikel 4 Abs. 4 
FFH-RL durch einen besonderen Schutzstatus gem. Artikel 1 l) FFH-RL zu schützen sind. Dies ist für 
das FFH-Gebiet DE 2526-332 bisher noch nicht erfolgt. Die Umsetzung des Schutzes in nationales 
Recht ist derzeit (Stand 9/2016) in der Umsetzung, das Gebiet soll als Naturschutzgebiet (NSG) 
festgesetzt werden. 

Das Harburger Elbdeichvorland ist gemäß des RROP-Entwurfs auch für den planerischen Zeitraum bis 
2025 fast vollständig als Vorranggebiet für Natur und Landschaft festgesetzt, ebenso wie Teile der 
binnendeichs angrenzenden Elbmarschen. Ausgenommen von der Festsetzung ist das außendeichs 
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gelegene Gelände des Campingplatzes Stover Strand. Dies verdeutlicht den hohen Stellenwert, den 
Natur und Landschaft auch aus politischer Sicht für diesen Raum haben. 

4.3 Siedlungsentwicklung 
Die zeichnerischen Festsetzungen des neuen RROP 2025 bezüglich der Siedlungsentwicklung im 
Bearbeitungsgebiet entsprechen weitgehend den Vorgaben des bisher geltenden RROP 2007. 

Neu dargestellt sind die Sperrwerke an Seeve und Ilmenau sowie ein Wasserwerk in Hoopte.  

Der Landkreis Harburg geht in seinem Entwurf des RROP 2025 noch von einem leichten Anstieg der 
Einwohnerzahl im LK bis zum Jahre 2024 aus, dem ein kontinuierlicher Bevölkerungsrückgang folgen 
wird. Für Winsen und die Elbmarsch wird sogar ein überdurchschnittliches Wachstum und eine später 
einsetzende Bevölkerungsabnahme angenommen, hierbei spielen sicher die verkehrsgünstige 
Anbindung und Nähe zu Hamburg eine große Rolle. Daneben wird eine steigende Nachfrage nach 
Ein- und Zweifamilienhäusern vorausgesetzt, für Winsen und die Elbmarsch in der Größenordnung 
von 15-20 %.  

Dies wird im Bereich der elbnahen Ortschaften zwischen Hamburg und Geesthacht zwangsläufig eine 
weitere Ausweisung von Ein- und Zweifamilienhausgebieten nach sich ziehen. Hierbei sollte nach 
Maßgabe des LK einer Innenentwicklung der Vorrang gegeben werden, beispielsweise durch die 
Schließung von Baulücken oder Nachverdichtung. (Vgl. LK HARBURG 2014) 

Genauere Flächenfestsetzungen für zukünftige Siedlungsentwicklungen wurden jedoch nicht 
vorgenommen, so dass die Entscheidung über potentielle Baugrundstücke den Kommunen überlassen 
wird. Demnach sind partielle Siedlungserweiterungen im betrachteten Raum eher wahrscheinlich. 

Eine weitere Bebauung der Vordeichflächen zu Siedlungsflächen im Bereich Over-Bullenhausen ist 
nicht gewünscht und soll nach Möglichkeit unterbunden werden. Ein Teil dieser Flächen befindet sich 
im Eigentum des Landes. Anpassungen des Gebäudebestandes an die Erhöhung des 
Bemessungswasserstandes für Sturmfluten können vorgenommen werden. Auch bauliche Maßnahmen 
im Rahmen der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur des Wochenendgebietes sind gemäß der 
raumordnerischen Festlegungen möglich.  

4.4 Land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung 
Die gesamte Elbmarsch ist weiterhin großflächig als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft bzw. 
Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung ausgewiesen. Damit wird der 
Grünlandbewirtschaftung großflächig Vorrang vor anderen landwirtschaftlichen Nutzungen 
eingeräumt. Diese Festlegungen dienen dem Ziel, extensiv bewirtschaftetes Dauergrünland, 
insbesondere Feuchtgrünland für den Umwelt- und Klimaschutz dauerhaft zu erhalten und zu 
vermehren. Als Instrumentarien zur Umsetzung des Ziels können bestehende Förderprogramme oder 
Konzepte für Kompensationsmaßnahmen genutzt werden.  

Der größte Teil des Grünlandes im Deichvorland wird als Wiese oder Mähweide (Wiesennutzung mit 
Nachbeweidung ab Hochsommer) bewirtschaftet. Die aktuelle überwiegend extensive Art der 
Wiesennutzung stellt den hohen Artenreichtum der Überschwemmungsgrünländer sicher. Unterbleibt 
die Nutzung verändern sich diese Flächen hin zu (Rohrglanzgras)Röhrichten und in letzter 
Konsequenz hin zu Weiden- und Erlen-Auwäldern. 

4.5 Freizeit und Erholung 
Die Elbmarsch ist weiträumig aufgrund ihrer Eignung für eine landschaftsbezogene Erholung als 
Vorbehaltsgebiet Erholung festgesetzt. Besonders hervorgehoben wird der Erholungsraum Mittlere 
Elbe – Winsener Elbmarsch im Bereich der Leader-Region Achtern-Elbe-Diek (umfasst die 
Gemeinden Seevetal und Stelle, die Stadt Winsen, die Samtgemeinde Elbmarsch und das 
Gemeindegebiet von Barum im Landkreis Lüneburg). 
Sechs Ortschaften sind aufgrund der umgebenden besonders reizvollen Landschaft sowie 
angemessener touristischer Infrastruktureinrichtungen raumordnerisch als Standorte besondere 
Entwicklungsaufgabe Erholung bzw. Tourismus festgesetzt. Die Standorte mit der 
Entwicklungsaufgabe Erholung (Bullenhausen/Over, Fliegenberg, Drage sowie Laßrönne unter 
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Vorbehalt) weisen eine besondere Bedeutung für die Naherholung der umgebenden Gemeinden bzw. 
dem Tagestourismus auf, bestehende gastronomische oder touristische Einrichtungen, sowie kulturelle 
Angebote sind zu sichern und gegebenenfalls zu entwickeln. 
Stove und Hoopte wurde die besondere Entwicklungsaufgabe Tourismus zugewiesen. Die Standorte 
mit dem Schwerpunkt Tourismus weisen in der Regel eine bessere Ausstattung an Gästebetten in 
Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen auf und sind auch für Kurzzeiturlaube geeignet und 
nachgefragt. Dem entsprechend kommt dem Tourismus hier auch eine regionale Bedeutung an der 
kommunalen Wertschöpfung zu. 

Für den Standort Hoopte einschließlich der an der Ilmenaumündung liegenden Ortsteile von Stöckte 
ist zur Stärkung des touristischen Potenzials in Verbindung mit dem Elberadweg und dem über die 
Fährverbindung angebundenen Raum Vierlande/Zollenspieker ein Ausbau des wassergebundenen 
Tourismus, der Gastronomie und von Freizeiteinrichtungen vorgesehen. Im Auftrag der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Harburg (WLH) erstellt das Büro Buss Marina 
Projects aus Hamburg Pläne für eine Umnutzung des Stöckter Hafens zum wassertouristisches 
Zentrum (Marina Stöckte). Erste Planungen sehen im Hafenbereich den Bau eines Apartement-Hotels 
sowie die Einrichtung eines Museumshafen und einer Seglerpromenade vor. Weitere gedachte 
Einrichtungen sind eine Hafenmeile mit Geschäften, maritime Betriebe sowie Event-Gastronomie und 
Ferienunterkünfte mit gehobenem Standard. (HAMBURGER ABENDBLATT, Online-Auftritt April 2015) 

Die im UG befindlichen Sportboothäfen Stover Strand, Drage, Hafen Stöckte und Hoopte sind 
zeichnerisch als Vorranggebiet ausgewiesen und sollen damit in ihrer Funktion als freizeitorientierte 
Hafenanlagen in ihrem Bestand gesichert werden.  

Darüber hinaus wird empfohlen, eine saisonalen Personen- und Fahrradfähre zwischen dem Seevetaler 
Ortsteil Bullenhausen und den Vier- und Marschlanden einzurichten. Durch eine weitere 
Fährverbindung stromabwärts der bereits bestehenden Elbfährstrecke zwischen Hoopte und 
Zollenspieker wäre es sinnvoll möglich, den bisher nur bis Hoopte am Südufer der Elbe verlaufenden 
Elberadwanderweg (vgl. Kap. 3.8.2.2) weiterzuführen. Ziel ist eine Stärkung des Fahrradtourismus im 
westlichen Teil der Elbmarsch.  

4.6 Verkehr 
Grundlegende Veränderungen der Verkehrssituation auf den elbebegleitenden Kreisstraßen sind nicht 
zu erwarten.  
Der Binnenschifffahrtsverkehr auf der Elbe wird sich ebenfalls voraussichtlich nicht grundsätzlich 
verändern. Zurzeit werden in Geesthacht jährlich etwa 17.000 Güterschiffe und über 5.000 Sportboote 
geschleust (LK HARBURG Entwurf RROP 2025). 
Die Ilmenau, bzw. der Ilmenau-Kanal, ist von Lüneburg bis zur Mündung in die Elbe bei Hoopte eine 
Bundeswasserstraße, hat jedoch kaum noch wirtschaftliche Bedeutung für die Schifffahrt. Heute dient 
der Ilmenau-Kanal im Schwerpunkt der Freizeitschifffahrt und der Entwässerung der Elbmarsch. 
Der Hafen Winsen-Stöckte ist als Vorranggebiet Hafen mit regionaler Bedeutung ausgewiesen. Im 
Hafen befindet sich eine Werft für Sportboote sowie Verladeeinrichtungen für Schüttgut und 
Mineralöle. Güterumschlag findet zurzeit nicht statt. Eine Reaktivierung der Hafenfunktion soll für die 
Zukunft offen gelassen werden. 

4.7 Sonstige Nutzungen 
Für weitere Nutzungen wie Jagd/Fischerei, Wassergewinnung, Bodenabbau, Windkraftnutzung o. ä. 
bestehen derzeit keine Planungen, die erhebliche Veränderungen für das Untersuchungsgebiet zur 
Folge haben könnten. 
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5. Beschreibung des Vorhabens und der 
vorhabenbedingten Wirkfaktoren 

5.1 Art und Erforderlichkeit des Vorhabens 
Aus den §§ 4 und 5 des Niedersächsischen Deichgesetzes (NDG) ergibt sich die Verpflichtung zur 
Hochwasservorsorge. Demnach ist der Hauptdeich in seinen Abmessungen so zu errichten und zu 
erhalten, dass er den Zweck des Schutzes des Binnenlandes jederzeit erfüllen kann. Um dieser 
Verpflichtung zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes nachzukommen, sind an der Elbe zwischen 
Rönne und Bullenhausen (Elbe-km 585,800 bis 607,500) in etwa einem Drittel des über 20 km langen 
Elbeabschnittes die den Deichfuß schützenden Packlagen und Steinschüttungen zu erneuern.  

Für die folgend aufgeführten Abschnitte wurde im Jahr 2013 eine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 
NUVPG in Verbindung mit Anlage 1 vorgenommen, da die in diesen Abschnitten vorgesehenen 
Baumaßnahmen hinsichtlich ihrer Größe und sonstigen Merkmale unterhalb der für die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung vorgegebenen Erheblichkeitsschwellen lagen (vgl. LAMPRECHT 
& WELLMANN 2013).  

Artlenburger Deichverband  ADV03-Abschnitt 2 Strom-km 595,289 bis 
595,828 

bei Laßrönne 

Deich- und Wasserverband 
Vogtei Neuland 

DVN04-Abschnitt 1 Strom-km 599,260 bis 
600,831 

bei Hoopte 

Deich- und Wasserverband 
Vogtei Neuland 

DVN03-Abschnitt 2 Strom-km 601,424 bis 
601,933 

bei Fliegenberg 

Harburger Deichverband HDV02-Abschnitt 2 Strom-km 605,600 bis 
606,230 

bei Over 

Für die nachfolgend genannten Bauabschnitte wird ein Antrag auf Planfeststellung gestellt. Die im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens durchzuführende Prüfung der Umweltverträglichkeit des 
Bauvorhabens erfolgt mit der vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie. Träger der Baumaßnahmen 
sind der Artlenburger Deichverband, der Deich- und Wasserverband Vogtei Neuland sowie der 
Harburger Deichverband. Die technische Planung und Abwicklung der Baumaßnahme übernimmt die 
Betriebsstelle Lüneburg des NLWKN. 

Artlenburger Deichverband 

Laßrönne ADV01-Abschnitt 1. Los I Strom-km 598,026 bis 598,120 

Laßrönne ADV02-Abschnitt 1, Los I/II Strom-km 597,122 bis 597,709 

Laßrönne ADV03-Abschnitt 1, Los I Strom-km 595,828 bis 595,945 

Laßrönne ADV03, Abschnitt 3 Strom-km 595,188 bis 595,289 

Stove ADV04-Abschnitt 1, Los III Strom-km 587,287 bis 587,547 

Stove ADV04-Abschnitt 2, Los I/II Strom-km 586,669 bis 587,287 

Deich- und Wasserverband Vogtei Neuland 

Wuhlenburg DVN01, Los I Strom-km 604,507 bis 604,686 

Rosenweide DVN02-Abschnitt 1, Los I Strom-km 604,035 bis 604,276 

Fliegenberg DVN03-Abschnitt 1, Los I/II Strom-km 601,933 bis 602,328 

Hoopte DVN04-Abschnitt 2, Los VII Strom-km 599,027 bis 599,260 
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Harburger Deichverband 

Over HDV02-Abschnitt 1, Los I Strom-km 606,230 bis 606,402 

Over HDV02-Abschnitt 3-1, Los IV/V Strom-km 605,275 bis 605,600 

Over HDV02-Abschnitt 3-2, Los VI Strom-km 605,070 bis 605,275 

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts sind im Tidebereich der Elbe oberhalb von Hamburg die Buhnen und 
die Elbeböschungen zwischen den Buhnen mit Setzpacklagen und Schüttsteindeckwerken gesichert 
worden. 

Es wurden überwiegend nur die Uferböschungen der Buhnenfelder mit einem Schüttsteindeckwerk 
aus industriell gefertigten Eisensilikat-Gesteinen (CUS/Kupferschlacke) befestigt, bei denen eine 
starke Wellenbelastung aufgrund der nah der Buhnenköpfe verlaufenden Fahrrinne zu erwarten war 
und die sich in unmittelbarer Nähe des Elbedeichs befanden. Die erosionsgesicherte Elbeuferböschung 
ist für den Bestand des Deichkörpers erforderlich, das Schüttsteindeckwerk schützt die Buhnenwurzel 
und die höher liegende Außenberme des Hauptdeiches vor Erosion durch Wasser (Schiffs – und 
Windwellen). Durch diesen Schutz des Deichfußes wird die dauerhafte Standsicherheit der gesamten 
Hochwasserschutzanlage sichergestellt.. 

Aufgrund von veränderten Umwelteinflüssen und Belastungen sind in den letzten 15 Jahren 
überproportional viele Schäden im Schüttsteindeckwerk an den scharliegenden Deichabschnitten des 
linksseitigen Elbedeiches aufgetreten. Zum einen hat sich die Wellenbelastung durch die Schifffahrt in 
den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Zum anderen führt der seit Festlegung der 
Bemessungsansätze für die derzeit bestehenden Deckwerke in den 60er/70er Jahren deutlich 
abgesunkene Niedrigwasserstand (im Abschnitt Over war das mittlere Tideniedrigwasser im Jahr 2010 
ca. 50 cm niedriger) zu einem Verlust der Filtereigenschaft durch Verrottung der Buschmatten bzw. 
Verockerung der Textilfilter. Infolge dessen spült das bei Ebbe zutage tretende Grundwasser 
Bodenmaterial aus dem Untergrund der Böschung, sodass der gesamte Deckwerksaufbau in sich 
zusammensackt. Dies hat wiederum zur Folge, dass der Hauptdeichkörper und die Elbeböschung der 
Wassererosion ausgesetzt sind. 

 
Abbildung 28:  Typisches Schadensbild an den Deckwerken, hier im Bereich der Buhnenwurzel. Eigene Aufnahme 10/2014. 

Die aufgetretenen Schäden sind im Rahmen der regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten nicht mehr 
dauerhaft zu beheben. Daher sollen die so geschädigten Deckwerke durchgreifend saniert werden. 
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Der Aufbau der neuen Schüttsteindeckwerke wurde unter Beachtung der bestimmenden Faktoren 
(Tidehub, Wellenbelastung, Platzverhältnisse, Wirtschaftlichkeit etc.) entwickelt und bemessen. Als 
Grundlage dienten unter anderem über mehrere Wochen andauernde Messungen der Schiffs – und 
Windwellen an einem scharliegenden Deichabschnitt in Over sowie Baugrunduntersuchungen im 
direkten Bereich des Elbufers und der Buhnenfelder. Die Bemessungen wurden von der Bundesanstalt 
für Wasserbau zur Ausführung freigegeben. 

Gleichwertige Alternativen zur vorliegenden Planung sind aus folgenden Gründen nicht 
gegeben: 

 Ein Neubau und damit einhergehend die Verstärkung der Schüttsteindeckwerke ist für die 
Standsicherheit der Elbedeiche zwingend erforderlich. 

 Eine veränderte Lage des Schüttsteindeckwerkes im Buhnenfeld - z. B. eine Vorverlegung in 
Richtung der Buhnenköpfe - ist aus technischen, wirtschaftlichen und naturschutzfachlichen 
Gründen nicht sinnvoll. (Vgl. NLWKN Az.: LII.1-623 30 412-1/11, 16.07.2012) 

 Die Böschungsneigung von 1:3 entspricht der optimalen Minimal-Neigung auf der ein 
Schüttsteindeckwerk bautechnisch hergestellt werden kann. Flachere Böschungen bedeuten 
einen höheren Flächen- und Materialverbrauch bei Bodenfilter und Schüttsteinen, bei steileren 
Böschungen dagegen ist die Standsicherheit aufgrund der an der Elbe auftretenden 
Wellenbelastung nicht gewährleistet. 

Materialwahl: 
Eisensilikatgestein für das Schüttsteindeckwerk 

 Eisensilikat-Gestein hat hohes Eigengewicht und gute Lagerstabilität, daher geringste 
Einbaustärke und geringere Flächeninanspruchnahme im Vergleich zu natürlichen 
Gesteinsarten.  

 Nutzung der aus grundbaulicher Sicht optimalen Böschungsneigung (1:3). 
 Anlieferung erfolgt aus der Region (Hamburg) - kurze Transportwege. 
 Das Material wurde bisher bevorzugt in den Uferböschungen und Steinbuhnen an der Elbe 

verbaut und hat sich seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt. 

Zweistufiger Kornfilter als Bodenfilter 
 Einbauart und Wasserdurchlässigkeit haben sich seit Jahrzehnten bewährt - keine 

Verockerung wie bei geotextilen Filtern.  
 Die Anlieferung erfolgt aus der Region (Norddeutschland). 

Stahlspundwand als Fußsicherung 
 Das Material weist eine sehr lange Lebensdauer auf und lässt sich wirtschaftlich in einer Tiefe 

von 3,00 m bis 4,00 m unterhalb MThw einbauen. 
 Im Vergleich zur Holzspundwand reicht bei Stahlspundbohlen eine geringere Bohlenlänge 

(Widerstandsmoment). 
 Die Stahlspundwand ist auch dann noch standfest, wenn bei noch weiter sinkendem 

Tideniedrigwasser 1/3 der Gesamthöhe zur Wasserseite frei steht.  
 Eine Fußsicherung mit Faschinen oder als Holzspundwand hat den Nachteil, dass das Holz als 

organisches Material bei häufigem Luftkontakt z.B. durch Absinken des MTnw verrotten wird 
und somit die Standsicherung nicht mehr gegeben ist. 

 Die Herstellung des erforderlichen Bodenkoffers für eine Fußsicherung aus Schüttsteinen 
(Steinwalze) ist in einem wassergesättigten Boden – in der erforderlichen Tiefenlage - nicht 
fachgerecht ausführbar. Ferner würde sich der Bedarf an Schüttsteinen um ca. 2,0 m³ je lfdm 
Fußsicherung erhöhen und der Einsatz eines Vlieses als Filter erforderlich, welches durch die 
einsetzende Verockerung nicht dauerhaft als Filter einsetzbar wäre.  

5.1.1 Durchführung der Baumaßnahme 
Der Einbau des Deckwerkes einschließlich der Spundwand erfolgt weitestgehend wasserseitig, die 
Materialtransporte werden ebenfalls vornehmlich über den Wasserweg zur Baustelle vorgenommen. 



Instandsetzung der Sicherungs- und Schutzbauwerke auf Teilstrecken, Elbe-km 585,800 bis 607,500 
Umweltverträglichkeitsstudie 

 

100 Lamprecht & Wellmann GbR – Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner, Uelzen 

Im Zuge der Baustellenräumung kann es zur Rodung von einzelnen Bäumen sowie zur Entfernung von 
Stubben und weiteren Vegetationsbeständen im Bereich der Deckwerke kommen. Anschließend wird 
das vorhandenen Schüttsteindeckwerk aufgenommen und zwischengelagert. Zur Herstellung der 
nötigen Schwimmfreiheit für die wasserseitig einzusetzenden Baugeräte sind darüber hinaus die 
betroffenen Buhnenfelder auszubaggern. Das ausgeräumte Sediment verbleibt im Buhnenfeld, es wird 
zwischenzeitlich seitlich umgelagert und nach Herstellung des Bauwerkes wieder über das 
Steindeckwerk verteilt (vgl. NLWKN 2013, AZ: LII. 1-623 30 4 12 – 1/1.9 Ma). Ausbaggerung und 
Lagerung werden durch das WSA gemäß Unterhaltungsrahmenplan durchgeführt. Für die Einpassung 
der Schüttsteinlagen und der darunter liegenden Filterschichten ist das Herstellen eines Bodenkoffers 
notwendig. Nach Erstellen des Planums erfolgt der Einbau des zweistufigen Kornfilters getrennt in 
zwei Schüttschichten mit einer Mindeststärke von je 0,25 m; das Material besteht aus Sanden und 
Kiesen mit den Korngrößen 0/4 mm (Filterstufe 1) und 2/62 mm (Filterstufe 2). Auf die 
Filterschichten werden Wasserbausteine in einer Mindeststärke von 0,50 m aufgebracht. Die zu 
verwendenden Eisensilikat-Steine (Kupferschlacke, CUS) entsprechen (mit einer Mindestrohdichte 
>3,60 kg/dm³) den Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW 
2003). Im Übergang der Außenberme zum Deckwerk wird ein Vlies als Erosionsschutz (zum 
Kornfilter/Schüttsteinschicht hin) eingebracht. Es erfolgt eine Anpassung des oberen 
Schüttsteinkantenverlaufes an die Linienführung der Außenberme. 

Im Fußbereich soll das Schüttsteindeckwerk durch eine Stahlspundwand in seiner unteren Lage fixiert 
werden, um ein Abrutschen der Steinböschung zu verhindern. Zu diesem Zweck werden 
Stahlspundbohlen mit einer Länge von 4,90 m bzw. 5,10 m und einer Wandstärke von 10 mm in 
Tiefen von NN -0,50 m bis NN – 1,50 m eingebaut. Zur Stabilität der Fußspundwand während des 
Bauzustandes hat jede 10. Spundbohle eine Länge von 8,00 m. Das Einbringen erfolgt vom Wasser 
aus im Vibrationsverfahren. Hierfür kommt ein Hydraulikbagger mit einem Anbauvibrator zum 
Einsatz. 

Die grundbaulich optimale Böschungsneigung zur Herstellung des Schüttsteindeckwerkes ist nach 
Aussage des NLWKN 1:3. Zur Erreichung dieser Neigung kann streckenweise eine Anpassung der 
vorhandenen Uferböschung bzw. Deichaußenberme notwendig werden. Abschnittsweise wird für den 
Einbau des neuen Deckwerkes mehr Grundfläche benötigt. Allerdings wird in einigen Bauabschnitten 
auch weniger Fläche überbaut, diese Bereiche stehen nach der Entfernung des vorhandenen 
Schüttsteinmaterials als Lebensraum zur Verfügung. 

Das neue Schüttsteindeckwerk hat je nach Standort (Geländehöhen und MTnw) eine Böschungslänge 
von 13,00 m bis 18,00 m. Der Fuß des Schüttsteindeckwerkes befindet sich ca. 1,00 m unterhalb 
MTnw. 

Es folgt eine Auflistung der entsprechend der aktuellen Planung (Stand: August 2016) pro Abschnitt 
vorgesehenen Deckwerksfläche in m² sowie der benötigten Spundwandlänge in laufenden Metern 
(lfdm.) 



Instandsetzung der Sicherungs- und Schutzbauwerke auf Teilstrecken, Elbe-km 585,800 bis 607,500 
Umweltverträglichkeitsstudie 
 

Lamprecht & Wellmann GbR – Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner, Uelzen 101 

Tabelle 24:  Größenangaben bezogen auf die Abschnitte. (R. MARTIN, NLWKN, schriftlich 24.03.2015 - aktualisiert 08/16) 

Deichverband Abschnitte Elbe-km Fläche Deckwerk (m²)
Länge Spundwand (Meter, 
geschätzt)

Artlenburg ADV01 - 1 598,026 - 598,120 1.804 m² 122 lfdm

ADV02 - 1 597,122 - 597,709 8.217 m² 475 lfdm

ADV03 - 1 595,828 - 595,945 2.577 m² 118 lfdm

ADV03 - 3 595,188 - 595,289 2.195 m² 97 lfdm

ADV04 - 1 587,287 - 587,547 2.902 m² 246 lfdm

ADV04 - 2 586,669 - 587,287 8.747 m² 590 lfdm

Vogtei-Neuland DVN01 604,507 - 604,686 2.839 m² 168 lfdm

DVN02 - 1 604,035 - 604,276 4.320 m² 252 lfdm

DVN03 - 1 601,933 - 602,328 5.182 m² 377 lfdm

DVN04 - 2 599,027 - 599,260 4.125 m² 193 lfdm

Harburg HDV02 - 1 606,230 - 606,402 2.831 m² 184 lfdm

HDV02 - 3 605,070 - 605,600 7.768 m² 552 lfdm

Gesam t 53 .50 7  m ² 3 .37 4  l f dm  

5.1.2 Material und Anlieferung 
Wasserbausteine, Filterkiese und Stahlspundbohlen werden weitgehend über den Wasserweg 
angeliefert. Diverse andere Baumateralien, die eher in Kleinmengen benötigt werden sowie 
Materialien für die Baustelleneinrichtungen, wie u. a. Vlies, Baustoffgemisch, Baggermatten und 
Baucontainer werden auf dem Landwege transportiert. Eine Ausnahme bildet Abschnitt DVN04-2, 
Buhnenfeld 7/2; hier erfolgt die Anlieferung des Deckwerkmaterials (Schüttsteine, Filterkies) sowie 
der Abtransport des Abbruchmaterials ausschließlich über Land. 

5.1.3 Baufahrzeuge und Baustelleneinrichtung 
Für die wasserseitigen Arbeiten sind zwei Hydraulikbagger, einer davon mit Vibrationsramme, sowie 
Pontons als schwimmende Plattformen vorgesehen. Der Materialtransport über den Wasserweg erfolgt 
durch Schubschiffe und diverse Schuten. 

Für die landseitigen Bautätigkeiten kommen pro Baustelle ein Kettenbagger und drei Pkw zum 
Einsatz. Des Weiteren werden je zwei Personal- und Materialcontainer benötigt. Der Materialtransport 
erfolgt über schwere 3-Achs-Lkw mit einer Ladekapazität von 12 m³. 

5.1.4 Baubeginn und Bauzeiten 
Baubeginn wäre unmittelbar nach Vorliegen der Genehmigungsunterlagen, das Bauende ist offen. Als 
jährlicher Bauzeitraum sind unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse die Monate Anfang 
April bis Mitte Dezember vorgesehen. Die Arbeiten finden werktags zwischen 6.00 - 20.00 Uhr statt. 

5.2 Vorhabenwirkungen 
Die durch das geplante Vorhaben zu erwartenden Wirkfaktoren werden nach bau-, betriebs- und 
anlagebedingten Vorhabenwirkungen unterschieden. 

Als baubedingt sind die Wirkfaktoren zu bezeichnen, die während der Baumaßnahmen an den 
Uferböschungen und den Materialtransporten zu den Baustellen zum Tragen kommen. Diese 
Wirkfaktoren treten nur während der Bauphase auf; in der Regel sind die potenziellen Auswirkungen 
ebenfalls auf die Bauphase beschränkt und wirken nicht dauerhaft nach. 

Unter anlagebedingten Wirkfaktoren sind diejenigen zu verstehen, die unmittelbar von dem neu 
hergestellten Deckwerk ausgehen sowie durch dessen dauerhaftes Vorhandensein entstehen. Die 
Auswirkungen dauern in der Regel zeitlich unbegrenzt an. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren haben ihre Ursache in der Unterhaltung und Pflege der Deckwerke. 
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5.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 
Tabelle 25:  Baubedingte Wirkfaktoren des Vorhabens auf die Schutzgüter 

Wirkfaktoren potenzielle Auswirkungen betroffene Schutzgüter nach UVPG 
Lärm- und Schadstoffemissionen sowie 
Vibrationen durch Baumaschinen 
(Vibrationsgerät, Bagger/Radlader) und 
Bau- bzw. Transportfahrzeuge  

 Schadstoffeintrag in die Luft (evtl. in Wasser 
und Boden) 

 Lärmbeeinträchtigungen von Wohn- und 
Erholungsgebieten 

 Störungen/Beunruhigungen von Tieren und 
deren Lebensräumen 

(Wasser) 
(Boden) 
Klima/Luft 
Tiere 
Mensch (Wohnen und Erholung) 

Mechanischer Abrieb der 
Wasserbausteine beim Aus- und Einbau 

 Schadstoffeintrag ins Wasser 
 Anreicherung in Gewässerorganismen 

Wasser 
(Boden) 
Tiere 

Erschütterungen durch Einrüttelarbeiten 
zur Herstellung der Spundwand sowie 
Schallwellen 

 Schäden an Gebäuden 
 Gefährdung von Baudenkmälern 
 Gefährdung der Fischfauna 

Mensch (Wohnen) 
Kultur- und Sachgüter 
Tiere 

Baustellenverkehr/ Maschineneinsatz  Direkte Gefährdung von Tieren Tiere 
Beanspruchung von Flächen für 
Materiallagerung und 
Baustelleneinrichtung / Baufeldräumung 

 Beseitigung von Vegetation, zeitweiliger Verlust 
von Lebensraum 

 Inanspruchnahme von Boden 
 zeitweilige Veränderung des Landschaftsbildes 

Pflanzen und Tiere 
Boden 
Landschaftsbild, 
Kultur- und Sachgüter 

Ausbaggerung der Buhnenfelder im 
Zuge der Bauvorbereitung 

 Entfernung von Vegetation 
 Gefährdung von eingeschränkt mobilen Fischen 
 Aufwirbelung feiner Partikeln, dadurch erhöhte 

Sauerstoffzehrung 
 Belastung der Kiemen 

Pflanzen und Tiere 
Wasser 

 

5.2.1.1 Schadstoff- und Staubemissionen 
Während der Bauphase wird es durch den Einsatz von Baumaschinen (Bagger, Radlader) und 
Transportfahrzeugen zu zusätzlichen Schadstoffemissionen in Form von Kohlendioxid, Stickoxiden, 
Ruß u. a. kommen.  

Der Einsatz von 6 bis 7 Baumaschinen (2-3 Hydraulikbagger, 3 Lastkraftwagen und div. 
Schubschiffe) ist zu unterstellen. Die emittierte Schadstoffmenge befindet sich bei dieser Anzahl von 
Maschinen allerdings in einer Größenordnung, in der eine exakte Quantifizierung nicht möglich ist. 

Beim Maschineneinsatz auf Baustellen besteht eine erhöhte Gefahr für die Freisetzung 
umweltgefährdender Stoffe wie Öle, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere im Fall von Unfällen, 
Leckagen oder unsachgemäßem Umgang. Dies kann zu erheblichen Verschmutzungen von Wasser 
und Boden führen. Verstärkt wird die Möglichkeit von Umweltbeeinträchtigungen im UG durch den 
geringen Grundwasser-Flur-Abstand und die relativ durchlässigen Deckschichten sowie die 
vorhandenen Oberflächengewässer. Durch hohe Anforderungen an die Sicherheit kann dieser Gefahr 
entsprechend entgegengewirkt werden, dennoch ist sie nicht vollkommen auszuschließen. 

Weiterhin kann es beim Ausbau des alten Deckwerkes sowie beim Entladen und dem Einbau der 
Kupferschlackesteine (CUS) verursacht durch mechanischen Abrieb und anschließenden chemischen 
Lösungsprozessen zu einem Eintrag von Schadstoffen ins Gewässer kommen.  

Zusätzlich können beim Ausbau des alten Deckwerkes sowie beim Einbau der neuen Materialien 
erhöhte Staubemissionen auftreten. Witterungsabhängig sind darüber hinaus Staubverwirbelungen 
durch Transportfahrzeuge, insbesondere auf Schotterwegen, zu erwarten.  

Schadstoff- und Staubemissionen können in erster Linie Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, 
Wasser und Luft haben. Indirekt können auch Tiere, Pflanzen sowie Menschen betroffen sein. 

5.2.1.2 Schallemissionen 
Die eingesetzten Baumaschinen und Transport-Lkw verursachen erhöhte Schallemissionen, die 
während der Bauphase an Werktagen, tagsüber zwischen 6:00 und 20:00 Uhr und lokal auf die 
jeweiligen Bauabschnitte (Lose) begrenzt, auftreten werden. Auf den Baustellen werden ausschließlich 
Baumaschinen zum Einsatz kommen, deren Geräuschemissionswerte nach der 32. BImSchV (Geräte- 
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und Maschinenlärmschutzverordnung) die zulässigen Schallleistungspegel des Artikels 12, Stufe II 
(gültig ab 03.01.2006) der Richtlinie 2000/14/EG nicht überschreiten. 

Als schallimmissionsrelevante Bautätigkeiten sind zu nennen: 

 Einbringen der Spundbohlen im Fußbereich des Deckwerkes mithilfe des Vibrationsverfahren 
 Entlade- und Baggerarbeiten zur Herstellung des Deckwerkes (Steinschüttung) 
 Transportfahrten (Lkw 3-Achser) 

Die baubedingt und in einem begrenzten Zeitraum erfolgenden Transportfahrten auf der Elbe werden 
nicht berücksichtigt, da die hierdurch hervorgerufenen Immissionen lediglich zu einer 
vernachlässigbaren Erhöhung der durch den Schiffsverkehr auf der Bundeswasserstraße verursachten 
Grundbelastungen führen werden.  

Zur Ermittlung der durch die Bautätigkeiten im Rahmen der Deckwerkserneuerungen zu erwartenden 
Lärmbelastung wurde von der DMT Gründungstechnik GmbH im Auftrag des NLWKN Betriebsstelle 
Lüneburg auf Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - 
Geräuschimmissionen (AVV-Baulärm) vom August 1970 eine Prognose erstellt (siehe Tab. 3). Zu 
diesem Zwecke wurden exemplarische Messungen über einen repräsentativen Zeitraum, d. h. einem 
Zeitraum, in dem alle für den Bauablauf typischen und relevanten Tätigkeiten mehrfach durchgeführt 
wurden, vorgenommen. Dies erfolgte im Rahmen der Bauausführung der Deckwerkabschnitte, deren 
Verträglichkeit mit den Schutzgütern des UVPG und den Erhaltungszielen des betroffenen FFH-
Gebiets Elbe zwischen Hamburg und Geesthacht entsprechend den Paragraphen 3 NUVPG (in 
Verbindung mit Anlage 1) sowie 34 BNatSchG im Jahr 2013 nachgewiesen wurde. Das Gutachten ist 
im Anhang beigefügt.  

Für die Prognose der im Zuge des Einbaus der Spundbohlen zu erwartenden Schallimmissionen 
wurden drei unterschiedliche Rüttlertypen (Vibrationsbären) schalltechnisch erfasst. Beim 
Vibrationsverfahren wird das Rammgut mit Hilfe von hochfrequenten Vibratoren lärm- und 
erschütterungsarm in den Boden auf die geforderte Endtiefe einvibriert. 

Begutachtet wurden die Rüttlertypen (Vibrationsbär) "Müller MS 6" (ohne wirkfreien An- und 
Ablauf) sowie "PTC 15 HFV" und "Müller MS 8 HFBV" mit resonanzfreiem An- und Ablauf. 

Problematisch sind Vibrationsverfahren mit Geräten ohne resonanzfreien An- und Ablauf, da hier 
Schwingungen ausgelöst werden, die je nach Bodentyp zu problematischen Setzungen führen können. 
Aufgrund der damit verbundenen erhöhten Lärm- und Erschütterungsgefahr werden im Zuge der hier 
betrachteten Bauarbeiten nur Vibrationsgeräte mit wirkfreiem An- und Ablauf eingesetzt. Daher 
entfällt im Weiteren die Betrachtung des erstgenannten Rüttlertyps Vibrationsbär "Müller MS 6". 

Gemäß des Gutachtens der DMT Gründungstechnik GmbH verursacht der Vibrationsbär "PTC 15 
HFV" die geringsten Schallimmissionen. Aus Gründen der Planungssicherheit wird zur Abbildung der 
potenziell zu erwartenden Lärmbelastung jedoch der etwas stärker Lärm emittierende hochfrequente 
Vibrationsbär "Müller MS 8 HFBV" herangezogen (Worst Case Annahme). Des Weiteren wird 
vorausgesetzt, dass reine Rüttelarbeiten nicht länger als zweieinhalb Stunden täglich durchgeführt 
werden können (begrenzte Verwendungsmöglichkeiten des Vibrationsbären aufgrund von Hoch- und 
Niedrigwasser). (Vgl. WULKAU & SCHAU, 2014) 

Für die schalltechnische Prognose der Baggerarbeiten und Entladetätigkeiten im Zuge der Herstellung 
des Deckwerks wird angenommen, dass die hierfür notwendigen Bautätigkeiten in der Regel eine 
Dauer von 8 Stunden pro Tag nicht überschreiten werden. 

In Tabelle 26 sind die prognostizierten Schallimmissionen in Form von hochgerechneten 
Beurteilungspegeln - bezogen auf die einzelnen Bauabschnitte, deren Verträglichkeit mit den 
Schutzgütern des UVPG und den Erhaltungszielen nach § 34 BNatSchG im Jahr 2013 nachgewiesen 
wurde, und differenziert in die Rüttel- und Deckwerksarbeiten - dargestellt. Darüber hinaus wird die 
unterschiedliche Schallausbreitung bei freier und unterbrochener Sichtachse abgebildet. 
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Tabelle 26:  Auswertung der Prognose zu Schallemissionen (nach WULKAU & SCHAU, 2014) 

Rüttelarbeiten mit Müller MS 8 – 
Wirkzeit < 2,5 h/d 

unterbrochene Schallausbreitung  
in dB(A) 

freie Schallausbreitung in dB(A) min. Entfernung in m 

HDV02 ~ 56  ~ 71 50 

DVN01 ~ 54 ~ 69 60 

DVN02 ~ 54 ~ 69 60 

DVN03 ~ 53 ~ 68 70 

DVN04 ~ 54 ~ 69 60 

ADV01 keine messrelevante Bebauung 
vorhanden 

keine messrelevante Bebauung 
vorhanden 

keine messrelevante 
Bebauung vorhanden 

ADV02 ~ 42 ~ 57 240 

ADV03/I ~ 51 ~ 66 90 

ADV03/III ~ 49 ~ 64 110 

ADV04 ~ 54 ~ 69 60 

Deckwerksarbeiten –  
Wirkzeit 2,5 – 8 h/d 

Unterbrochene Schallausbreitung  
in dB(A) 

freie Schallausbreitung in dB(A) Min. Entfernung in m 

HDV02 ~ 59 ~ 70 50 

DVN01 ~ 57 ~ 68 60 

DVN02 ~ 57 ~ 68 60 

DVN03 ~ 56 ~ 67 70 

DVN04 ~ 57 ~ 68 60 

ADV01 keine messrelevante Bebauung 
vorhanden 

keine messrelevante Bebauung 
vorhanden 

keine messrelevante 
Bebauung vorhanden 

ADV02 ~ 45 ~ 56 240 

ADV03/I ~ 54 ~ 65 90 

ADV03/III ~ 52 ~ 63 110 

ADV04 ~ 57 ~ 68 60 

 

Gemäß Hochrechnung ist bei den Rüttelarbeiten für die Spundwände bei einer Einwirkzeit von bis zu 
2,5 Stunden von einer Lärmbelastung von max. ~ 56 dB(A) bei unterbrochener- und ~ 71 dB (A) bei 
freier Sichtachse auszugehen. Diese schlechtesten Prognosewerte beziehen sich auf die für den 
Bauverlauf abgeschätzte Minimalentfernung zur nächstgelegenen Wohnbebauung von ca. 50 m. Bei 
einer durch den Deich unterbrochenen Sichtachse käme es somit lediglich zu einer geringen 
Überschreitung des Immissionsrichtwertes für Wohngebiete (WA), der gemäß AVV-Baulärm tagsüber 
zwischen 7 bis 20 Uhr bei 55 dB(A) liegt. 1  Nach Vorgabe der AVV-Baulärm sind bei 
Überschreitung des jeweiligen gebietsspezifischen Immissionsrichtwertes um mehr als 5 dB (Karenz), 
Maßnahmen zur Minderung der Schallimmission vorzunehmen. Bei Berücksichtigung dieser Karenz 
von 5 dB wäre damit eine Verwendung des angegeben Rüttlers oder eines schallimmissionstechnisch 
gleichartigen Modells ohne weitere schallminimierende Maßnahmen möglich.  

Die Arbeiten zur Herstellung der Steinschüttungen werden gemäß Prognose bei einer durch den 
Deichkörper unterbrochenen Sichtachse zum Immissionsort im Maximum eine Lärmbelastung von ca. 
59 dB(A) verursachen. Bei freier Sichtachse wird ein Beurteilungspegel von max. 70 dB(A) 
angenommen. Auch diese Werte beziehen sich auf die abgeschätzte minimale Entfernung von ca. 
50 m zum Immissionsort. 

Unter Berücksichtigung einer Karenz von 5 dB und der Voraussetzung, dass alle Wohnbereiche eine 
durch den Deichkörper bzw. Hochwasserschutzwand unterbrochene Sichtachse zur jeweiligen 
Immissionsquelle aufweisen, werden entlang der gesamten Baustrecke die Kriterien der AVV-
Baulärm erfüllt und keine weiteren Maßnahmen zur Schallminimierung notwendig. 
                                                   
1 Da die Bauarbeiten schon gegen 6 Uhr morgens beginnen, sind auch die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm für die Nacht (20 

bis 7 Uhr) zu beachten; der Beurteilungspegel für WA liegt hier bei 40 dB(A). Allerdings sind auch kurzzeitige Geräuschspitzen 
von max. 60 dB(A) erlaubt. Aufgrund der geringen Zeitspanne von 1 Stunde und der Tatsache, dass die TA-Lärm „Tag“ von 6 bis 
22 Uhr definiert, besteht nach Einschätzung der Bearbeiter unter den gegebenen Voraussetzungen keine Notwendigkeit für 
schallimmissionsmindernde Maßnahmen. 
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Geht man stattdessen von einer freien Sichtachse zwischen Immissionsort und Baustelle aus, wären 
die Vorgaben der AVV-Baulärm unter Heranziehung der Karenz von 5 dB bei einem Einsatz des 
Vibrationsbären Typ "Müller MS 8"erst ab einer Entfernung von 175 m (Einwirkzeit < 2,5 Std./Tag) 
erfüllt. Der Abstand zu den Lärm emittierenden Baggerarbeiten müsste im Minimum 160 m betragen 
(Einwirkzeit max. 8 Std./Tag). Diese Entfernungen wären lediglich in Höhe des Bauabschnitts ADV02 
gegeben.  

Zusätzlich tritt im Bauzeitraum ein erhöhter Lkw-Verkehr auf. 

Für den Materialtransport zu den binnendeichs liegenden Lagerplätzen werden schwere Lkw mit 3-
Achsen eingesetzt. Grundsätzlich erfolgt der Transport zu den Baustellenflächen über die 
Elbuferstraße (K25, K 1 und K50) zwischen Bullenhausen und Laßrönne und weiter nach Osten über 
die Landesstraße L 217. Ferner werden die folgenden Deichüberfahrten zu den Baustellen bzw. den 
Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen genutzt: 

Over (ca. Elbe-km 607,0) Stöckte/BGS-Gelände (Elbe-km 597,0) 

Seeve-Siel (bei Elbe-km 605,0) Haue (Elbe-km 596,0) 

Rosenweide (ca. Elbe-km 603,9) Laßrönne (ca. Elbe-km 595,2) 

Fliegenberg (ca. Elbe-km 602,2) Stove/östlich Rennbahn (ca. Elbe-km 587,8) 

Stöckte (ca. Elbe-km 598,2) Schwinde (ca. Elbe-km 586,5) 

Da der Großteil des Baumaterials sowie das Abbruchmaterial über den Wasserweg transportiert wird, 
ist von einem eher geringen zusätzlichen Lkw-Aufkommen (im Durchschnitt max. 10 Fahrten täglich) 
im Zuge der Bauarbeiten auszugehen.  

Durch die Schallemissionen der Baumaschinen und Transportfahrzeuge ist mit Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Tiere, Landschaftsbild und Mensch (Erholung, Wohnen) zu rechnen. 

5.2.1.3 Erschütterungen/Schallwellen 
Zur Beurteilung der Erschütterungsbelastung von baustellennahen Gebäuden infolge des Einbaus der 
Spundbohlen wurden im Auftrag des NLWKN von der DMT Gründungstechnik GmbH im Jahre 2014 
baubegleitend Messungen vorgenommen und ausgewertet (vgl. WULKAU & SCHAU, 2014b). Der 
Messbericht ist im Anhang beigefügt. 

Die Messungen wurden im Zuge der Bauarbeiten am Bauabschnitt DVN04 an 6 Gebäuden entlang des 
Hoopter Elbdeiches durchgeführt, dabei wurden die Messpositionen dem Baufortschritt folgend 
angepasst. Die minimale horizontale Entfernung von den einzelnen Messorten zu den Rüttelarbeiten 
an der Spundwand betrug zwischen rund 60 bis 75 m. Zum Einbringen der Spundbohlen wurde ein 
hochfrequenter Vibrationsbär vom Typ "Müller MS 8 HFBV" mit wirkfreiem An- und Ablauf bzw. 
variabler Amplitudensteuerung eingesetzt. Als Grundlage für die Messung und Beurteilung der 
Erschütterungsimmissionen durch die Bautätigkeiten diente die DIN 4150 Erschütterungen im 
Bauwesen - Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen aus dem Jahr 1999.  

Alle ausgewerteten Messergebnisse lagen deutlich unterhalb des Anhaltswertes gemäß DIN 4150, 
welcher für die Beurteilung von Dauererschütterungen für die Gebäudekategorie "Wohngebäude" 
heranzuziehen ist. Bei weitgehend gleichbleibenden Bedingungen sind somit durch die baubedingten 
Erschütterungen keine unmittelbaren Überbelastungen der Gebäude und damit einhergehende, die 
Gebrauchsfähigkeit verringernde Schäden zu erwarten. 

Gemäß WULKAU & SCHAU (2014b) sind die ermittelten Werte ("Belastungs-Entfernungsfunktion") 
weitgehend als repräsentativ anzunehmen und können somit auch auf alle (Wohn)gebäude, 
einschließlich denkmalgeschützter Gebäude entlang der hier betrachteten Deichstrecke zwischen 
Bullenhausen und Rönne übertragen werden. Ähnliche Gründungsverhältnisse vorausgesetzt, ist dem 
entsprechend bei allen betroffenen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen mit gleichen oder größeren 
Entfernungen in der Tendenz auch von gleichen oder geringeren Erschütterungsbelastungen 
auszugehen. 
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Beim konventionellen Vibrationsrammverfahren von Pfählen und Spundbohlen kommt es zu einer 
Resonanzverstärkung beim An- und Abfahren des Vibrators. Finden die Rammarbeiten in einem 
Gewässer statt, kann es infolge der damit einhergehenden plötzlichen stark verstärkten Schallwellen 
bei den im Nahbereich vorkommenden Fischen zu einem Platzen der Schwimmblase kommen.  

Da für den Einbau der Stahlspundbohlen nur hochfrequente Vibratoren zum Einsatz kommen, die mit 
variablem statischem Moment arbeiten, d.h. es ist ein schwingungsfreies An- und Abfahren möglich, 
sind für die Fischfauna keine Empfindlichkeiten gegenüber den Rammarbeiten anzunehmen.  

5.2.1.4 Baubedingte Flächeninanspruchnahme 
Für die Baumaßnahmen werden abschnittsweise Flächen für die Lagerung von Materialien und Boden, 
das Abstellen von Baufahrzeugen und das Aufstellen von Personal- und Materialcontainer sowie 
baubezogene Verkehrsflächen benötigt. 

Der Ausbau des alten Deckwerkes sowie das Einbringen der Spundbohlen und das Entladen der 
Baumaterialien für das Deckwerk erfolgt in der Regel vom Wasser aus. Landseitig werden je ein 
Hydraulikbagger und Radlader zum Einsatz kommen.  

Zusätzlich sind im Verlauf des Baugeschehens Flächen für die Baustelleneinrichtung bzw. 
Materiallagerflächen in einer Größenordnung von rund 3,8 ha über alle Baumaßnahmen vorgesehen. 
Diese Flächen befinden sich außendeichs sowie binnendeichs entlang der deichbegleitenden 
Kreisstraße nahe der Deichüberfahrten. Zum Teil werden Lagerflächen der Deichverbände 
beansprucht.  

Im Rahmen der baubedingten Flächeninanspruchnahme ist mit Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Tiere und Pflanzen, Boden, Landschaftsbild, Mensch (Erholung) sowie Kultur- und Sachgüter zu 
rechnen. 

5.2.1.5 Ausbaggerung des Buhnenfeldes 
Im Zuge der Bauvorbereitungen wird - sofern dieses nicht schon im Rahmen der 
Unterhaltungsmaßnahmen des WSA erfolgt ist - ein Ausräumen der Buhnenfelder bis auf eine 
Sohlhöhe von mind. -2,80 m NN durchgeführt. Dies entspricht der benötigten Tauchtiefe der Pontons 
und Schuten. Das ausgebaggerte Feinsediment wird randlich der Buhnen gelagert und nach 
Beendigung der Bauarbeiten vor die Fußspundwand bzw. auf das Schüttsteindeckwerk verteilt. 

Im Rahmen der Unterhaltung der Elbe sind regelmäßige (alle 10-20 Jahre oder bei Bedarf) 
Ausbaggerungen der Buhnenfelder vorgesehen. Diese Maßnahme ist derzeit gesetzlich dem 
Zuständigkeitsbereich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) zugeordnet. Sie 
dient der Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf der 
Bundeswasserstraße und des ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Gemäß BUNDEMINISTERIUM FÜR 
VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN (BMVBW 2005) bedürfen Unterhaltungsmaßnahme zur 
Aufrechterhaltung eines bestehenden, ggf. planfestgestellten Zustands keiner weiteren Genehmigung 
bzw. sind nicht als Eingriff zu werten (vgl. auch RdErl. d. Nds. MU vom 11. November 2011 und 
16. August 2016). 

Da es sich in diesem Fall um jeweils einmalige und vermutlich etwas tiefer gehende und 
großflächigere Ausbaggerungen im Rahmen der Baufeldfreimachungen handelt, findet ungeachtet der 
eben genannten Regelungen eine Prüfung der Umweltverträglichkeit dieser Maßnahme statt.  

Es werden Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Wasser geprüft. 

Beeinträchtigende Auswirkungen auf weitere Schutzgüter sind aus folgenden Gründen nicht zu 
erwarten: Der Lebensraum zeichnet sich durch dynamische Standortverhältnisse mit strömungsbedingt 
periodischen Substratumlagerungsprozessen und schwankenden Wasserständen aus. Vorkommende 
Pflanzengesellschaften haben sich an diese extremen Verhältnisse angepasst und bestehen zumeist aus 
einjährigen Pionierarten. 

Das ausgebaggerte Feinsediment wird nicht vollständig entnommen, sondern verbleibt randlich im 
Buhnenfeld und wird nach Beendigung wieder im und am Buhnenfeld verteilt. Eine Neubesiedlung ist 
somit in kürzester Zeit wieder möglich, da ausreichend standorttypische Diasporen im Gewässerboden 
vorhanden sind. 
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5.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 
Tabelle 27:  Anlagebedingte Wirkfaktoren des Vorhabens auf die Schutzgüter 

Wirkfaktoren potentielle Auswirkungen betroffene Schutzgüter nach UVPG 
Teilversiegelung von bisher nicht 
befestigten Flächen im 
Uferbereich/Gewässer 

 Verlust von Vegetationsbeständen/Lebensraum 
 Verlust/Einschränkung ökologischer Bodenfunktionen 

Pflanzen 
Tiere 
Boden 
Wasser 

Sperrschicht im 
Grundwasserkörper durch 
Verspundung der Uferböschung  

 Unterbrechung Grundwasserabfluss  
 dadurch bedingt Grundwasserstau landseitig 

 

Wasser 
(Sachgüter) 

Lösungsprozesse an 
Wasserbausteinen 

 Freisetzung von Schadstoffen ins Gewässer 
 Anreicherung in Gewässerorganismen und deren 

Konsumenten (Bioakkumulation)  

Wasser 
Boden/Sediment 
Pflanzen und Tiere 

Rodung von 
landschaftsprägenden Gehölzen 

 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
 Verlust von Lebensraum 

 

Landschaftsbild 
Mensch (Erholung) 
Pflanzen und Tiere 
 

 

5.2.2.1 Teilversiegelung von Boden 
Im Rahmen der Herstellung der Deckwerke werden die bisherigen Deckwerksbereiche aber auch 
bisher nicht befestigte Flächen dauerhaft beansprucht. In einigen Bauabschnitten kommt es dagegen 
zu einem geringeren Flächenverbrauch - hier werden Flächen nicht mehr als Deckwerke benötigt.  

Insgesamt ist eine Flächeninanspruchnahme von 5,35 ha vorgesehen, hiervon werden gut 1,2 ha 
zusätzlich und damit erstmalig überbaut. 0,88 ha der alten Deckwerksfläche werden nicht mehr 
befestigt und damit entsiegelt.  

Die anlagebedingte Teilversiegelung von Flächen wird neben der Beanspruchung von Boden z.T. auch 
Verluste von Vegetationsbeständen und Einzelgehölzen und damit verbunden Beeinträchtigungen von 
Tierlebensräumen zur Folge haben. Dem entsprechend sind anlagebedingte Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen zu betrachten. 
Eine Beeinträchtigung der Schutzgüter Landschaftsbild und Mensch (Erholung) ist lediglich bei einem 
Verlust von landschaftsprägenden Gehölzbeständen zu erwarten, da zum einen großflächig Bereiche 
beansprucht werden, die schon seit Jahrzehnten Schüttsteindeckwerke aufweisen und demzufolge 
technisch überprägt sind. Zum anderen reichen die zusätzlich zu überbauenden Flächen im 
Schwerpunkt weiter ins Gewässer hinein und sind bei normalen Wasserstandsverhältnissen mit 
Wasser überdeckt und damit nur bei extremen Niedrigwasser wahrnehmbar. 
Des Weiteren ist vorgesehen, auf Teilbereiche des neuen Deckwerks oberhalb der MThw-Linie 
Bodenmaterial aus den betreffenden oder den angrenzenden Buhnenfeldern aufzutragen. Ziel ist die 
Schaffung von neuen Standorten für Pflanzengesellschaften der feuchten Hochstaudenfluren. (Vgl. 
Kap. 7.3) 

5.2.2.2 Einbau einer Spundwand bis in den Grundwasserkörper 
Zur Fußsicherung des Schüttsteindeckwerkes ist auf einer Gesamtlänge von ca. 3.370 m der Einbau 
von Stahlspundwänden vorgesehen. Die 4,90 m bzw. 5,10 m langen Bohlen werden in einer Tiefe von 
0,50 m bis 1,50 m unter NN eingebracht (Abschluss Oberkante). Zur Stabilität dieser Fußspundwand 
während des Bauzustandes hat jede 10. Spundbohle eine Länge von 8,00 m. Die Spundwände reichen 
jeweils nur bis an den Böschungsfuss der Buhnen, d. h. die Buhnenfelder werden einzeln und nicht 
durchgehend gespundet.  
Durch den Einbau einer undurchlässigen Querschicht in den Grundwasserkörper kann es zu 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Grundwasser kommen. 

5.2.2.3 Einbau von Wasserbausteinen aus Kupferschlacke 
Für das neue Schüttsteindeckwerk wird aufgrund der aus ingenieurtechnischer Sicht guten 
baustofftechnischen Eigenschaften wie u. a. der hohen Dichte von > 3,6 t/m³ wieder Eisensilikat-
Gestein (Kupferschlacke; CUS) verwendet. Im Vergleich zur Verwendung von natürlichen 
Gesteinsarten ist durch den Einsatz von CUS aufgrund ihres hohen Eigengewichtes und der guten 
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Lagerstabilität die Herstellung von Deckwerken mit einer geringeren Einbaustärke und darauf folgend 
einer geringeren Flächeninanspruchnahme möglich. 

Kupferschlacke wird bei der Kupferproduktion aus natürlich entstandenen Kupfererzen als 
industrielles Nebenprodukt gewonnen und seit mehr als 60 Jahren als Baustoff im Straßen-, Wege- 
und Erdbau sowie insbesondere im Wasserbau eingesetzt. Neben Eisensilikat (> 90%) sind u. a. die 
umweltrelevanten Schwermetalle Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel und Zink in dem 
künstlichen Gestein gebunden. Wasserbaumaterialien stehen in ständigem Kontakt mit dem wässrigen 
Milieu, hierbei besteht die Annahme, dass es in Abhängigkeit von den jeweiligen Standortfaktoren zur 
Mobilisierung und Freisetzung von (ökotoxikologischen) Schadstoffen kommen kann. 

Im Weiteren sind daher mögliche Betroffenheiten der Schutzgüter Wasser, Pflanzen, Tiere und Boden 
zu prüfen. 

5.2.2.4 Rodung von landschaftsprägenden Gehölzen 
An gehölzbestandenen Bauabschnitten ist der kleinflächige Verlust von landschaftsprägenden 
Einzelgehölzen oder Gehölzgruppen (Bäume, Sträucher) auch unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen im Vorwege nicht vollständig auszuschließen. Neben einer 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes können Lebensraumverluste baumbewohnender Tiere - 
beispielsweise Arten der Vögel und Fledermäuse - die Folge sein. 
Mit Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild und Mensch (Erholung) sowie Tiere (siehe 
auch Kap. 5.2.2.1) ist zu rechnen. 
 

5.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Tabelle 28:  Betriebsbedingte Wirkfaktoren des Vorhabens auf die Schutzgüter 

Pflege und Unterhaltung des 
Schüttsteindeckwerkes 

Häufigkeit betroffene Schutzgüter nach UVPG 
 

Entfernen Gehölze und Aufwuchs Bei Bedarf bzw. 3-5 Jahre Pflanzen (Schierling-Wasserfenchel), Tiere 
Kontrolle Steinschüttung (inkl. Unterbau) im 
Rahmen der Gewässerschau, ggf. 
Ausbesserung der Fehlstellen 

Bei Bedarf bzw. 4-10 Jahre Pflanzen (auch Schierling-Wasserfenchel), 
Tiere 

Kontrolle der Fußspundwand im Rahmen der 
Gewässerpeilung; ggf. Reparatur/Ersatz 

Bei Bedarf bzw. 30 Jahre Keine (Verwendung Vibrationsrüttler mit 
schwingungsfreiem An- und Ablauf) sonst 
Fische 

Standsicherheit der Fußspundwand durch 
Vorschüttung wiederherstellen 

Bei Bedarf  Wasser, Pflanzen und Tiere 

 
Bei der Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen sind negative Auswirkungen auf das Schutzgut 
Pflanzen zu erwarten. Eine Beeinträchtigung der anderen Schutzgüter ist unter der Voraussetzung, 
dass mit einem Vibrationsrüttler mit resonanzfreiem An- und Ablauf gearbeitet wird, sehr gering. 

Wie der Tabelle 28 zu entnehmen ist, werden die Unterhaltungsarbeiten in der Regel in großen 
zeitlichen Abständen und jeweils punktuell und kleinflächig erfolgen. Unter Ausbesserung bzw. 
Reparatur und Ersatz ist u. a. das kleinflächige Nachlegen von Wasserbausteinen oder das Flicken 
sowie das Ersetzen einzelner Bohlen der Fußspundwände zu verstehen. Die wiederholte Vorschüttung 
von Sediment zur Gewährleistung der Standsicherheit der Fußspundwände entspricht weitgehend den 
typischen Umlagerungsprozessen in den Buhnenfeldern der Tideelbe und stellt daher keine 
Veränderung des Status quo dar. Bei Bedarf bzw. in einem Mindestabstand von 3 Jahren werden 
zwischen den Steinpackungen aufgekommene Weiden auf den Stock gesetzt und größere Stauden- und 
Röhrichtbestände abgemäht. In den darauf folgenden Vegetationsperioden können sich diese 
Gesellschaften wieder regenerieren oder sich neue Bestände in angrenzenden Bereichen etablieren. 
Ein möglicher Lebensraumverlust wird nur geringe Auswirkungen haben, da er kleinflächig geschieht 
und ausreichende Habitatangebote in erreichbarer Entfernung zur Verfügung stehen. Betroffenheiten 
der Anhang II-Art Schierling-Wasserfenchel sind nicht vollständig auszuschließen. 
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6. Umweltauswirkungen der Baumaßnahme: 
Instandsetzung der Elbedeckwerke 

Darstellung auf den Blättern Nr. 8 und 9 

Die Beschreibung der Auswirkungen erfolgt schutzgutbezogen und getrennt nach bau- und 
anlagebedingten Beeinträchtigungen. Hierbei wird die Erheblichkeit der beeinträchtigenden 
Auswirkungen herausgearbeitet. Die zu vermutenden erheblichen oder aus Vorsorgegesichtspunkten 
zu beachtenden bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen sind, soweit sinnvoll darstellbar, in 
Karten abgebildet. Auf Blatt 8 werden die Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere dargestellt, auf Blatt 
9 die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Landschaftsbild, Mensch sowie Kultur- und 
Sachgüter. 

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter werden durch einen oder mehrere Hauptwirkfaktoren 
hervorgerufen. Der/die Effekt(e) wirken dabei auf Flächen und Funktionen unterschiedlicher 
Empfindlichkeiten. Die Empfindlichkeit der jeweils betroffenen Flächen und Funktionen wird aus den 
Bewertungsteilen in Kapitel 3 übernommen.  

Diese Auswirkungen können, sofern sie bestimmte Schwellenwerte (z. B. rechtlich verankerte oder 
anerkannte fachliche Normen bzw. Standards) überschreiten, zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Schutzgutfunktionen führen. Diese Beeinträchtigungen werden, soweit in diesem Planungsstadium 
möglich, durch ermittelte Flächenbeeinträchtigungen oder Streckenabschnitte quantifiziert und 
eindeutig als erhebliche Beeinträchtigungen bezeichnet. 

Für jede Umweltauswirkung erfolgt eine Einstufung in die Rahmenskala für die Bewertung von 
Umweltauswirkungen nach KAISER (2013) als gutachterlicher Vorschlag. Damit wird bereits in 
diesem frühen Stadium die Erheblichkeit der Umweltauswirkungen operationalisiert und beschrieben. 
Folgende Stufen werden unterschieden. 
Tabelle 29:  Rahmenskala für die Bewertung von Umweltauswirkungen (Kaiser 2013) 

Stufe/ Bezeichnung Einstufungskriterien 

IV 

Unzulässigkeits-
bereich 

Rechtsverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umweltschutzgut werden überschritten oder es findet eine 
Überschreitung anderer rechtlich normierter Grenzen der Zulässigkeit von Eingriffen oder sonstigen Beeinträchtigungen 
statt, die nach den einschlägigen Rechtsnormen nicht überwindbar sind. 

III 

Zulässigkeits-
grenzbereich 

(optionale Unter-
gliederung) 

Rechtsverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umweltschutzgut werden überschritten oder es findet eine 
Überschreitung anderer rechtlich normierter Grenzen der Zulässigkeit von Eingriffen oder sonstigen Beeinträchtigungen 
statt, die nach den einschlägigen Rechtsnormen nur ausnahmsweise aus Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses oder des Allgemeinwohls bzw. aufgrund anderer Abwägungen überwindbar sind.  

In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu erwartenden Beeinträchtigungen sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit 
betroffener Schutzgutausprägungen kann der Zulässigkeitsgrenzbereich untergliedert werden. 

II 

Belastungsbereich 

(optionale Unter-
gliederung) 

Das betroffene Umweltschutzgut wird erheblich beeinträchtigt, so dass sich daraus nach den einschlägigen Rechtsnormen 
eine rechtliche Verpflichtung ableitet, geeignete Maßnahmen zur Kompensation zu ergreifen. Die Beeinträchtigungen sind 
auch ohne ein überwiegendes öffentliches Interesse oder Allgemeinwohl bzw. anderer Abwägungen zulässig. 

In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu erwartenden Beeinträchtigung sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit betroffener 
Schutzgutausprägungen kann der Belastungsbereich untergliedert werden. 

I 

Vorsorgebereich 
Die Beeinträchtigung des betroffenen Umweltschutzguts erreicht nicht das Maß der Erheblichkeit, ist aber unter 
Vorsorgegesichtspunkten beachtlich, z.B. auch bei der Berücksichtigung von Vorkehrungen zur Vermeidung oder 
Verminderung der Beeinträchtigung. Aufgrund der geringen Schwere der Beeinträchtigung führt diese nicht zu einer 
rechtlich normierten Verpflichtung, geeignete Maßnahmen zur Kompensation zu ergreifen. 

0 
belastungsfreier 
Bereich 

Das betroffene Umweltschutzgut wird weder positiv noch negativ beeinflusst. 

+ 

Förderbereich 
Es kommt zu einer positiven Auswirkung auf das betroffene Umweltschutzgut, z.B. durch eine Verminderung bestehender 
Umweltbelastungen. 
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Berührt sind überwiegend bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen der Schutzgüter. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die baubedingten Beeinträchtigungen nur während eines begrenzten Zeitraums 
und nicht zeitgleich auf der gesamten Baustrecke auftreten werden. Vorgesehen sind 17 
Bauabschnitte/-lose, die jeweils max. 3 Buhnenfelder umfassen. Gearbeitet wird jeweils nur an einem 
Buhnenfeld, die Soll-Bauzeiten bewegen sich zwischen 3 bis 16 Kalenderwochen. 
Bauunterbrechungen während des Bauzeitraums von April bis Dezember eines Jahres sind technisch 
nur notwendig, sofern im Winter Frost auftritt oder Hochwasserereignisse die Arbeiten unmöglich 
machen. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass nur in Ausnahmefällen baubedingte 
Beeinträchtigungen als erheblich oder nachhaltig zu bewerten sind. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die ermittelten Flächenangaben auf Grund des noch recht groben 
Planungsmaßstabes (1 : 10.000) Näherungswerte sind. Zur Abarbeitung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung sind in dem anschließend zu erarbeitenden Landschaftspflegerischen Begleitplan auf 
Grundlage des größeren Maßstabes (1 : 1.000) und der Entwurfsplanung die exakten Werte zu 
ermitteln. Diese bieten die Grundlage zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 
Abschließend erfolgt in einer tabellarischen Auflistung die Darstellung aller Auswirkungen durch das 
Bauvorhaben als Übersicht. 

6.1 Baubedingte Umweltauswirkungen 
6.1.1 Schutzgut Mensch 
6.1.1.1 Verlärmung von Flächen mit Wohnfunktion 
Während der Bauphase treten abschnittsweise über einen begrenzten Zeitraum von 1 bis 3 Monaten 
pro Buhnenfeld erhöhte Schallemissionen auf. Die Schallemissionen treten ausschließlich tagsüber 
(voraussichtlich 6.00 bis 20.00 Uhr) und an Werktagen auf. 
Von Relevanz für die zu beurteilenden Lärmimmissionen sind das Einbringen der Spundwände 
mithilfe hochfrequenter, variabler Vibratoren, die Entlade- und Baggerarbeiten zur Herstellung des 
Schüttsteindeckwerkes sowie die Transportfahrten (Lkw 3-Achser) zu den Materiallagerplätzen und 
Baustellen. Zum Einsatz kommen ausschließlich Baumaschinen deren Geräuschemissionswerte die 
seit dem 3. Januar 2006 nach der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (32. BImSchV) i. V. m. Art 12 der Richtlinie 2000/14/EG geltenden maximalen 
Emissionsschallpegel nicht überschreitet. 
Verlärmung durch Baumaschinen 
Tabelle 30:  Immissionsricht-/Orientierungswerte nach AVV-Baulärm, TA Lärm und DIN 18.005 BBl. 1. 

Gebietsbezeichnung 

gemäß BauNVO 
Die Sondergebiete sind 

jeweils nur der 
Bezeichnung nach 

aufgeführt. 

AVV-Baulärm 

Immissionsrichtwerte 

TA Lärm 

Immissionsrichtwerte 

DIN 18005 Teil 1 

Beiblatt 1 
Orientierungswerte 

Tag 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

Tag 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

Tag 
dB(A) 

Nacht 
dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 65 50 
65 55 

Kerngebiete (MK) 
60 45 

60 45 Mischgebiete (MI) 
60 50 

Dorfgebiete (MD) - - 

Allg. Wohngebiete (WA) 55 40 55 40 55 45 

Parkanlagen - - - - 55 55 

Campingplatzgebiete - - - - 55 45 

Wochenendhausgebiete - - - - 50 40 
 
Da die für das Bauvorhaben relevanten Siedlungsräume gemäß der aktuellen Bauleitplanung bzw. der 
tatsächlichen Bebauung weitgehend als Allgemeine Wohngebiete (WA) kategorisiert sind, werden im 
Folgenden die Immissionsrichtwerte für Wohngebiete aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
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zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen (AVV-Baulärm) vom 19. August 1970 zur 
Bewertung herangezogen (vgl. Tabelle 30). 

Im Auftrag des NLWKN Betriebsstelle Lüneburg wurde von WULKAU & SCHAU im Jahr 2014 ein 
Prognose-Gutachten zur Ermittlung der durch die Bautätigkeiten im Rahmen der Deckwerkserneuerungen 
zu erwartenden Lärmbelastung erstellt. Vorgehensweise und Ergebnisse sind ausführlich in Kap. 5.2.1.2 
erläutert. Darüber hinaus ist das Gutachten im Anhang beigefügt. 
Gemäß des Gutachtens verursacht das Vibrationsrammen (Vibrationsbär Modell "Müller MS 8 
HFBV") bei einer angenommenen Einwirkzeit von bis zu 2,5 Stunden einer Lärmbelastung von 
hochgerechnet max. ca. 56 dB(A) bei unterbrochener- und ca. 71 dB (A) bei freier Sichtachse. Diese 
schlechtesten Prognosewerte beziehen sich auf die für den Bauverlauf abgeschätzte 
Minimalentfernung zur nächstgelegenen Wohnbebauung von ca. 50 m. (Vgl. Tabelle 26) 

Bei einer durch den Deich bzw. Hochwasserschutzwand unterbrochenen Sichtachse ist demnach nur 
von einer geringen Überschreitung des Immissionsrichtwertes für Wohngebiete (WA), der gemäß 
AVV-Baulärm von 1970 tagsüber zwischen 7.00 bis 20.00 Uhr bei 55 dB(A) liegt, auszugehen.2 
Bei Überschreitung des jeweiligen gebietsspezifischen Immissionsrichtwertes um mehr als 5 dB 
(Karenz) sind nach Vorgabe der AVV-Baulärm Maßnahmen zur Minderung der Schallimmission 
vorzunehmen. Da die Prognoseberechnungen von einer Überschreitung von ungefähr einem 1 dB 
ausgehen, wäre bei Berücksichtigung des Karenzwertes eine Verwendung des angegeben 
Vibrationsrüttlers oder eines schallimmissionstechnisch gleichartigen Modells ohne weitere 
schallminimierende Maßnahmen möglich. 
Die prognostizierte Lärmbelastung verursacht durch die Entlade- und Baggerarbeiten zur Herstellung 
der Steinschüttungen beträgt bei einer durch den Deichkörper unterbrochenen Sichtachse zum 
Immissionsort im Maximum ca. 59 dB(A). Bei freier Schallausbreitung wird ein Beurteilungspegel 
von max. ca. 70 dB(A) angenommen. Auch diese Werte beziehen sich auf die abgeschätzte minimale 
Entfernung von ca. 50 m zum Immissionsort. (Vgl. Tabelle 26) 
Auch in diesem Fall wären unter Heranziehung einer Karenz von 5 dB und der Voraussetzung, dass 
entlang der gesamten Baustrecke eine durch den Deichkörper bzw. Hochwasserschutzwand 
unterbrochene Sichtachse zwischen Baustelle und Wohnstätte gegeben ist, die Kriterien der AVV-
Baulärm erfüllt und keine weiteren Maßnahmen zur Schallminimierung notwendig. 
Geht man stattdessen von einer freien Sichtachse zwischen Immissionsort und Baustelle aus, wären 
die Vorgaben der AVV-Baulärm unter Heranziehung der Karenz von 5 dB bei einem Einsatz des 
Vibrationsbären Typ "Müller MS 8"erst ab einer Entfernung von 175 m (Einwirkzeit < 2,5 Std./Tag) 
erfüllt. Der Abstand zu den Lärm emittierenden Baggerarbeiten müsste im Minimum 160 m betragen 
(Einwirkzeit max. 8 Std./Tag). Diese Entfernungen wären nach Berechnung der Gutachter lediglich in 
Höhe des Bauabschnitts ADV02 gegeben. 

Aufgrund der standörtlichen Gegebenheiten gehen die Bearbeiter davon aus, dass eine ungebrochene 
Schallausbreitung zu Wohngebäuden weitgehend auszuschließen ist. Dennoch können sich entlang der 
Baustrecke vereinzelt Wohnräume in oberhalb der Deichlinie liegenden Gebäudebereichen befinden, 
für die infolgedessen eine freie Sichtachse anzunehmen wäre. In diesem Falle ist die Information der 
betroffenen Anwohner sowie eine Konsenssuche zu empfehlen (vgl. WULKAU & SCHAU, 2014). 

Beispielsweise ist bei geschlossenen Fenstern in den Wohnräumen bereits von einer 
Schallminimierung von ca. 25 dB auszugehen (WULKAU & SCHAU, 2014). Da die prognostizierten 
Beurteilungspegel Immissionswerten entsprechen, die bei geöffnetem Fenster erreicht würden, wären 
damit die vorgeschriebenen Immissionsrichtwerte eingehalten. 

In diesem Zusammenhang ist ferner zu berücksichtigen, dass die Bautätigkeiten mit einer Ausnahme 
werktags zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr sowie losweise und immer nur an einem Buhnenfeld zur 
Zeit stattfinden werden. Pro Buhnenfeld sind Zeiträume von 3 bis 14 Wochen angesetzt. 
                                                   
2 Da die Bauarbeiten schon gegen 6 Uhr morgens beginnen, sind auch die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm für die Nacht (20 

bis 7 Uhr) zu beachten; der Beurteilungspegel für WA liegt hier bei 40 dB(A). Allerdings sind auch kurzzeitige Geräuschspitzen 
von max. 60 dB(A) erlaubt. Aufgrund der geringen Zeitspanne von 1 Stunde und der Tatsache, dass die TA-Lärm „Tag“ von 6 bis 
22 Uhr definiert, besteht nach Einschätzung der Bearbeiter unter den gegebenen Voraussetzungen keine Notwendigkeit für 
schallimmissionsmindernde Maßnahmen. 



Instandsetzung der Sicherungs- und Schutzbauwerke auf Teilstrecken, Elbe-km 585,800 bis 607,500 
Umweltverträglichkeitsstudie 

 

112 Lamprecht & Wellmann GbR – Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner, Uelzen 

Bezüglich der Spundwandarbeiten am Buhnenfeld 7/2, Abschnitt DVN04 (unterhalb Fähranleger 
Hoopte/Zollenspieker) ist eine Absprache mit den betroffenen Anwohnern erfolgt. Aufgrund des 
Fährbetriebes wird der Einbau der Spundbohlen außerhalb der Fährzeiten in den Nacht- oder frühen 
Morgenstunden ab 20.00 Uhr bis spätestens 6.00 Uhr morgens stattfinden. Es handelt sich um ca. 25 m 
Spundwand. 
Verlärmung durch Transportfahrzeuge 
Den Bearbeitern liegen für die betroffenen Abschnitte der Kreisstraßen DTV-Daten der letzten 
Verkehrszählung aus dem Jahr 2000 (LANDKREIS HARBURG, brieflich Mai 2015) sowie die DTV-
Daten aus dem Jahr 2010 für die Landesstraße L217 (NLSTBV, Verkehrsmengenkarte Niedersachsen 
2010) vor. Folgende Zählwerte der Durchschnittlichen Täglichen Verkehrsstärke (DTV) für den 
gesamten Kraftfahrzeugverkehr in 24 Stunden sowie für den darin enthaltenen Schwerlastanteil sind 
für die weitere Betrachtung relevant: 
K25 zwischen K29 und K01    4063 (DTV) / 237 (Schwerlastanteil) 
K01 zwischen K22 und K50    3961 (DTV) / 253 (Schwerlastanteil) 
K50 zwischen K01 und L217    2014 (DTV) / 282 (Schwerlastanteil). 

L217    7000 (DTV) / 300 (Schwerlastanteil). 

Gemäß der Rechenregeln der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90 (Formel 7 i. V. m 
Tabelle 3) ergeben sich auf Grundlage dieser Daten die in der folgenden Tabelle aufgeführten 
Beurteilungspegel für die Lärmbelastung.  
Tabelle 31:  Beurteilungspegel Kfz/Schwerlast aus den Jahren 2000/2010. 

Straße DTVKFZ/DTVSV 2000 (2010) dB(A) mit SV 

K25 4063/237 58,15 

K01 3961/253 58,28 

K50 2014/282 58,00 

L217 7000/300 59,84 

 
Die Berechnung der in obiger Tabelle 31 dargestellten Beurteilungspegel wird nachfolgend 
beispielhaft für den Abschnitt K25 erläutert.  
Basierend auf der DTV2000 ergibt sich für die K25 im Bereich Over gem. den Rechenregeln der RLS-
90 (Formel 7 i. V. m Tabelle 3) zurzeit ein Mittlungspegel Lm

(25) von 62,95 dB(A). Da der Verkehr 
innerhalb einer geschlossenen Ortschaft nur eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erlaubt, ist der 
Wert um den Korrekturwert DV (Diagramm II) von -4,8 dB(A) anzupassen. Damit ergibt sich ein 
Beurteilungspegel von 58,15 dB(A). Bezogen auf eine Entfernung von der Straßenmitte zum 
Immissionsort von 25 m. 
Alle errechneten Werte stellen als Tagwerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) gemäß der in diesem 
Fall heranzuziehenden TA Lärm (Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm; vom 26. August 1998) eine 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) dar (vgl. Tabelle 30). 
Damit ist schon durch die verkehrsbedingte Grundbelastung eine Beeinträchtigung der direkt an die 
Kreis- bzw. Landesstraße angrenzenden Wohnräume anzunehmen. 
Baubedingt wird es über einen begrenzten Zeitraum streckenweise zu einer geringen Zunahme des 
Schwerlastverkehrs von ca. 10 Lkw 3-Achsern kommen. Analog zu den oben beschriebenen Bauzeiten 
werden die Transportfahrten nur werktäglich und ausschließlich tagsüber und damit nicht in 
Zeiträumen erhöhter Empfindlichkeit stattfinden. Die transportbedingten Schallimmissionen werden 
zu einer kaum messbaren Erhöhung der verkehrsbedingten Lärmbelastung führen. 

Somit sind die Lärmbeeinträchtigungen durch den baubedingten Transportverkehr entlang der 
Transporttrasse als nicht erheblich zu werten. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
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Im Rahmen der Baumaßnahme werden für einen begrenzten Zeitraum von ca. 3 bis 16 Wochen die an 
die jeweiligen Bauabschnitte angrenzenden elbnahen Siedlungsbereiche zwischen Landesgrenze 
Hamburg und Geesthacht durch den Einsatz von Baumaschinen erhöhten Lärmimmissionen 
ausgesetzt. 

Die Lärmemissionen finden mit einer Ausnahme (Buhnenfeld 7/2, Abschnitt DVN04) nur werktags 
zwischen 6:00 und 20:00 Uhr statt und dienen letztendlich den betroffenen Anwohnern, in dem ein 
wirksamer Hochwasserschutz gewährleistet wird. 

Unter der Voraussetzung, dass die Schallausbreitung aufgrund der im Bearbeitungsgebiet 
vorherrschenden baulichen Gegebenheiten (Deichkörper, Hochwasserschutzwand) unterbrochen wird 
und für den Einbau der Spundbohlen hochfrequente Vibrationsgeräte mit variablem statischem 
Moment zum Einsatz kommen, die ferner dem im Gutachten von WULKAU & SCHAU bewerteten 
Rüttlertyp "Müller MS 8 HFBV" hinsichtlich ihres technischen Standards mindestens entsprechen, ist 
insgesamt eine Einhaltung der einschlägigen Vorgaben aus der AVV-Baulärm festzustellen. 

Sollten dennoch in Einzelfällen Wohnbereiche Schallbelastungen oberhalb der vorgegebenen 
Immissionsrichtwerte ausgesetzt werden, ist aufgrund der nur werktags und tagsüber sowie in einem 
relativ begrenzten Zeitraum auftretenden Belastung weiterhin von keiner erheblichen Beeinträchtigung 
der Wohnbereiche auszugehen. Zusätzlich bestünde die Möglichkeit, durch tagsüber in Richtung 
Baustelle geschlossene Fenster eine deutliche Lärmminderung zu erreichen. 

6.1.1.2 Beeinträchtigung von Erholungsflächen durch Verlärmung  
Durch die Bauarbeiten treten im Bereich des Deichvorlands - also bei einer angenommenen freien 
Sichtachse - bis in eine Entfernung von ca. 175 m von der Baustelle (Vibrationsrammen Spundwände) 
sowie von ca. 160 m (Baggerarbeiten Deckwerk) Schallemissionen von über 55 dB(A) auf, die nach 
der DIN 18005 Teil 1 (Schallschutz im Städtebau) als Orientierungswerte für Friedhöfe, Kleingarten- 
und Parkanlagen gelten. Überschreitungen dieser Orientierungswerte können auch für die offene 
Landschaft mit hoher Erholungseignung als Beeinträchtigung angesehen werden. (Vgl. Kap. 5.2.1.2) 

In Abhängigkeit vom Baufortgang sind daher insbesondere in den Monaten Juli bis Oktober Flächen 
mit Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung beeinträchtigt, die sich näher als 175 m zur 
Baustelle am Deich befinden. Dies gilt allerdings nur an Werktagen und vornehmlich tagsüber. An 
Sonn- und Feiertagen, die in besonderem Maße der Erholung dienen, wird es keine 
Lärmbeeinträchtigungen geben. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Im Rahmen der Baumaßnahme wird jeweils im Bereich der einzelnen Bauabschnitte und damit lokal 
begrenzt für einen überschaubaren Zeitraum von ca. 3 bis 16 Wochen die angrenzende Landschaft 
durch den Einsatz von Baumaschinen in einem Radius von ungefähr 175 m von der Immissionsquelle 
stark durch Lärm beeinträchtigt. Das Untersuchungsgebiet weist eine hohe Bedeutung für die 
Naherholung auf.  

Die Lärmemissionen finden nur werktags, ca. zwischen 6:00 und 20:00 Uhr, statt. Darüber hinaus 
treten die Verlärmungen in den einzelnen Bauabschnitten zeitlich begrenzt über wenige Wochen auf. 
Für Erholungsuchende ist es unproblematisch möglich, während des Bauzeitraumes auszuweichen. 
Insgesamt ist daher die Beeinträchtigung der landschaftsbezogenen Erholungseignung als nicht 
erheblichen zu betrachten. 

6.1.1.3 Beeinträchtigung von Wochenendhausgebiet durch Verlärmung 
Analog zur Erholungsfunktion ist im westlichen Randbereich der Wochenendhausanlage von einer 
kurzzeitigen Beeinträchtigung durch Baulärm auszugehen. Die auch hier heranzuziehende DIN 18005 
Teil 1 gibt als Tages-Orientierungswert für Wochenendhausgebiete 50 dB (A). 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Aufgrund der nur randlichen Betroffenheit der Wochenendhausgrundstücke sowie des begrenzten 
Zeitraumes von ca. 3 Monaten (vgl. Tabelle 26 - HDV02) sind die Auswirkungen durch die 
baubedingten Lärmemissionen als nicht erheblich zu betrachten. 
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Hinzu kommt, dass die Lärmbelastung innerhalb der jeweiligen Bauzeiträume nur werktags ca. 
zwischen 6:00 und 20:00 Uhr auftreten wird. Während der Sonn- und Feiertage, an denen vermutlich 
ein Großteil der Wochenendhausbewohner anwesend ist, werden keine Bautätigkeiten stattfinden. 

6.1.2 Pflanzen (Vegetation) 
6.1.2.1 Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen 
Im Zuge der Baustelleneinrichtung wird es zur Beanspruchung von Flächen für Baufelder, 
Arbeitsstreifen und Materiallager kommen. Hierfür werden nach Möglichkeit ausschließlich Flächen 
in Anspruch genommen, die für das Schutzgut von geringerer Bedeutung sind. Vorgesehen ist 
insbesondere die Nutzung von Betriebsflächen der Deichverbände im Siedlungsbereich sowie im 
Deichvorland. Ferner werden die Deichunterhaltungswege auf der Deichaußenberme beansprucht. 
Kommt es zur Beanspruchung von nicht versiegelten oder befestigten Flächen ist mit einer 
Beeinträchtigung der Vegetationsdecke zu rechnen. Zur Vermeidung und Verminderung einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Schutzguts Pflanzen sollten im Vorwege der Baustelleneinrichtung 
Flächen mit Wald- oder Gehölzbeständen sowie weiteren, wertvollen Biotoptypen (z.B. Biotoptypen 
der Wertstufen V und IV sowie besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. 
europarechtlich geschützt nach Anhang I FFH-RL) als Ausschlussflächen gekennzeichnet werden. 
Weiterhin sind die Vorschriften der DIN 18 920:2014-07 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) einzuhalten. 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Vornehmlich werden für die Errichtung der Baustelleneinrichtungsflächen versiegelte bzw. befestigte 
Bereiche sowie Biotopflächen mit geringer Bedeutung in Anspruch genommen. Nach Beendigung der 
Bautätigkeiten findet eine Wiederherstellung der beanspruchten nicht versiegelten Flächen mit 
anschließender Rasenansaat statt. Zu verwenden ist eine aktuelle Regel-Saatgut-Mischung 
entsprechend der einschlägigen Landschaftsbau-Fachnormen wie beispielsweise die aktuelle 
Deichgras-Saatgutmischung. 
Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ist die Beeinträchtigung 
des Schutzgutes als zeitlich begrenzt und nicht erheblich zu sehen. 

6.1.2.2 Direkte Beeinträchtigung von gefährdeten Pflanzenarten durch die 
Baufeldräumung 

Im Januar und April 2015 wurden die Uferbereiche und Buhnen innerhalb der Bauabschnitte 
eingehend auf Vorkommen der prioritären Anhang II-Art Schierling-Wasserfenchel (Oenanthe 
conioides) untersucht. Hierbei konnten keinerlei Exemplare festgestellt werden (vgl. KURZ 2015). Da 
sich der Schierling-Wasserfenchel über Diasporen fortpflanzt, die mehrere Jahre bis Jahrzehnte unter 
Luftabschluss im Sediment der Elbe überdauern können, ist eine Ansiedlung an günstigen Standorten 
innerhalb der Planungsabschnitte in den Vegetationsperioden vor Bauzeitbeginn dennoch nicht 
auszuschließen. Aufgrund des endemischen Vorkommens an der Tideelbe und des derzeitigen 
schlechten Erhaltungszustandes der Art (siehe auch Kap. 3.5.3) haben die Bundesrepublik 
Deutschland und alle betroffenen Bundesländer, dem entsprechend auch Niedersachsen, eine 
besondere Verantwortung für die Arterhaltung. Schon die Zerstörung weniger Individuen hätte somit 
eine Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle zur Folge. 

Stattdessen wurden an vier Abschnitten Bestände der Elbe-Schmiele (Deschampsia wibeliana) und der 
Sumpfdotterblume (Caltha palustris) kartiert. Beide Arten gelten gemäß der aktuellen RL 
Niedersachsen als gefährdet (GARVE 2004).  

Die Elbe-Schmiele konnte sich in den letzten Jahren erfolgreich an die Veränderungen ihres 
Lebensraumes anpassen - sie besiedelt heutzutage auch die Steinpackungen der Uferdeckwerke - und 
ist aktuell wieder häufig an der Tide-Elbe vertreten. Demzufolge ist die Gefährdungseinstufung nicht 
mehr zeitgemäß. (Vgl. KURZ, Februar 2013 sowie BFG 2004) 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Art nach Beendigung der Baumaßnahmen an den Standorten 
wieder ansiedeln wird (vgl. KURZ 2013).  



Instandsetzung der Sicherungs- und Schutzbauwerke auf Teilstrecken, Elbe-km 585,800 bis 607,500 
Umweltverträglichkeitsstudie 
 

Lamprecht & Wellmann GbR – Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner, Uelzen 115 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Die potenzielle Zerstörung einzelner Pflanzen des streng geschützten Schierling-Wasserfenchels 
würde aufgrund der aktuell geringen Populationsgrößen negative Auswirkungen auf den schon 
schlechten Erhaltungszustand der Anhang II/IV-Art und somit eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzguts Pflanzen bedeuten. Ferner kommt das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG zum 
Tragen. Daher sind die jeweiligen Baulose vor Baubeginn bzw. der Herstellung der Baufelder von 
einer Person mit anerkannten Artkenntnissen hinsichtlich neuer Vorkommen der Art abzusuchen. Ggf. 
vorgefundene Rosetten sind unter fachkundiger Anleitung an die als Kompensationsmaßnahme vor 
Baubeginn hergestellten Priele im Vorland bei Drage und Haue umzusetzen. Der Anwuchserfolg wird 
im Rahmen des ebenfalls vorzusehenden Monitorings der Prielflächen überprüft. (Vgl. LAMPRECHT & 
WELLMANN 2016c)  

Die Bestandssituation der Elbe-Schmiele ist derzeit als gesichert anzusehen. Eine kurzfristige 
natürliche Neubesiedlung im Bereich der Schüttsteindeckwerke ist zu erwarten, da im Umfeld der 
Baumaßnahmen weitere Vorkommen existieren.  

Im Falle einer Betroffenheit größerer Bestände der gefährdeten Sumpfdotterblume ist die Umsiedlung 
einiger Exemplare an geeignete Standorte im Nahbereich der beeinträchtigten Flächen durchzuführen. 

Durch die genannten Vorkehrungen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen wird 
sichergestellt, dass es zu keinen relevanten Bestandsverlusten der genannten Arten kommt.  

Somit ist keine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne des § 14 BNatSchG zu prognostizieren.  

6.1.3 Tiere (Lebensraumfunktion) 
6.1.3.1 Beunruhigung/Gefährdung störempfindlicher Tierarten in der Bauphase durch 

akustische und optische Reize sowie durch Schallwellen (Fische)  
Baubedingte Beeinträchtigungen werden insbesondere durch Störungen im Bereich der jeweiligen 
Baustelle ausgelöst. Diese Wirkfaktoren treten damit nur zeitlich befristet und räumlich begrenzt auf. 
Gebaut wird jährlich nur in dem Zeitraum ab Anfang April bis Mitte Dezember, bei Frost oder 
starkem Hochwasser ruhen die Arbeiten. In Abhängigkeit von den räumlichen Gegebenheiten, 
insbesondere dem Offenheitsgrad der Landschaft, können Störungen bis in max. 400 m (Rohrweihe) 
Entfernung vom jeweiligen Bauabschnitt wirken. Die Störempfindlichkeit der Tiere ist allerdings 
artspezifisch sehr unterschiedlich ausgeprägt.  

Beeinträchtigungen und Störungen der Tierlebensräume werden während der Bauphase durch den 
Baumaschinenlärm und den gesamten Baubetrieb einschließlich menschlicher Anwesenheit verur-
sacht. Zwei bis drei Baumaschinen, an- und abfahrende Lkw sowie Bauarbeiter verursachen Stö-
rungen, die nicht so gleichförmig verlaufen, wie z.B. der Straßenverkehr und damit keinen 
Gewöhnungseffekt ermöglichen.  

Es ist davon auszugehen, dass die einzelnen Arten spezifische Fluchtabstände einhalten. Das 
Zurückweichen aus den ursprünglich genutzten Lebensräumen aufgrund der Störung führt damit zu 
einer temporären Verringerung des nutzbaren Lebensraumes. Die Beeinträchtigung der Tierlebens-
räume ist abhängig von der Empfindlichkeit der einzelnen Tiergruppen und der Entfernung von der 
Störquelle. Sie sind nur auf die Bauzeit beschränkt und daher in der Regel nicht nachhaltig. 

Im Folgenden werden die potenziell betroffenen Artengruppen nacheinander hinsichtlich denkbarer 
Beeinträchtigungen gegenüber baubedingten Lärmimmissionen und Bewegungsreize beurteilt. 

Die artspezifische Störempfindlichkeit in Abhängigkeit von der Entfernung zur Störquelle ist Kap. 3.6 
zu entnehmen. Weiterhin wird die in Kap. 3.6.2 entsprechend der Potenzialabschätzung 
vorgenommene Bewertung der Lebensraumbedeutung für die jeweiligen Artengruppen zur 
Beurteilung herangezogen. Das Lebensraumpotenzial ist darüber hinaus auf Kartenblatt Nr. 5 Fauna 
dargestellt.  

Biber und Fischotter 
Beide Säugetierarten sind nacht- und dämmerungsaktiv und daher durch die Baumaßnahmen lediglich 
betroffen, wenn sich Baue in relativer Nähe von 100 bis 200 m zur Deichbaumaßnahme befinden. 
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Außerhalb der Aufzuchtzeiten haben die Tiere die Möglichkeit, den räumlich und zeitlich begrenzt 
wirkenden Störungen auch weiträumig auszuweichen. Gegenwärtig liegen für beide Arten keine 
Nachweise im Bearbeitungsgebiet vor. Schwerpunktvorkommen konnten bisher weiter flussaufwärts 
an der Mittelelbe bis m Wehr Geesthacht nachgewiesen werden. Allerdings wird ihnen ein 
zunehmendes Ausbreitungspotential bescheinigt, eine im Jahr 2014 bei Rönne gefundene Biberburg 
scheint dies zu bestätigen. Ein zumindest gelegentliches Vorkommen der aquatischen Säugetiere bzw. 
eine Nutzung der Vorland- und Uferbereiche als Wanderkorridor und Jagdhabitat ist daher 
wahrscheinlich. Die Bauabschnitte DVN 02 /03 (bei Rosenweide), ADV 02/03-1 (bei Stöckte), 
ADV 03-3 (Laßrönne) und ADV 04 (Schwinde) liegen randlich von Bereichen, die aufgrund der guten 
strukturellen Ausstattung hochwertige (Teil)lebensräume für beide Arten darstellen. Hierbei ist davon 
auszugehen, dass die dort vorkommenden Individuen an regelmäßige Störungen angepasst sind. 

Im Rahmen der Anlage eines Deichunterhaltungsweges bei Rönne wurden im nahen Umfeld einer 
besetzten Biberburg Bautätigkeiten durchgeführt, u.a. kam eine Vibrationswalze zum Einsatz. Anhand 
von frischen Schnittspuren und einer Sichtung nach Abschluss der Arbeiten im Nahbereich des Biberbaus 
und während des Bauzeitraumes wurde ersichtlich, dass der Biber auch während der Bauarbeiten die Burg 
genutzt hatte. Eine nachhaltige Störung des Lebensraumes mit vergrämender Wirkung konnte somit 
ausgeschlossen werden. (LAMPRECHT & WELLMANN 2014) 

Da die Bauflächen maximal die Außengrenzen der hochwertigen Vorlandbereiche berühren und die 
Schallimmissionen nur randlich in diese potentiellen Lebensräume einwirken, ist von einer geringen 
Beeinträchtigung auszugehen.  

Fledermäuse 
Beeinträchtigungen der Fledermäuse sind durch baubedingte Störungen nicht zu erwarten. Dies 
begründet sich aus dem zeitlichen Ausschluss der Fledermausaktivitäten und Baumaßnahmen. 
Lediglich für mögliche Paarungs- oder Wochenstubenquartiere in der unmittelbaren Nähe der 
Bauabschnitte wird eine geringe Empfindlichkeit prognostiziert, da Beeinträchtigungen durch Lärm 
nicht vollkommen auszuschließen sind.  

Brutvögel 
Neben optischen Störsignalen werden im Zuge der Bauarbeiten Lärmimmissionen mit z.T. hohen 
Geräuschpegeln auftreten. Artspezifisch können Unterschiede in der Empfindlichkeit respektive 
Störanfälligkeit der Vögel gegen Straßenlärm beobachtet werden. Viele Vogelarten sind auf die 
Wahrnehmung von akustischen Signalen angewiesen, z. B. bei der Partnerfindung und 
Revierverteidigung, dem Nahrungserwerb, der Gefahrenwarnung/-wahrnehmung sowie bei der 
sozialen Interaktion im Familienverband. Dauerhaft erhöhte Schallimmissionen, beispielsweise 
hervorgerufen durch Straßen- oder Schienenverkehr, können daher neben einer Vertreibung aus dem 
betroffenen Lebensraum artspezifisch zu erheblichen Einschränkungen dieser Lebensfunktionen und 
schlimmstenfalls zu einer Verschlechterung der Populationen führen. GARNIEL et al. (2010) schlagen 
zur Prognose von verkehrsbedingten Störungen eine Kombination von mehreren 
Beurteilungsinstrumenten vor. In Abhängigkeit von der artspezifischen Störempfindlichkeit werden 
zur Ermittlung der Beeinträchtigung von Brut- und Rastvögeln durch Straßenverkehrslärm die 
Kriterien kritischer Schallpegel, Effektdistanzen, Fluchtdistanzen und Störradien herangezogen.  

Da die baubedingten Lärmimmissionen im Gegensatz zum Verkehrslärm keinen gleichmäßigen 
Charakter aufweisen und jeweils nur in einem relativ begrenzten Zeitraum lokal wirken werden, 
werden im Folgenden in Anlehnung an GASSNER et al. (2005) die Prognose-Instrumente Fluchtdistanz 
und Störradius (Kolonien bzw. Rastvogeltrupp) verwendet. (Nach GARNIEL et al. 2010, S. 8 - 
heranzuziehen bei schwach befahrenen Straßen.) 

Störeffekte können insbesondere dann auftreten, wenn während der Brutzeit der Vögel die Baustelle 
bzw. Baustellenflächen eingerichtet und die Abräumarbeiten begonnen werden. Später ist mit 
zunehmenden Gewöhnungseffekten zu rechnen, die allerdings hier nicht berücksichtigt werden 
können, da sie nicht sicher prognostizierbar sind. 

Negative Auswirkungen auf das Fortpflanzungsgeschehen potenzieller Brutvogelarten sind bei 
Unterschreitung der spezifischen Fluchtdistanzen zu erwarten (vgl. Tabelle 20). 
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Es ist davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der vorkommenden Arten nur eine geringe 
Empfindlichkeit gegenüber der Anwesenheit von Menschen aufweist, die sich in verhältnismäßig 
geringen Fluchtdistanzen von 10 m bis 30 m widerspiegeln. 

Dessen ungeachtet sind aus planerischer Vorsorge während des Hauptbrutzeitraumes (März bis Juli) in 
einer Entfernung von max. 100 m zum Baugeschehen für einen Großteil der potentiell im UG 
vorkommenden Brutvogelarten beeinträchtigende Störwirkungen nicht auszuschließen. Die Arten 
Weißstorch, Höckerschwan sowie Krick-, Knäk- und Löffelente reagieren auf Distanzen bis zu 200 m 
empfindlich. Allerdings nutzt der Weißstorch die Vorlandbereiche lediglich zur Nahrungssuche, bei 
der er nur geringe Störempfindlichkeit aufweist. Bei potentiellen Niststandorten der Rohrweihe sind 
sogar bis zu einer Entfernung von < 300 m Beeinträchtigungen des Brutgeschäftes nicht vollständig 
auszuschließen.  

Eine dauerhafte erhebliche Beeinträchtigung von Brutvogelpopulationen durch baubedingte 
Störeffekte ist aus folgenden Gründen dennoch nicht zu erwarten: 

 Die Vorlandbereiche mit hohem Lebensraumpotential für Brutvögel werden nur randlich 
durch das Baugeschehen berührt. 

 Ein Großteil, der im Bearbeitungsgebiet brütenden und/oder nahrungssuchenden Vögel sind 
an regelmäßige Störungen durch die Anwesenheit von Menschen und Hunden sowie deren 
vielfältige Freizeitaktivitäten wie u. a. Radfahren, Joggen, ungeregeltes Angeln und Baden, 
Wassersport aber auch an Störeffekte durch den Schifffahrtsverkehr auf der Elbe angepasst. 

 Sollte die Rohrweihe regelmäßig im Bearbeitungsgebiet brüten, darf für diese Individuen 
aufgrund des relativ hohen Nutzungsdruckes und kontinuierlichen Lärmbelastung ein gewisser 
Gewöhnungseffekt unterstellt werden.  

Rastvögel 
Für den Elbeabschnitt zwischen Hamburg und dem Ilmenau-Sperrwerk bei Stöckte, einschließlich der 
Ufer- und Vorlandbereiche sowie der unteren Seeveniederung mit ihren Überschwemmungsflächen, 
wurde für den Zeitraum 2006-2010 eine landesweite und damit hohe Bedeutung als 
Rastvogellebensraum bestätigt (NLWKN 2015). 

Eine Vielzahl der im UG rastenden Arten sind Wasservögel, die im Allgemeinen vergleichsweise hohe 
Fluchtdistanzen aufweisen.  

Grundsätzlich sind Störungen von Rastvögeln jedoch als weniger intensiv zu werten als Störungen von 
Brutvögeln. Rastvögel können groß- oder kleinräumig in ungestörte Landschaftsteile ausweichen, 
während Brutvögel während der Brut- und Aufzuchtzeit ihre Nachkommen zu versorgen haben und 
damit räumlich an den gewählten Neststandort gebunden sind. 

Des Weiteren ist eine beträchtliche Vorbelastung des Raumes durch intensive Nutzung von Erholungs- 
und Freizeitsuchenden sowie durch regelmäßigen Schiffs- und Bootsverkehr gegeben. 

Zugvögel, die den betrachteten Elbabschnitt als Rastgebiet nutzen, sind an ein gewisses Maß von 
Störungen gewöhnt, da hier in den Vorlandbereichen ganzjährig und kontinuierlich Irritationen 
mindestens durch touristische Nutzung und Naherholungssuchende (freilaufende Hund) gegeben sind.  

Erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen durch optische und akustische Störwirkungen sind nicht 
zu erwarten. 

Fische 
Die Bauarbeiten werden räumlich auf die einzelnen Buhnenfelder beschränkt erfolgen. Während des 
ebenfalls begrenzten Bauzeitraumes ist für die Fischfauna ein Ausweichen in andere, weitgehend 
ungestörte Buhnenfelder/Uferabschnitte möglich. Eine Nutzung der vom Vorhaben betroffenen 
Buhnenfelder als Laichhabitat ist wie in Kap.3.6.4.3 erläutert eher unwahrscheinlich. 
Unter der Voraussetzung, dass nur hochfrequente Vibratoren zum Einbau der Spundwände genutzt 
werden, die mit variablem statischem Moment arbeiten, d.h. es ist ein schwingungsfreies An- und 
Abfahren möglich, sind für die Fischfauna keine Empfindlichkeiten gegenüber den Rammarbeiten 
anzunehmen.  
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Tabelle 32:  Beeinträchtigung / Störung von Tierlebensräumen 

Betroffene Arten/Artengruppen Beschreibung 

Brutvögel  Erhebliche Beeinträchtigungen im März bis Juli bei im Nahbereich (100 m) 
brütenden störempfindlichen Arten möglich.  

Rastvögel Geringe Beeinträchtigungen. 

Biber-/Fischotter Störwirkungen im Abstand bis 100 m in Bereichen mit hohem 
Lebensraumpotential nicht auszuschließen. 

Fledermäuse Geringe Beeinträchtigung für mögliche Quartiere in unmittelbarer Nähe zur 
Baustelle. 

Fische Geringe Beeinträchtigungen (Vermeidungsmaßnahme). 
 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Fauna 
Fledermäuse : Vorsorgebereich 
Mögliche Quartiere von Fledermäusen, die in unmittelbarer Nähe zur Baustelle liegen, können ggf. 
durch Lärm und Erschütterungen gestört werden. Durch eine fachkundige Kontrolle sind die Quartiere 
rechtzeitig zu ermitteln und zu sichern (siehe auch Brutvögel). Nahrungshabitate unterliegen nicht 
dem Schutz nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. 
Die Baumaßnahme ist räumlich und zeitlich eng begrenzt. Eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands der lokalen Populationen entsteht nicht. Individuenverluste können durch Vermeidungs-
maßnahmen ausgeschlossen werden. 
Brutvögel : Vorsorgebereich 
Die Mehrzahl der potenziell im Bearbeitungsgebiet vorkommenden Brutvogelarten wird aufgrund der 
siedlungsnahen Lage und des saisonal hohen Nutzungsdruckes relativ störunempfindlich sein. 
Dennoch nicht auszuschließende Störungen an Brutplätzen können zusätzlich durch ein Entfernen 
geeigneter Vegetationsstrukturen im Baubereich minimiert werden. Dies ist jeweils vor Beginn der 
Bautätigkeiten in den einzelnen Bauabschnitten bis spätestens Anfang März durchzuführen.  
Durch Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahme können Störungen an Brutplätzen weitgehend 
verhindert werden; damit ist sichergestellt, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen kommt. 

Die Baumaßnahmen sind zeitlich und räumlich eng begrenzt und verursachen keine dauerhaften  
Störwirkungen. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustand der lokalen Brutvogelpopulationen ist 
nicht zu erwarten. 
Biber/Fischotter, Rastvögel: belastungsfreier Bereich 
Stark beeinträchtigende Störungen der Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Biber und Fischotter sind 
nicht zu erwarten. Beeinträchtigungen können zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da 
beide Arten jedoch vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv sind und ein Ausweichen auf weniger 
gestörte Bereiche problemlos möglich ist, sind diese nicht als erheblich zu werten. 
Kurzzeitige Störungen von Rastvögel bzw. deren Ruhestätten sind durch die Bautätigkeiten am 
Elbufer anzunehmen. Ein Ausweichen auf andere Bereiche ist aufgrund der engen räumlichen 
Begrenzung der Baumaßnahmen möglich, dauerhafte Vertreibungen können ausgeschlossen werden. 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 tritt nicht ein. 

Fische: Vorsorgebereich 
Beeinträchtigende Störungen der Artengruppe sind weitgehend zu vermeiden. 

6.1.3.2 Direkte Beeinträchtigung von Tieren und deren Habitaten durch die 
Baufeldräumung/Ausbaggerung Buhnenfelder 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei Tätigkeiten im Rahmen einer Baufeldfreimachung 
während der Brut- und Setzzeit eine hohe Gefährdung von Brutvögeln und Fledermäusen besteht. Die 
Gefahr der direkten Beeinträchtigung ist insbesondere dann gegeben, wenn Gehölze oder größere 
Röhrichtbestände betroffen sind. Daher sind vor der Baufeldräumung, vorzugsweise im Herbst und 
Winter, betroffene Bäume innerhalb der Bauabschnitte durch einen Fachmann auf genutzte 
Baumhöhlen zu kontrollieren. Darüber hinaus hat die Baufeldräumung im Bereich von Gehölz- und 
Röhrichtbeständen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des § 39 (5) BNatSchG zwischen 01.10. 
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und bis zum 28(29).02. des jeweiligen Jahres zu erfolgen. Der dauerhafte Verlust von Gehölz- und 
Vegetationsbeständen mit potenzieller Habitatfunktion wird in Kap. 6.2.3.1 betrachtet. 

Das baubedingte großflächige Ausbaggern der vom Bauvorhaben betroffenen Buhnenfelder und 
seitliche Ablagern des Sedimentes kann zu direkten Beeinträchtigungen von Fischen führen, die diese 
Bereiche zeitweise als (Teil-)lebensraum nutzen wie beispielsweise Aale und Zander oder der im 
betrachteten Elbeabschnitt laichende Stint. Zum einen ist mit einer Aufwirbelung von feinen 
Sedimentteilchen zu rechnen, die in die Kiemen der Fische geraten können und diese verstopfen. Zum 
anderen besteht die Gefahr, dass eingeschränkt schwimmfähige Tiere unkontrolliert verdriftet werden 
oder schutzsuchende Individuen aufgescheucht werden. 

Begrenzt kann es durch die Erhöhung von Schwebstoffen zusätzlich zu einer verstärkten 
Sauerstoffzehrung kommen, die kurzfristig und abschnittsweise auch Störungen von wandernden 
Arten wie beispielsweise den streng geschützten Schnäpel zur Folge haben kann. 

All dies bedeutet wiederum einen erhöhten Stressfaktor für die vorkommende Fischgemeinschaft, der 
ebenso beeinträchtigende Wirkungen haben kann. 

Andererseits handelt es sich bei den vom Vorhaben betroffenen Buhnenfeldern um tidebedingt 
hochdynamische Lebensräume an scharliegenden Deichstrecken, die eher strukturarm ausgeprägt sind 
und nur eine eingeschränkte fischökologische Habitateignung aufweisen bzw. nur von weniger stör- 
und strömungsanfälligen Arten genutzt werden können. (Vgl. Kap. 3.6.4.3)  

Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen der Fischfauna - auch der wandernden Arten - ist die 
Ausbaggerung nicht in den warmen Sommermonaten, in denen die Sauerstoffkonzentration in der 
Unterelbe generell relativ gering ist, durchzuführen. Ferner sind aus Gründen der Vorsorge die 
Laichzeiten der sich in der oberen Tideelbe reproduzierenden Arten zu berücksichtigen. Hierfür sollte 
der früheste Laichbeginn herangezogen werden: Der Stint beginnt mit dem Ablaichen bei einer 
Wassertemperatur von über 9°C i.d.R. ab Ende Februar bis März.  

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Fledermäuse, Brutvögel, Fische: Vorsorgebereich 
Durch Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, insbesondere Kontrollen vor Beginn der Baumaßnahme 
und einer zeitgerechten Räumung des Baufeldes (bis Ende Februar) sowie einer Ausräumung der 
Buhnenfelder bis spätestens März des jeweiligen Jahres wird sichergestellt, dass die 
Erheblichkeitsschwelle des § 14 BNatSchG nicht erreicht und auch artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände nicht erfüllt werden. Des Weiteren dient die zeitgerechte Entfernung von potentiell 
als Niststandort dienenden Vegetationsstrukturen einer Brutansiedlung vor Beginn der jeweiligen 
Bauarbeiten. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Rastvögel: belastungsfreier Bereich 
Für Rastvögel sowie Fischotter und Biber sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Es stehen 
ausreichend Ausweichmöglichkeiten in angrenzenden Bereichen zur Verfügung. Ferner ist bei 
Rastvögeln eine Standortgebundenheit nicht gegeben. 

6.1.4 Boden 
6.1.4.1 Beeinträchtigungen des Bodens im Bereich der Baustellenflächen 
Die Ausbau- und Entladearbeiten sowie der Einbau der Stahlspundwände finden im Schwerpunkt vom 
Wasser aus statt. Landseitig erfolgt die Herstellung des Deckwerkes. Auf relativ kleiner Fläche sind 
Bereiche für die Baustelleneinrichtung und zum Rangieren der Baufahrzeuge erforderlich. Hier 
werden Maschinen abgestellt und rangiert, stehen Baucontainer und wird Material gelagert. Diese 
Flächen werden nach aktueller Planung binnen- und außendeichs nahe der Bauabschnitte und der 
Deichüberfahrten liegen (vgl. Kap. 5.1.2). Nach Möglichkeit werden die bestehenden 
Deichunterhaltungswege sowie Lagerflächen der Deichverbände beansprucht. 
Im Verlauf des Baugeschehens sind für die Baustelleneinrichtung bzw. Materiallagerung Flächen in 
einer Größenordnung von rund 3,8 ha vorgesehen.  



Instandsetzung der Sicherungs- und Schutzbauwerke auf Teilstrecken, Elbe-km 585,800 bis 607,500 
Umweltverträglichkeitsstudie 

 

120 Lamprecht & Wellmann GbR – Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner, Uelzen 

Nach Fertigstellung des Deckwerkes wird der Boden gelockert und Oberboden ergänzt sowie mit 
standortgerechter Saatgutmischung eingesät. Die während der Bauphase genutzten 
Deichunterhaltungswege werden anschließend, wenn notwendig, durch Einbau von natürlichem 
Schottergemisch ausgebessert. 
Eine Beeinträchtigung des Bodens in diesen Bereichen besteht in der zeitweiligen Überschüttung und 
Verdichtung durch Baumaterial und Baumaschinen. Die Intensität der Beeinträchtigung ist davon 
abhängig, wie empfindlich die betroffenen Standorte sind. Da überwiegend schon extrem anthropogen 
veränderte Standorte in Anspruch genommen werden und es sich darüber hinaus um überwiegend 
sandige bis leicht lehmig-sandige Böden handelt, sind nur geringe bis mittlere Beeinträchtigungen des 
Bodens zu erwarten. 
Beeinträchtigungen des Bodens während der zeitlich begrenzten Bauphase sind auf Basis der 
Naturnähe bzw. Vorbelastung der Böden zu bewerten. Die Beeinträchtigungen treten räumlich 
allerdings jeweils nur für einen begrenzten Zeitraum von wenigen Monaten auf.  
Die zeitweilige Beanspruchung von Boden stellt keine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne von § 14 
BNatSchG dar, wenn die beanspruchte Fläche auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt bleibt und 
vornehmlich schon deutlich veränderte Böden genutzt werden. 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Die Beeinträchtigung des Bodens entsteht kleinräumig und relativ kurzzeitig auf Flächen mit Böden, 
die keine besondere Naturnähe aufweisen. Damit ist die Beeinträchtigung als nicht erheblich zu 
betrachten und wird durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, wie gezielte und begrenzte 
Flächenauswahl und anschließende Bodenlockerung, weiter abgemildert. 

6.1.5 Wasser 
6.1.5.1 Potenzielle Verunreinigungen des Grundwassers und von Oberflächengewässern 

(Elbe) durch umweltgefährdende Stoffe und Feinsedimente 
Zur Umsetzung des Bauvorhabens werden verschiedene Maschinen und Fahrzeuge/Schubschiffe 
benötigt. Durch Unfälle oder Havarien können umweltgefährdende Stoffe, wie Treibstoffe, Motoren- 
oder Hydrauliköle austreten und im Boden versickern oder direkt in die Elbe gelangen. 

Da die Arbeiten am bzw. im Gewässer stattfinden und darüber hinaus im Einwirkungsbereich des 
Bauvorhabens geringe Grundwasser-Flurabstände herrschen, besteht im Bereich der Bautrassen eine 
hohe Empfindlichkeit gegenüber diesem Szenario. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass die Elbe als 
Bundeswasserstraße einer nicht unerheblichen Nutzung durch (gewerblichen) Schiffsverkehr 
unterliegt und damit auch ein erhöhtes Havarierisiko besteht. 

Bei Einhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen und erforderlicher Sorgfalt erscheint ein Unfall 
oder Havariefall im Rahmen der Bauarbeiten eher unwahrscheinlich. Daher besteht in diesem 
Zusammenhang nur hypothetisch die Möglichkeit von Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser. 

Des Weiteren besteht die These, dass es zu chemischen Lösungsprozessen und damit zur Freisetzung 
von Schadstoffen kommt, wenn feine Partikel der Kupferschlackesteine (CUS) ins Gewässer 
gelangen. Dies könnte, verursacht durch mechanischen Abrieb, beim Ausbau des alten Deckwerkes 
sowie beim Entladen und dem Einbau der Schlackesteine der Fall sein. Nach Aussage der 
Bundesanstalt für Gewässerkunde (mündl. Dr. Düster, BfG, 2013) wird derzeit zur möglichen 
Problematik von Umweltbelastungen durch die Verwendung von Industrieschlacken im Wasserbau 
geforscht. Abschließende valide Ergebnisse liegen bisher nicht vor. Unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen kam die BfG darüber hinaus in einem Gutachten für das Wasser- und 
Schifffahrtsamt Lauenburg (WSA) über den Einsatz industriell hergestellter Wasserbausteine an der 
Elbe in deren Amtsbereich (bfg, 2011) zu der Einschätzung, dass für die Elbe im betrachteten Bereich 
nicht von solch negativen Wirkungen auszugehen ist, dass ein Wiedereinbau von CUS entsprechend 
des "Erlasses zum Einsatz von industriell hergestellten Wasserbausteinen in Bundeswasserstraßen" 
(BMVBS 2010) ausgeschlossen werden müsste. 

Die bauvorbereitende Räumung der Buhnenfelder wird kurzzeitig und im Bereich der jeweiligen 
Bauabschnitte (max. drei zusammenhängende Buhnenfelder) erfolgen. Durch die Ausbaggerung der 
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Buhnenfelder wird es zu einer Aufwirbelung von feinen Sedimentteilchen kommen, die auch in 
Bereichen angrenzend an das Buhnenfeld vorübergehend eine Verschlechterung der Wasserqualität 
zur Folge haben wird. In den warmen Sommermonaten, in denen die Tideelbe in der Regel deutlich 
abnehmende Sauerstoffgehalte aufweist, kann es auf diese Weise noch zu einer zusätzliche 
belastenden Sauerstoffzehrung kommen (vgl. Kap. 3.3.2.1). 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Nur im streng hypothetischen Fall von groben oder leichtfertigen Verstößen sowie Vorsatz gegen 
rechtliche Regelungen (allgemeinen Sorgfaltspflichten der §§ 5 und 48 WHG sowie die 
Bodenschutzregelungen nach § 4 und § 7 BBodSchG) bzw. Nichteinhaltung einschlägiger Normen 
und Vorgaben ist eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser möglich. 

Bei korrektem Umgang mit Gefahrstoffen und der Vermeidung von Unfällen und Havarien sowie der 
konsequenten Anwendung der Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW) - Ausgabe 
2003 i: V. m. dem Erlass WS 14/5242.4/0 vom 08.04.2010 - bezüglich der Beschaffung, der 
umweltverträglichen Verwendung und des Einbaus der CUS sind negative Auswirkungen auf 
Oberflächen- und Grundwasser als Folge der Bauarbeiten nicht zu erwarten. 

Die Aufwirbelung von Feinsedimentpartikeln als Folge der Ausbaggerung der Buhnenfelder ist aus 
folgenden Gründen nicht als erhebliche Beeinträchtigung zu werten: Zum Einen wird die Belastung 
räumlich und zeitlich begrenzt auftreten, die höchste Dichte ist im Bereich des betroffenen 
Buhnenfeldes zu erwarten. Mit zunehmendem räumlichen und zeitlichem Abstand kommt es dann zu 
einer deutlichen Abnahme der Schwebstoffbelastung. Zum Anderen ist als Vermeidungsmaßnahme 
eine zeitliche Beschränkung dieser Maßnahme vorgesehen - Zeiträume, in denen die Tideelbe im 
betrachteten Abschnitt geringe Sauerstoffgehalte aufweist, sind keine Räumungen vorzunehmen (vgl. 
auch Kap. 6.1.3.2). 

6.1.6 Klima/Luft 
6.1.6.1 Schadstoff- und Staubemissionen durch Baumaschinen 
Es wird während des Bauzeitraumes an den einzelnen Bauabschnitten lokal und zeitlich begrenzt zu 
Schadstoffemissionen der Baumaschinen sowie zu begrenzten Staubemissionen durch Schüttvorgänge 
und Fahrzeugbewegungen kommen. Dabei wird die lufthygienische Situation im näheren Umfeld der 
jeweiligen Baustelle beeinträchtigt. 
Es ist allerdings davon auszugehen, dass durch den Einsatz der überschaubaren Zahl an Maschinen 
keine erhebliche Verschlechterung der guten Luftqualität im Untersuchungsraum auftreten wird. Beim 
Transport des Bodens über unbefestigte Wege ist bei lang anhaltender trockener Witterung lokal mit 
erhöhten Staubemissionen oder Staubverwehungen zu rechnen. Diese können durch das regelmäßige 
Feuchthalten des Transportweges vermieden werden. 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Die Beeinträchtigung der Luft besteht nur in sehr geringem Umfang durch Schadstoffemissionen der 
Baufahrzeuge und, in Abhängigkeit von der Witterung, durch Staubverwirbelungen beim 
Bodentransport. Letztere Beeinträchtigung ist nicht erheblich und kann durch Maßnahmen zur 
Vermeidung weiter reduziert werden. 

6.1.7 Landschaftsbild 
6.1.7.1 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Baustellenflächen 
Während der Baumaßnahme wird das Landschaftsbild im Bereich der Bauabschnitte durch offene 
Bodenbereiche, Zwischenlagerflächen von Boden und Baumaterial sowie Baumaschinen und 
Baucontainer beeinträchtigt. 
Diese Situation wird pro Baulos in der Regel voraussichtlich 3 bis 4 Monate bestehen und ist räumlich 
auf diese Bauabschnitte begrenzt zu erwarten.  
Die zu erwartenden baubedingten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind jedoch weder als 
erheblich noch als nachhaltig zu bezeichnen, da die negativen Wirkungen jeweils nur für wenige 
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Monate und in einem eng begrenzten Raum wirken. Verluste von Gehölzen auch für die Baustreifen 
werden unter anlagebedingten Beeinträchtigungen berücksichtigt (vgl. Kap 6.2.7.1). 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bestehen jeweils nur kurzzeitig und in sehr geringem 
räumlichen Umfang und sind daher als nicht erheblich zu bewerten. 

Eine Vermeidung dieser geringen und subjektiv sehr unterschiedlich wahrnehmbaren 
Beeinträchtigungen ist nicht möglich. 

6.1.8 Kultur- und Sachgüter 
6.1.8.1 Beeinträchtigung von Gebäuden und Baudenkmalen durch Erschütterungen  
Bezugnehmend auf den Messbericht "Zur Beurteilung der Erschütterungsbelastung von 
baustellennahen Gebäuden infolge des Einbaus der Spundbohlen" aus dem Jahr 2014 (WULKAU & 
SCHAU, 2014b) sind bei weitgehend unveränderten Rahmenbedingungen durch die baubedingten 
Erschütterungen keine unmittelbaren Überbelastungen von Gebäuden und damit einhergehende, die 
Gebrauchsfähigkeit verringernde Schäden zu erwarten. (Vgl. Kap. 5.2.1.3) 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Unter der Voraussetzung, dass für den Einbau der Spundbohlen hochfrequente Vibrationsgeräte mit 
variablem statischem Moment zum Einsatz kommen, die ferner dem im Gutachten von WULKAU & 
SCHAU (2014) bewerteten Rüttlertyp "Müller MS 8 HFBV" hinsichtlich ihres technischen Standards 
mindestens entsprechen, sind beeinträchtigende Störungen auszuschließen. 

6.1.8.2 Beeinträchtigung von archäologischen Denkmalen durch die Baumaßnahme  
Generell sollten Flächen mit vermuteten Bodenfunden möglichst nicht im Rahmen der Bauarbeiten 
berührt werden. Aufgrund der vorliegenden Daten über Bodendenkmale im Raum der Elbe zwischen 
Hamburg und Geesthacht ist eine bauliche Nutzung betreffender Bereiche weitgehend 
unwahrscheinlich (vgl. Kap. 3.9.1.2). Allerdings sind die Angaben zu den Fundplätzen nicht 
ausreichend flächenscharf, um im Vorwege eine Beeinträchtigung umfassend ausschließen zu können. 
Weiterhin wären Neufunde im Rahmen der Bauarbeiten denkbar. In solchen Fällen sind die Arbeiten 
zu unterbrechen, die zuständige Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und die Fundstelle für bis 
zu 4 Werktage zu sichern. Gemäß § 6 NDSchG ist der Verursacher dann im Rahmen des Zumutbaren 
verpflichtet die fachgerechte Untersuchung, Bergung und Dokumentation des Fundes durchzuführen. 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Durch die Baumaßnahmen sind keine Beeinträchtigungen an und im Umfeld von bekannten 
Bodendenkmälern zu erwarten. Sollten während der Erdarbeiten dennoch Funde gemacht werden, so 
ist entsprechend der rechtlichen Vorgaben gem. § 14 i. V. m. § 6 NDSchG zu verfahren und der Fund 
fachgerecht zu dokumentieren. 

6.2 Anlagebedingte Auswirkungen 
6.2.1 Schutzgut Mensch (Wohnen, Erholung) 
Die Erneuerung der Elbedeckwerke wird für den Menschen im Schwerpunkt positive Auswirkungen 
haben. Durch die Neuanlage ist der Hochwasserschutz für die anliegenden Siedlungen auch für die 
Zukunft gewährleistet. Angesichts der Erfahrungen mit den extremen Hochwassersituationen der 
vergangenen Jahre (2002, 2006, 2011 und insbesondere 2013) dürfte die Notwendigkeit dieser 
Baumaßnahmen ersichtlich sein.  

6.2.1.1 Inanspruchnahme von Flächen mit Bedeutung für die naturnahe Erholung 
Dauerhafte Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind nicht zu erwarten, da keine Flächen oder 
Strukturen mit hoher Bedeutung für die Erholung überbaut werden. Nach Fertigstellung der 
Baumaßnahmen wird durch gezielten kleinflächigen Sedimentauftrag auf die neuen Deckwerke 
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oberhalb der MThw-Linie eine Wiederbesiedlung der Uferbereiche mit standorttypischen 
Hochstaudenfluren initiiert.  

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Belastungsfreier Bereich 
Durch das Bauvorhaben entstehen keine Beeinträchtigungen für die naturnahe Erholung.  

6.2.2 Pflanzen (Vegetation) 
6.2.2.1 Verlust von Biotopflächen durch Inanspruchnahme 
Verluste von Biotopflächen finden im tidebeeinflussten Uferbereich der Elbe statt. Durch Überbauung 
werden die vorhandenen Biotope zerstört und vereinzelt Gehölze entfernt.  

Der Verlust von Einzelgehölzen wird im Rahmen der Auswirkungen auf das Landschaftsbild (vgl. 
Kap. 6.1.7.1) dargestellt.  

Durch die Erneuerung der Deckwerke wird es insgesamt zu einer Beanspruchung von 5,35 ha 
Grundfläche kommen. Zur differenzierten Ermittlung, welche Biotoptypen in welcher Größenordnung 
überbaut werden, wurden die kartierten Biotopflächen (siehe Kap.3.5.1.2) mit den Eingriffsflächen 
verschnitten. In Tabelle 33 sind die betroffenen Biotoptypen einschließlich ihrer überbauten 
Gesamtfläche dargestellt. Hierbei gilt zu berücksichtigen, dass die Flächengrößen der kartierten 
Steinschüttungen (Biotopkürzel OQS) deutlich geringer ausfallen als die 1965 planfestgestellten und 
gebauten Deckwerksflächen. Dies ist zum einen darin begründet, dass die Steinschüttungen teilweise 
durch die Verrottung der Fußsicherungen abgerutscht sind bzw. sich aufgelöst haben und damit die 
anstehenden sandigen Ufer freigelegt wurden. Zum anderen werden besonders die Fußbereiche der 
vorhandenen Steinschüttungen durch natürliche Ablagerungsprozesse von Sedimenten überlagert, so 
dass die Steinschüttung vollständig überdeckt sind. Zum Dritten haben sich in den Zwischenräumen 
der bestehenden Steinschüttungen im Laufe der Jahre teilweise Pflanzengesellschaften etablieren, die 
bei entsprechender quantitativer und qualitativer Ausprägung als Biotoptyp die technische Prägung 
des Standortes überwiegen. 

Entsprechend der Verschneidung der Biotopflächen mit den Flächenmaßen der geplanten Deckwerke 
sind 1,5 ha Steinschüttung (OQS) vom Bauvorhaben betroffen. Diese Biotopflächen haben aufgrund 
ihrer naturfernen Ausprägung die niedrigste Wertstufe (I) erhalten (vgl. Kap. 3.5.2). Insgesamt werden 
im Zuge des Bauvorhabens 2,8 ha Biotopflächen von "besonderer" Bedeutung (Wertstufe V) sowie 
0,94 ha Biotoptypen von "allgemeiner" bzw. "besonderer bis allgemeiner" Bedeutung (Wertstufen III 
und IV) überbaut. Biotoptypen von "geringer" Bedeutung (Wertstufe I) sind in einer Größenordnung 
von 1,6 ha betroffen. 

Andererseits wird das neue Deckwerk aufgrund der veränderten Bemaßung und technischen 
Ausgestaltung abschnittsweise kürzer als das alte ausfallen und damit auch eine geringere Fläche 
beanspruchen (vgl. Tabelle 34). Diese nicht mehr benötigten Schüttsteinflächen werden im Rahmen der 
Baumaßnahmen zurückgebaut und stehen damit in Zukunft als Lebensraum wieder zur Verfügung. 
Die entsiegelten Bereiche im Gewässerbett sind dem Biotoptyp FVT " Mäßig ausgebauter Marschfluss 
mit Tideeinfluss" und damit dem FFH-Lebensraumtyp 3270 "Schlammige Flussufer mit Vegetation der 
Verbände Chenopodion rubri (p.p.) und Bidention (p.p.)" zuzuordnen.  
Tabelle 33:  Biotopflächen, die im Zuge der Neuanlage des Uferschutzes überbaut werden. 

Code Biotoptyp Wertstufe 
(vgl. Kap. 3.5.2) 

gesetzl. Schutz Fläche gerundet 

WWA Weiden-Auwald der Flussufer V § 30; Anh. I 280 m² 
FWO Vegetationsloses Süßwasserwatt V § 30; Anh. I 16.374 m² 
FWR Süßwasserwatt-Röhricht V § 30; Anh. I 9.340 m² 
FWP Süßwasserwatt mit Pioniervegetation V § 30; Anh. I 1.718 m² 
GMF Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte V § 30ü 462 m² 
BAA Wechselfeuchtes Weiden-Auengebüsch IV § 30ü 75 m² 
FPS Pionierflur sandiger Flussufer IV  65 m² 
GMS Sonstiges mesophiles Grünland IV § 30ü 113 m² 
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Code Biotoptyp Wertstufe 

(vgl. Kap. 3.5.2) 

gesetzl. Schutz Fläche gerundet 

UFT Uferstaudenflur der Stromtäler IV § 30; Anh. I 318 m² 
FVT Mäßig ausgebauter Marschfluss mit Tideeinfluss III Anh. I 967 m² 
NRG Rohrglanzgras-Landröhricht III § 30 (≥ 50 m²) 3.293 m² 
GIA Intensivgrünland der Überschwemmungsbereiche III  863 m² 
UHF Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte III  679 m² 
UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte III  1.819 m² 
UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte III  885 m² 
URF Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte III  330 m² 
OQS Steinschüttung/-wurf an Flussufern I  15.519 m² 
GRT Trittrasen I  4 m² 
OVS Straße I  30 m² 
OVW Weg I  354 m² 
TFB Beton-/Asphaltfläche I  62 m² 

 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Zulässigkeitsgrenzbereich/Belastungsbereich 
Durch das Bauvorhaben kommt es zu Verlusten von wertvollen Biotopflächen, die auch durch die 
FFH-Richtlinie und nach § 30 BNatSchG besonders geschützt sind. Es entstehen somit erhebliche 
Beeinträchtigungen im Sinne von § 14 BNatSchG und tlw. Beeinträchtigungen von gesetzlich 
geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG. Die Betroffenheit von Lebensraumtypen nach Anhang I 
der FFH-RL wird detailliert in LAMPRECHT & WELLMANN 2015 dargestellt und auf Zulässigkeit 
geprüft.  

Eine Erheblichkeit des Eingriffs ist für den Verlust der in Tabelle 33 genannten Biotoptypen der 
Wertstufen V bis III mit einer Gesamtfläche von 3,75 ha festzustellen. Der Biotopverlust ist 
ausgleichbar bzw. ersetzbar. Allerdings fallen ca. 2,8 ha der betroffenen Biotopfläche unter den 
gesetzlichen Schutz nach BNatSchG. Zum Teil werden nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte 
Biotope zerstört, die nur schwer wieder herstellbar sind (WWA, GMF). Für diese Flächen ist eine 
Ausnahme von den Zerstörungs- und Schädigungsverboten nach § 30 (3) nicht möglich. Stattdessen 
wird eine Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich. 

Die sich aus den eben genannten gesetzlichen Rahmenbedingungen ergebende Unzulässigkeit des 
Vorhabens (§ 30/34 BNatSchG) kann jedoch aus folgenden Gründen überwunden werden: 

 überwiegendes öffentliches Interesse (Hochwasserschutz für Siedlung), 
 Fehlen zumutbarer Alternativen, 
 Maßnahmen zur Kompensation/Sicherung der Kohärenz sind möglich. 

Vorsorgebereich 
Verlust weiterer Biotopflächen mit "geringer" Bedeutung (GIA, OQS, GRT, OVS, OVW, TFB). Es 
entstehen weder erhebliche Beeinträchtigungen nach § 14 BNatSchG noch sind Erhaltungsziele des 
FFH-Gebietes bzw. gesetzlich geschützte Biotope betroffen. 

6.2.2.2 Verlust von potenziellen Wuchsorten des Schierling-Wasserfenchels 
Es ist davon auszugehen, dass durch das Bauvorhaben Potentialstandorte der für das FFH-Gebiet 182 
wertbestimmenden prioritären Anhang II- und IV-Art Schierling-Wasserfenchel beeinträchtigt 
werden. Dies kann zu einer Verschlechterung der Bestandssituation der lokalen Population beitragen 
und damit eine Erheblichkeit zur Folge haben. Derzeit ist der Erhaltungszustand dieser prioritären 
FFH-Art, bezogen auf die atlantische biogeografische Region, "ungünstig-schlecht, U2" (vgl. BFN 
2013) und im Funktionsraum 1 des IBP Elbeästuar (NLWKN - IBP 2011) "mittel bis schlecht".  

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Zulässigkeitsgrenzbereich 
Aufgrund des endemischen Vorkommens an der Tideelbe haben die Bundesrepublik Deutschland und 
alle betroffenen Bundesländer, dem entsprechend auch Niedersachsen, eine besondere Verantwortung 
für die Erhaltung des Schierling-Wasserfenchel. Durch die vorhabenbedingte Inanspruchnahme von 
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potentiellen Wuchsstandorten der prioritären Art ist eine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
bzw. maßgeblichen Bestandteilen des FFH-Gebietes 182 nicht gewährleistet. Wie in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung (LAMPRECHT & WELLMANN 2016a) ausführlich hergeleitet wurde, ist 
aufgrund der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses im Sinne des § 34 Abs. 3 
in Verbindung mit Abs. 4 und der fehlenden zumutbaren Alternativen für die Instandsetzung der 
Deckwerke eine Zulassung des Projektes dennoch möglich. Voraussetzung ist die Umsetzung von 
kohärenzsichernden Kompensationsmaßnahmen (§ 34 Abs. 5 BNatSchG) sowie die Unterrichtung der 
EU-Kommission gem. Artikel 6 Abs. 4 Unterabschnitt 1 der FFH-RL. 

Ferner ist durch die Beanspruchung von für die Anhang IV-Art geeigneten Wuchsstandorten das 
artenschutzrechtliche Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 zu prüfen. 

Nach Maßgabe von Abs. 5 des genannten § 44 tritt der Verbotstatbestand nicht ein, soweit die 
ökologische Funktion des Standortes im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dies kann 
auch durch die Festsetzung von vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erreicht 
werden.  

Zur Erfüllung der sich aus den §§ 34 und 44 ergebenden rechtlichen Anforderungen ist die Schaffung 
von neuen Wuchsstandorten mit möglichst optimalen Standortbedingungen für den Schierling-
Wasserfenchel geplant. Die vorgezogene Anlage von drei elbeparallel verlaufenden, beidseitig 
angeschlossenen Prielen im Vorland bei Haue und Drage (vgl. Kap. 7.3) soll den Verlust der 
potentiellen Wuchsstandorte im Bereich der technisch überprägten Buhnenfelder schon im Vorwege 
des Eingriffs ausgleichen, hiermit verbunden ist eine Kompensation des negativen Effektes auf den 
Erhaltungszustand der FFH-Art sowie die Erhaltung der ökologische Funktion Lebensraum SWF im 
räumlichen Zusammenhang. 

Aufgrund der anzunehmenden erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes in seinen für die 
Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen und der damit verbundenen Unzulässigkeit, die aber unter 
bestimmten Voraussetzungen ausnahmsweise überwunden werden kann, liegt die Auswirkung auf das 
Schutzgut Pflanzen im Zulässigkeitsgrenzbereich.  

6.2.3 Tiere 
6.2.3.1 Inanspruchnahme von Tierlebensräumen 
Für die Neuanlage der Deckwerke werden vornehmlich schon technisch überprägte Uferbereiche der 
Elbe in Anspruch genommen. Geplant ist die Neusicherung von Uferabschnitten, die schon mit 
Steinschüttungen befestigt sind bzw. - je nach Erhaltungszustand - Fragmente des alten Deckwerks 
aufweisen. In Teilen wird die neue Schüttung weiter ins Gewässer hineinreichen. 

Aus diesem Grund wird es insgesamt zu relativ geringen Verlusten von wertvollen Tierlebensräumen 
kommen.  

Der Einbau der Steinschüttungen führt relativ kleinflächig zu einer Beanspruchung von bisher nicht 
überbauten Boden sowie wird eine Entfernung von Gehölz- und weiteren Vegetationsbeständen - 
vereinzelt baubedingt evtl. auch in direkt angrenzenden Bereichen - zur Folge haben. Dadurch werden 
die Lebensräume verändert (z.B. fehlende Vegetationsbedeckung, Verlust wichtiger Habitatstrukturen, 
Veränderung der oberen Bodenschichten), was eine Einschränkung bzw. den Verlust einzelner 
Nutzungsfunktionen bis hin zu vollständigen Habitatverlusten zur Folge haben kann. Andererseits 
werden durch den Einbau der Steinschüttung mit Sand-/Kiesfilter neue Habitatstrukturen angelegt, die 
grobe Substrate präferierende Arten als Ersatzlebensraum nutzen können. 

Bewertet werden die potenziellen Beeinträchtigungen von Lebensräumen der untersuchten 
Artengruppen Biber/Fischotter, Fledermäuse, Brutvögel, Rastvögel und Fische.  

Die Intensität des jeweiligen Funktionsverlustes der Tierlebensräume entspricht in der Regel der 
Empfindlichkeit der Flächen im Hinblick auf eine Inanspruchnahme. Auf Ausnahmen wird im Text 
gesondert hingewiesen. 

Biber und Fischotter 
Eine Beanspruchung von Flächen innerhalb von bekannten oder potenziellen Kernlebensräumen von 
Biber und Fischotter findet nicht statt. Als Wanderstrecke sind die neuen Deckwerkanlagen weiterhin 
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uneingeschränkt nutzbar und die unterhalb der MTnw-Linie eingebaute Spundwand erzielt keine 
Barrierewirkung. Deutliche qualitätsmindernde Einschränkungen von möglichen Jagdgebieten sind 
ebenfalls nicht zu erwarten. Beeinträchtigungen beider Arten sind eher durch baubedingte Störungen 
(vgl. Kapitel 5.2.1) gegeben. 

Fledermäuse 
Beeinträchtigungen von Fledermäusen können durch den denkbaren Verlust von Sommer- und 
Winterquartieren in den Bäumen auftreten, die innerhalb des Baufeldes stehen und gefällt bzw. 
beseitigt werden müssen. Im Vorfeld der Baumfällungen sind detaillierte Untersuchungen der älteren 
Bäume auf Quartiere erforderlich. Alle Bauabschnitte befinden sich jedoch außerhalb von potentiell 
hochwertigen Lebensräumen oder berühren sie nur randlich. Auch sind durch die Entfernung einzelner 
Gehölze im Uferbereich keine negativen Auswirkungen auf mögliche Leitstrukturen zu vermuten. 

Brutvögel 
Eine direkte Beeinträchtigung von Lebensraumflächen mit hoher Bedeutung für Brutvögel durch 
Flächenbeanspruchung ist lediglich im Randbereich zu erwarten. Kernbereiche mit wertvollen 
Strukturen werden nicht berührt. Kleinflächig kann es zu einem Verlust von Gehölzen, 
Röhrichtbeständen und sonstigen Vegetationsstrukturen als Habitatelemente kommen. Hiervon 
können potentielle Niststätten oder Sitz-/ Singwarten betroffen sein. 

Ferner liegen die Buhnenfelder des Planungsabschnitts ADV04 sowie 2 bis 3 Buhnenfelder der 
Abschnitte ADV01 (vollständig mit Buhnenfeld 6/7) und ADV02 (teilweise) in einem Areal, das als 
Nahrungshabitat des Weißstorches eine landesweite Bedeutung aufweist (vgl. MU/Umweltserver 
Abfrage 09/16). Allerdings sind diese Uferabschnitte teilweise noch vollflächig mit Steinschüttungen 
bedeckt bzw. sind weitgehend vegetations- und strukturlos. Nach Fertigstellung der neuen Deckwerke 
werden die unterhalb des MThw liegenden Schüttsteinflächen in relativ kurzer Zeit von natürlichen 
Sedimentablagerungen bedeckt werden. Eine mit erheblichen Funktionsverlusten einhergehende 
Veränderung des Lebensraumes "Nahrungshabitat Weißstorch" ist daher nicht anzunehmen.  

Rastvögel 
Durch die anlagenbedingte Flächenbeanspruchung sind für Rastvögel keine dauerhaften 
Lebensraumverluste zu erwarten. Weite Abschnitte der vom Bauvorhaben betroffenen Uferbereiche 
sind aktuell durch Steinschüttungen befestigt und zeichnen sich durch relative Strukturarmut aus. 
Wertvolle Vegetationsstrukturen gehen allenfalls kleinflächig verloren - wobei viele der Rastvögel 
ausschließlich weite und offene Strukturen nutzen und teilweise erhebliche Abstände zu vertikalen 
Strukturen (z.B. Bäume, Baumreihen) einhalten.  

Fische 
Für die Neuanlage der Deckwerke sind lediglich Uferabschnitte vorgesehen, für die aktuell schon eine mehr 
oder weniger intakte Befestigung durch Steinschüttungen besteht. Demzufolge ist für den überwiegenden 
Teil der betroffenen Bereiche von einer Erhaltung des Status quo auszugehen. Die Buhnenfelder als 
mögliche (Teil)lebensräume für die Fischfauna bleiben weitgehend unberührt. Auch das neue Deckwerk 
wird nicht über den Bereich der Buhnenwurzeln hinausgehend angelegt. Eine Ausnahme bildet der 
Bauabschnitt HDV02-3 (Buhnenfeld 2/3). Hier wird das neue Deckwerk zum Schutz der dort stockenden 
Auwaldbestände (WWA) etwas weiter ins Buhnenfeld verlagert. Anschließend wird der unterhalb der 
MThw-Linie befindliche Bereich des Deckwerkes im Rahmen der natürlichen Sedimentationsprozesse 
wieder wie bisher übersanden. Eine dauerhafte einschränkende Veränderung des Lebensraumes 
bezüglich Ausstattung sowie Funktionalität für die Artengruppe Fische sind nicht zu erwarten. Die 
Buhnenfelder, einschließlich der betroffenen ufernahen Bereiche stellen aktuell einen technisch 
überprägten und hochdynamischen Lebensraum dar, der durch die tidebeeinflussten regelmäßig 
wechselnden Wasserstände und dem (besonders bei Unterschreitungstiden) Trockenfallen größerer 
Bereiche nur eingeschränkt nutzbar ist. So erfolgt der Einbau der Deckwerke sowie der Spundwände 
weitgehend in den ufernahen, relativ häufig im Jahr bei extremeren Niedrigwasserständen 
(sogenannten Unterschreitungstiden), vollständig trockenfallenden Bereichen, die kaum bewohnbar 
sind (pessimale Habitatqualität). 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Brutvögel und Fledermäuse: Belastungsbereich  
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Der dauerhafte Verlust von Gehölzen kann das artenschutzrechtliche Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG auslösen, wenn hierdurch Brutstätten für europäische Vogelarten zerstört werden.  

Aufgrund des relativ kleinräumigen und meist randlichen Eingriffes in Vegetationsstrukturen/-
bestände ist ein Verlust der Funktionalität von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten jedoch eher 
unwahrscheinlich. 

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG ist im Vorwege zu vermeiden, da die 
Maßnahmen zur Baufeldräumung nur außerhalb der Brut- und Setzzeiten erfolgen. Ferner hat die 
bauvorbereitende Entnahme der Gehölze und der Vegetationsschnitt im Baubereich bis Ende Februar 
vor Beginn der Fortpflanzungszeit den vermeidenden Effekt, dass sich während der Bautätigkeiten 
dort keine Brutvögel ansiedeln.  

Fledermäuse: Der Verlust von potenziellen Quartierbäumen für Fledermäuse kann bei tatsächlicher 
Quartiereignung einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand auslösen und damit eine Erheblichkeit 
entfalten, die aber kompensierbar ist. Zum derzeitigen Planungsstand sind absehbar keine Winter- 
Quartierbäume durch das Vorhaben betroffen. Eine Betroffenheit von Fledermausquartieren (vor 
allem kurzzeitig besetzte Zwischenquartiere) kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht vollständig 
ausgeschlossen werden. Durch Vermeidungsmaßnahmen wie eine Kontrolle der Bäume auf Quartiere 
und Besatz im Vorwege der Fällung wird sichergestellt, dass keine Individuenverluste entstehen.  

Da ein hoher Anteil gut oder sogar besser geeigneter (potenzieller) Quartierbäume im Nahbereich 
erhalten bleibt, sind erhebliche Beeinträchtigungen von Fledermauspopulationen wenig 
wahrscheinlich aber nicht auszuschließen. 

Aus artenschutzrechtlichen Gründen ist bei absehbarer Betroffenheit von Bäumen mit nachgewiesener 
Quartiereignung die vorzeitige Bereitstellung von Ersatzquartieren durch das Anbringen von 
Fledermauskästen an geeigneten Stellen im räumlichen Zusammenhang als vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahme vorzusehen. 

Der potentielle Verlust von Brutstätten für Brutvögel und Fledermäuse ist erst einmal als erhebliche 
Beeinträchtigung nach § 14 BNatSchG zu werten, die ausgleichbar ist aber eine artenschutzrechtliche 
Relevanz entwickeln kann.  

Fische: Vorsorgebereich 
Kleinflächig wird es zu einer Inanspruchnahme von Lebensraum (FVT und FW) kommen. Allerdings 
sind durch das zu prüfende Bauvorhaben schon weitgehend technisch überprägte Bereiche (Buhne und 
Buhnenfeld) betroffen. Ferner wird der unterhalb der MThw-Linie befindliche Bereich des 
Deckwerkes im Rahmen der natürlichen Sedimentationsprozesse wieder wie bisher übersanden. Eine 
dauerhafte vom Status quo abweichende Veränderung des Lebensraumes bezüglich Ausstattung sowie 
Funktionalität für die Artengruppe Fische ist daher nicht zu erwarten.  
 
Biber/Fischotter, Rastvögel: Belastungsfreier Bereich 
Auswirkungen auf Lebensräume und Habitatstrukturen von Biber/Fischotter und Rastvögeln sind nur 
eingeschränkt und in unerheblichem Maße zu erwarten, da die Flächenbeanspruchung jeweils auf sehr 
begrenztem Raum vorgesehen ist und weitgehend schon erheblich veränderte Flächen betroffen sein 
werden. Für die genannten Arten sind durch die Flächenbeanspruchung nur geringe Veränderungen 
des Status quo festzustellen. Es entstehen somit auch keine erheblichen Beeinträchtigungen.  

6.2.4 Boden 
6.2.4.1 Teilversiegelung  
Die Sicherung der Uferbereiche durch den Einbau von Schüttsteindeckwerken führt zu einer 
Teilversiegelung des dort anstehenden Bodens. Durch die Auskofferung der oberen Dezimeter und der 
anschließenden Ein- bzw Aufbringung der kiesigen Filterschicht sowie der Kupferschlackesteine wird 
der natürliche Bodenaufbau in den oberen Schichten verändert und die Bodenentwicklung 
unterbrochen.  

Mit den genannten Auswirkungen gehen u.a. der Verlust der Vegetationsbedeckung und der 
Naturnähe der betroffenen Flächen einher. In Abhängigkeit vom Natürlichkeitsgrad des Bodens auf 
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den jeweiligen Standorten ergeben sich unterschiedliche Empfindlichkeiten gegenüber der 
Teilversiegelung von Boden. 

Die im betrachteten Elbabschnitt natürlicherweise anstehenden sandigen Böden wurden auf weiter 
Strecke für den Deichbau und die erstmalige Anlage des erforderlichen Böschungsprofils entweder 
abgetragen oder mit sandigem Boden aufgefüllt. Eine Befestigung der Uferbereiche aus 
Schüttsteinmaterial besteht seit den 60/70er Jahren des 20. Jhd. 

Allgemein sind von der Baumaßnahme im Schwerpunkt schon deutlich anthropogen veränderte Böden 
betroffen. Insgesamt werden 5,35 ha Bodenfläche beansprucht, hiervon sind 4,14 ha durch die alten 
Uferbefestigungen erheblich verändert. 

Des Weiteren wird es aufgrund der Neubemessung des Deckwerks auch zu einem nicht unerheblichen 
Rückbau von bisher überbauten Flächen kommen. Bezogen auf alle Bauabschnitte, d. h. inklusive der 
vier einzelfallgeprüften Abschnitte (vgl. Kap. 5.1), ist mit einem Flächengewinn von gut 1,2 ha zu 
rechnen. Die im Rahmen des Bauvorhabens neu zu überbauenden Grundflächen sowie die im 
Gegenzug nicht mehr versiegelten Flächen sind, bezogen auf die einzelnen Planungsabschnitte, der 
folgenden Tabelle 34 zu entnehmen. 
Tabelle 34:  Gegenüberstellung entsiegelte Fläche und Neuversiegelung. 

Bauabschn it te

Planfeststellung Einzelfallgeprüft Planfeststellung Einzelfallgeprüft

ab 2017 2013/2014/2015/2016 ab 2017 2013/2014/2015/2016

ADV01 0 m² 0 m² 637 m² 0 m²

ADV02 2.474 m² 0 m² 886 m² 0 m²

ADV03 983 m² 1.875 m² 113 m² 0 m²

ADV04 122 m² 0 m² 2.243 m² 0 m²

DVN01 473 m² 0 m² 146 m² 0 m²

DVN02 0 m² 0 m² 2.344 m² 0 m²

DVN03 0 m² 2.165 m² 1.725 m² 0 m²

DVN04 922 m² 6.699 m² 0 m² 0 m²

HDV02 3.784 m² 4.139 m² 4.018 m² 0 m²

Zwischensumme 8.759 m² 14.877 m² 12.111 m² 0 m²

Gesamtsummen 23.637 m² 12.111 m²

Di f f e renz  Entsiege lung/Neuve rsiege lung 1 1 .5 2 5  m ²

R ückbau Neuve rsiegelung 

 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Von der Überbauung sind überwiegend Böden betroffen, die schon seit Jahrzehnten eine Befestigung 
aufweisen und stark anthropogen verändert sind. Für diese Standorte ist eine Veränderung des Status 
quo durch die Baumaßnahme nicht anzunehmen. Betroffen sind hiervon ca. 4,14 ha Fläche. Aufgrund 
der Neuberechnung der Deckwerke werden die Steinschüttungen abschnittsweise mehr Grundfläche 
beanspruchen. Es kommt zu einer Neuversiegelung von insgesamt 1,2 ha Bodenfläche. Zu großen 
Teilen werden hiervon regelmäßig unter Wasser stehende Gewässerböden zwischen den 
Buhnenbauwerken betroffen sein, da das neu bemessene Deckwerk überwiegend weiter ins Gewässer 
hineinreicht. Nach Beendigung der Baumaßnahme werden die Bereiche innerhalb kürzerer Zeit wieder 
mit Feinsanden überlagert. Insgesamt betrachtet wird im Zuge der Erneuerung der Deckwerke in den 9 
Planungsabschnitten mehr Fläche entsiegelt als erstmalig versiegelt (siehe Tabelle 34). In den 
rückgebauten Bodenbereichen können die durch Überbauung unterbrochenen oder stark 
eingeschränkten Bodenfunktionen langsam wieder regenerieren.  
Die Neuversiegelung von Boden ist immer erheblich im Sinne des § 14 BNatSchG zu werten. Dem 
gemäß wären die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden in den Belastungsbereich 
einzuordnen. Gleichzeitig kommt es in der Gesamtschau des Bauvorhabens zu einer Entsiegelung von 
Boden mindestens im gleichen Flächenumfang. Hierdurch ist schon im Rahmen des Vorhabens eine 
vollständige Kompensation in sich gegeben. Damit wäre auch eine positive Auswirkung auf das 
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betroffene Schutzgut zu verzeichnen, die entsprechend der angewandten Bewertungskriterien dem 
Förderbereich zuzuordnen ist.  
Aus diesem Grund haben sich die Gutachter für eine Einstufung in den Vorsorgebereich entschieden.  

6.2.5 Wasser 
6.2.5.1 Einbau von Wasserbausteinen aus Kupferschlacke 
Nach § 27 (2) WHG sind künstlich oder erheblich veränderte oberirdische Gewässer so zu 
bewirtschaften, dass zum einen eine Verschlechterung ihres ökologischen Potentials und ihres 
chemischen Zustands vermieden sowie andererseits ein gutes ökologisches Potential und ein guter 
chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. 

Für das neue Schüttsteindeckwerk wird aufgrund der aus ingenieurtechnischer Sicht guten 
baustofftechnischen Eigenschaften wie u. a. der hohen Dichte von > 3,6 t/m³ wieder Eisensilikat-
Gestein (Kupferschlacke; CUS) verwendet. Kupferschlacke wird bei der Kupferproduktion aus 
natürlich entstandenen Kupfererzen als industrielles Nebenprodukt gewonnen und seit mehr als 60 
Jahren als Baustoff im Straßen-, Wege- und Erdbau sowie insbesondere im Wasserbau eingesetzt. 
Neben Eisensilikat (> 90%) sind u. a. die umweltrelevanten Schwermetalle Arsen, Blei, Cadmium, 
Chrom, Kupfer, Nickel und Zink in dem künstlichen Gestein gebunden. 

Wasserbaumaterialien stehen in ständigem Kontakt mit dem wässrigen Milieu, hierbei kann es in 
Abhängigkeit von den jeweiligen Standortfaktoren zur Mobilisierung und Freisetzung von 
(ökotoxikologischen) Schadstoffen kommen. Seit mehr als 15-20 Jahren werden im Hinblick auf eine 
Umweltverträglichkeit von Eisenhütten- und Metallhüttenschlacken als Wasserbausteine chemische, 
ökotoxikologische und biologische Untersuchungen durchgeführt. Zur Feststellung der Mobilisierung 
von Stoffen aus Wasserbausteinen kommen verschiedene Elutionsverfahren zum Einsatz. Methodisch 
bedingt führt eine Verwendung unterschiedlicher Verfahren zu heterogenen und uneinheitlichen 
Ergebnissen. (Vgl. MÜLLER 2008 und STACHEL & SCHWARTZ 2008) 

Bisher gibt es in Europa keine einheitlichen Bewertungskonzepte zur Beurteilung der 
Umweltverträglichkeit von Wasserbaumaterialien (vgl. WAHRENDORF & REIFFERSCHEID 2012).  

Die Thematik bezüglich der Umweltverträglichkeit von Eisensilikat-Gestein wird zum Teil - auch in 
den Veranstaltungen der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) - kontrovers diskutiert (Vgl. 
KHORASANI 2008). 

Für eine Bewertung ebenfalls notwendige Richt- und Grenzwerte sind aktuell lediglich den 
Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW 2003) zu entnehmen. Diese beinhalten 
jedoch nur zulässige Eluatwerte für Cr (Stahlwerksschlacken) und Cu (Kupferhüttenschlacke). (Vgl. 
DÜSTER et al. 2012) 

Ferner gilt seit 2007 die REACH-Verordnung [(EG) Nr. 1907/2006]. Die EU-Chemikalienverordnung 
regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien innerhalb der 
Mitgliedsstaaten. Das heißt, dass innerhalb des Geltungsbereiches nur noch chemische Stoffe (ab einer 
Menge von > 1t) in Verkehr gebracht werden dürfen, die vorher registriert worden sind. Im Rahmen 
der Registrierung ist die Erstellung eines technischen Dossiers sowie Stoffsicherheitsberichts 
erforderlich. Sind die betreffenden Stoffe als gefährlich und besorgniserregend eingestuft (toxisch, 
bioakkumulierend oder persistent) müssen zusätzlich Expositionsszenarien erstellt werden. 

Für die Bewertung eines Einsatz von industriell hergestellten Wasserbausteinen in 
Bundeswasserstraßen ist gemäß BMVBS neben den Technischen Lieferbedingungen für 
Wasserbausteine, Ausgabe 2003 (TLW 2003) - eingeführt durch den Erlass EW 23/70.22/18 BAW 04 
- der Erlass zum "Einsatz von industriell hergestellten Wasserbausteinen in Bundeswasserstraßen" WS 
14/5242.4/0 vom 14.09.2010 heranzuziehen. In diesem ergänzenden Bundeserlass werden die 
Vorgaben für eine umweltverträgliche Verwendung von industriell hergestellten Wasserbausteinen 
präzisiert. Beispielsweise ist durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) eine 
maßnahmenbezogene Prüfung der Umweltverträglichkeit von industriell hergestellten 
Wasserbausteinen noch vor einer Ausschreibung durchzuführen, sollte ein Einsatz der betreffenden 
Wasserbausteine in empfindliche Bereiche, zu denen auch Natura 2000-Schutzgebiete zählen, geplant 
sein.  
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Basierend auf diesen Vorgaben wurde die BfG im Oktober 2010 mit der Prüfung von geplanten 
Buhnenunterhaltungs- und Vorschüttungsmaßnahmen im Amtsbereich des WSA Lauenburg 
beauftragt. 

In dem Gutachten kommt die BfG zu dem Ergebnis, dass für den Bereich der Elbe im Amtsbereich des 
WSA ein Ausschluss für den Einbau von industriell gefertigten Wasserbausteinen aus 
Kupferschlacken (CUS) oder Stahlwerks- und Eisenhüttenschlacken (SWS) entsprechend des oben 
angeführten Erlasses WS 14/5242.4/0 vom 14.09.2010 (BMVBS 2010) nicht gegeben ist. (Vgl. BfG 
2011) 

Nach Stellungnahme des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz auf 
eine Kleine Anfrage an die Staatskanzlei Niedersachsen ist damit ein grundsätzlicher Ausschluss zur 
Verwendung von CUS im Bereich des Biosphärenreservats "Niedersächsische Elbtalaue" nicht 
gegeben und nach fachlicher Auffassung auch nicht notwendig. (Vgl. Nds. Ministerium für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz/Dr. Birkner 2012 - Drucksache 16/5114) 

Bezugnehmend auf die Stellungnahme der BfG aus dem Jahre 2011 sieht das NLWKN den Einbau 
von CUS im Rahmen der Erneuerung der Schüttsteindeckwerke an der unteren Tideelbe zwischen 
Hamburg und Geesthacht unter Berücksichtigung der einschlägigen Erlasse bzw. der TLW 2003 als 
umweltverträglich an.  

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Basierend auf dem Gutachten/Stellungnahme der BfG aus dem Jahre 2011 und der Einschätzung des 
NLWKN wird vorausgesetzt, dass der Einbau von Kupferschlackesteinen keine signifikante 
Verschlechterung des ökologischen Potentials und chemischen Zustands des zu beurteilenden 
Elbeabschnittes zur Folge haben wird und damit auch keine Erheblichkeit gegeben ist. Vorausgesetzt 
wird die Einhaltung der einschlägigen Vorgaben aus den oben angeführten Erlassen (siehe auch Kap. 
6.1.5.1). 

6.2.5.2 Vertikaler Einbau einer Spundwand bis in den Grundwasserkörper 
Zur Fußsicherung des Schüttsteindeckwerkes ist auf einer Gesamtlänge von ca. 3.370 m der Einbau 
von Stahlspundwänden in einer Tiefe von 0,50 m bis 1,50 m unter NN vorgesehen. Die Spundwände 
reichen jeweils nur bis an den Böschungsfuss der Buhnen, d. h. die Buhnenfelder werden einzeln und 
nicht durchgehend gespundet. Des weiteren sind die Bauabschnitte auf eine Strecke von ca. 21 Fluss-
km verteilt. 

Durch den Einbau einer undurchlässigen Querschicht in den Grundwasserkörper kann es zu 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Grundwasser kommen. 

Eine Auswirkung der Spundwand auf den Grundwasserspiegel ergibt sich nur im direkten Bereich der 
Spundwand. Die Veränderung des Grundwasserspiegels ist mit 12 cm Höhenunterschied vor und 
hinter der Spundwand in einem zu betrachtenden Zeitraum von 96 Stunden für das gesamte 
Grundwassersystem, welches stark witterungsabhängig ist, vernachlässigbar gering (Scopingtermin 
NLWKN -VI L 16-62211-430-001, vom 19.07.2012). 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich  
Die mit dem Einbau der Spundwände einhergehenden Beeinträchtigungen des Grundwassers erreichen 
aufgrund der geringen Veränderungen des Grundwasserregimes nicht das Maß der Erheblichkeit.  

6.2.6 Klima/Luft 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft sind durch die Neuanlage des Deckwerkes nicht 
zu erwarten. 
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Belastungsfreier Bereich 
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6.2.7 Landschaftsbild 
6.2.7.1 Verlust landschaftsprägender Strukturelemente  
Landschaftsprägende Strukturelemente sind im Bearbeitungsgebiet vornehmlich Gehölzstrukturen wie 
Baumreihen und Gehölzsäume bzw. kleinflächige Auwaldbereiche (als Galeriewald), Gehölzgruppen, 
markante Einzelbäume sowie größere Röhricht- und Hochstaudenbestände. 
Der Verlust landschaftsprägender Strukturelemente kann erhebliche Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild zur Folge haben. 
Anhand des aktuellen Planungsstandes sind durch das Bauvorhaben keine nachhaltigen 
Veränderungen des Landschaftsbildes, auch im Falle von Verlusten einzelner landschaftsprägender 
Strukturen wie beispielsweise einzelner Bäume oder Sträucher, zu erwarten. Lediglich bei zwei 
Abschnitten werden kleinflächig und im Randbereich von Gehölzbeständen vereinzelt Bäume zu 
fällen sein.  
Im Zuge der Baumaßnahmen entfernte Röhricht- und Hochstaudenbestände können sich nach 
Fertigstellung der Deckwerke aus angrenzenden Bereichen in den darauf folgenden 
Vegetationsperioden wieder ansiedeln. Zusätzlich ist in 16 der planfestzustellenden Buhnenfeldern 
vorgesehen, durch Sedimentauftrag im befestigten Bermenbereich oberhalb MThw Pionierstandorte 
zur Wiederbesiedlung zu initiieren (siehe auch Kompensationsmaßnahmen Kap. 7.3).  
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Verlust von landschaftsprägenden 
Strukturen ist zum derzeitigen Planungsstand nicht festzustellen. Ferner sind aufgrund von erheblichen 
Beeinträchtigungen einzelner Erhaltungsziele des FFH-Gebietes kohärenzsichernde Maßnahmen 
vorgesehen, die gleichzeitig eine landschaftsgerechte Wiederherstellung oder Neugestaltung zum 
Ergebnis haben und daher gleichzeitig als Kompensation für das Landschaftsbild dienen. (LAMPRECHT 
& WELLMANN 2015a).  

6.2.8 Kultur- und Sachgüter 
6.2.8.1 Beeinträchtigung von Bodendenkmälern durch Flächeninanspruchnahme 
Eine Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern durch Flächeninanspruchnahme ist nicht zu 
erwarten. Für das Untersuchungsgebiet gibt es konkrete Hinweise auf Bodendenkmäler, diese werden 
durch das Vorhaben aber nicht berührt.  

Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass im Rahmen der Erdbauarbeiten weitere Funde entdeckt 
werden. In diesem Fall ist die Denkmalschutzbehörden zu informieren und weitere Maßnahmen vgl. 
Kap. 6.1.8.2 durchzuführen. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Der möglichen Beeinträchtigung von Bodendenkmälern durch die Bauarbeiten ist bei konkreten 
Funden durch die fachliche Dokumentation und der Sicherung der Funde zu begegnen. (vgl. Kap. 
6.1.8.2) 

6.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 
Wie in Kapitel 5.2.3 dargestellt, sind durch die im Rahmen der Hochwasservorsorge 
durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten insbesondere negative Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Pflanze zu erwarten. Dies betrifft v.a. das Mähen bzw. Entfernen von Vegetation auf den 
Schutzbauwerken sowie die kleinflächigen Ausbesserungen der Schüttsteindeckwerke. 
Die Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Deckwerke finden in der Regel in größeren zeitlichen 
Abständen und jeweils punktuell und kleinflächig statt. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Pflanzen sind in der Regel durch das Entfernen bzw. Niedrighalten der Vegetationsbestände/Gehölze 
auf den Deckwerken nicht zu erwarten. Die damit einhergehenden Veränderungen werden keine 
Nachhaltigkeit entwickeln, da ein Neuaustrieb bzw. eine Wiederansiedlung am gleichen Standort oder 
in angrenzenden Bereichen sehr wahrscheinlich ist. Ferner ist zu beachten, dass es sich grundsätzlich 
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um dynamische Standorte handelt. Das Ausbessern von Fehlstellen im Deckwerkaufbau wird aufgrund 
der geringen Flächenbeanspruchung sowie der Herstellung des Status quo ebenfalls keine erhebliche 
Betroffenheit auslösen. Auch in diesem Fall ist eine anschließende Wiederbesiedlung der erneuerten 
Schüttsteinbereiche möglich. Anders stellt es sich dar, wenn im Zuge der Unterhaltungsarbeiten 
zwischenzeitlich im Bereich der Deckwerke angesiedelte Individuen des Schierling-Wasserfenchels 
vollständig entfernt oder vor der Samenreifung abgemäht werden. Dies würde aufgrund der hohen 
Schutzwürdigkeit der Art und des schlechten Erhaltungszustandes zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Pflanzen führen.  
Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Schierling-Wasserfenchel: Zulässigkeitsgrenzbereich 
Eine mögliche erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes Pflanzen infolge von Individuenverlusten des 
streng geschützten Schierling-Wasserfenchels wird durch die in Kap.7.3 beschriebene vorgezogene 
Kompensationsmaßnahme (FCS-/CEF-Maßnahme): "Schaffung von elbeparallelen Prielen" 
ausgeglichen. 
Pflanzen (allgemein): Vorsorgebereich 
Die Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen wird lediglich geringe Betroffenheiten des 
Schutzgutes Pflanzen hervorrufen.  
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6.4 Darstellung der zu erwartenden Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Umwelt in tabellarischer Form 

Nachfolgend werden zur besseren Veranschaulichung die Ergebnisse der Auswirkungsanalyse noch 
einmal zusammenfassend tabellarisch dargestellt. Zusätzlich sind die Zuordnungen zu den 
Bewertungsstufen der Umweltauswirkungen aufgeführt.  
Tabelle 35:  Baubedingte Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Umwelt 

Auswirkung Größenordnung Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

Mensch:  Verlärmung von Flächen mit Wohnfunktion 
Kap. 6.1.1.1 

Abschnittsweise - pro Buhnenfeld 1-3 Monate 

Gemessen in 50 m Abstand bei unterbrochener 
Sichtachse: 

Vibrationsrammen: max. 56 dB(A) 
Entlade-/Baggerarbeiten: max. 59 dB(A) 

Vorsorgebereich 

Mensch:  Beeinträchtigung von Erholungsflächen durch 
Verlärmung - Kap. 6.1.1.2 

pro Buhnenfeld 1-3 Monate, >55 dB(A) bis in 
175 m (Rammen) / 160 m (Baggerarbeiten) 
Entfernung zur Baustelle 

Vorsorgebereich 

Pflanzen:  Beanspruchung von Vegetationsbeständen 
durch Baustellenbereiche - Kap. 6.1.2.1 

v.a. Nutzung befestigter oder vorbelasteter, 
unempfindlicher Flächen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  

Vorsorgebereich 

Pflanzen:  Verlust von gefährdeten Farn- und 
Blütenpflanzen - Kap. 6.1.2.2 

Schierling-Wasserfenchel: vorhergehende 
Begehung und evtl. Umsiedlung (i.V.m. 
Kompensationsmaßnahme) 

Elbe-Schmiele: geringe Verluste, Bestände aktuell 
ungefährdet 

Sumpfdotterblume: geringe Verluste, evtl. 
Umsetzung 

Vorsorgebereich 
 

Tiere:  Beunruhigung/Gefährdung störempfindlicher 
Tierarten in der Bauphase durch akustische 
und optische Reize sowie durch Schallwellen - 
Kap. 6.1.3.1 

Biber/Fischotter: geringe Beeinträchtigungen  

Fledermäuse: mit Vermeidungsmaßnahmen sehr 
gering 
Brutvögel: mit Vermeidungsmaßnahmen gering  

Rastvögel: gering 

Fische: mit Vermeidungsmaßnahmen gering 

Vorsorgebereich 

Fledermäuse, Brutvögel 
Fische 

Belastungsfreier Bereich 

Biber/Fischotter 
Rastvögel 

Tiere:  Direkte Beeinträchtigung von Tieren und 
deren Habitaten durch die Baumaßnahme - 
Kap. 6.1.3.2 

Abhängig vom Zeitpunkt.  

Vermeidungsmaßnahmen für Fledermäuse, 
Brutvögel und Fische erforderlich (Kontrolle 
Baumhöhlen, Beschränkung Bauzeitbeginn, 
zeitgerechte Räumung Baufeld und Ausbaggerung 
Buhnenfelder) 

Biber/Fischotter: sehr gering 
Rastvögel: sehr gering 

Vorsorgebereich 

bzw. 
Belastungsfreier Bereich 

Biber/Fischotter 

Rastvögel 
 

Boden:  Beeinträchtigung des Bodens im Bereich der 
Baustellenfläche - Kap. 6.1.4.1 

sehr kleinflächig, nur auf unempfindlichen bzw. 
stark vorbelasteten Standorten 

Vorsorgebereich 

Wasser:  Potenzielle Verunreinigungen des 
Grundwassers und von Oberflächen-
gewässern durch umweltgefährdende Stoffe - 
Kap. 6.1.5.1 

Nur im Havariefall oder bei Vorsatz 

Anwendung TLW 2003 (BfG 2011) 

Vorsorgebereich 

Wasser/Luft: Schadstoff- und Staubemissionen durch 
Baumaschinen - Kap 6.1.6.1 

räumlich und zeitlich begrenzt in geringem 
Umfang, Vermeidungsmaßnahme 

Vorsorgebereich 

Landschaftsbild: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch Baustellenflächen - Kap. 6.1.7.1 

räumlich und zeitlich begrenzt Vorsorgebereich 

Kultur-/Sachgüter: Beeinträchtigung von Gebäuden und 
Baudenkmalen durch Erschütterungen -  
Kap. 6.1.8.1 

Bei Einsatz entsprechender Vibrationsgeräte 
keine Auswirkung   

Vorsorgebereich 

Kulturgüter: Beeinträchtigung von archäologischen 
Denkmälern durch Baustellenflächen -  
Kap. 6.1.8.2 

gering Vorsorgebereich 
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Tabelle 36:  Anlagebedingte Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Umwelt 

Auswirkung Größenordnung Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

Mensch:  Inanspruchnahme von Flächen mit Bedeutung 
für die naturnahe Erholung - Kap. 6.2.1.1 

sehr gering Belastungsfreier Bereich 

Pflanzen:  Verlust von Biotopflächen durch 
Inanspruchnahme- Kap 6.2.2.1 

Wertstufe V:  2,8 ha 

Wertstufe IV:  0,06 ha 
Wertstufe III:  0,9 ha 

Wertstufe I:  1,6 ha 

Zulässigkeitsgrenzbereich 

FFH-LRT und gesetzl. 
geschützte Biotope 

Belastungsbereich 

Biotoptypen der Wertstufen 
IV/III ohne gesetzl. Schutz 

Vorsorgebereich  

Biotoptypen der Wertstufe I  

Pflanzen:  Verlust von gefährdeten Farn- und 
Blütenpflanzen - Kap. 6.2.2.2 

Schierling-Wasserfenchel: kein Nachweis aber 
Potenzialstandorte betroffen - 
erhaltungssichernde Kompensationsmaßnahme 

Elbe-Schmiele: geringe Verluste, Bestände aktuell 
ungefährdet 

Sumpfdotterblume: geringe Verluste 

Zulässigkeitsgrenzbereich 

Schierling-Wasserfenchel 

Vorsorgebereich 

Elbe-Schmiele, 
Sumpfdotterblume 

 

Tiere:  Inanspruchnahme von Tierlebensräumen - 
Kap. 6.2.3.1 

Biber/Fischotter: ohne 

Fledermäuse: pot. Verlust von einzelnen 
Quartierbäumen, Kontrolle vor Fällung, CEF-
Maßnahme 

Brutvögel: nur randliche Beanspruchung 
Lebensraumflächen hoher Bedeutung, 
Nahrungshabitat Weißstorch betroffen 
Rastvögel: Keine dauerhaften Flächenverluste 

Fische: geringer Verlust/Einschränkung des 
nutzbaren Lebensraums  

Belastungsbereich 
Brutvögel, Fledermäuse 

Vorsorgebereich  

Fische 
Belastungsfreier Bereich 

Biber/Fischotter, Rastvögel,  

Boden:  Bodenversiegelung - Kap. 6.2.4.1 Teilversiegelung insgesamt: 5,35 ha 

Hiervon Neuversiegelung: 1,2 ha (überwiegend 
Gewässerboden) 
Im Gegenzug Entsiegelung: 2,4 ha 

Vorsorgebereich 

Wasser:  Freisetzung von ökotoxikologischen Schad-
stoffen aus Wasserbausteinen - Verschlech-
terung ökologisches Potential obere Tideelbe 
(WRRL) - Kap. 6.2.5.1 

Bei Anwendung TLW 2003 (BfG 2011) keine 
Erheblichkeit 

Vorsorgebereich 

Wasser:  Einbau einer Sperrschicht ins Grundwasser 
Kap. 6.2.5.2 

Geringe Abflussverzögerung im Bereich der 
Spundwände, keine durchgängige Sperrschicht 

Vorsorgebereich 

 

Landschaftsbild: Verlust landschaftsprägender 
Strukturelemente - Kap. 6.2.7.1 

Zum Planungszeitpunkt nicht bewertbar, 
Kompensationsmaßnahmen vorgesehen 

Vorsorgebereich 

Kulturgüter: Beeinträchtigung von Bodendenkmälern 
durch Flächeninanspruchnahme - Kap. 6.2.8.1 

Nur potentielle Beeinträchtigung. Keine Funde im 
Bereich der betroffenen Buhnenfelder bekannt. 

Vorsorgebereich 

 
Tabelle 37:  Betriebsbedingte Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Umwelt 

Auswirkung Größenordnung Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

Pflanzen:  Verlust von Vegetationsbeständen/ 
Einzelgehölzen 

 Pot. Verlust Schierling-Wasserfenchel 
 Kap. 6.3 

Alle 3 bis 5 Jahre bzw. bei Bedarf und räumlich 
eng begrenzt 

Kompensationsmaßnahmen (FCS/CEF) 

Zulässigkeitsgrenzbereich 
Schierling-Wasserfenchel 

Allgemein : Vorsorgebereich 
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7. Mögliche risikomindernde Maßnahmen/ 
Kompensationsmaßnahmen 

Die gesetzlich festgelegte Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Bauvorhaben soll in 
einem frühen Planungsstadium bereits die Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen auf  

1. Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt, 

2. Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
3. Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 
4. die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

bewirken. 

Das geplante Bauvorhaben stellt trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen einen Eingriff in 
Natur und Landschaft nach § 14 BNatSchG dar. Daher ist zusätzlich die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung anzuwenden. Diese legt fest, dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen sind. Beeinträchtigungen gelten nach § 15 BNatSchG als vermeidbar, wenn 
das mit dem Eingriff verfolgte Ziel auf andere schonendere Weise am gleichen Standort erreicht 
werden kann. 
Ist dies nicht möglich, sind Kompensationsmaßnahmen vorzusehen, die nicht vermeidbare 
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes ausgleichen oder 
ersetzen. 
In dem hierfür zu erstellenden Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), der Teil der 
Antragsunterlagen ist, wird die Eingriffsregelung in Form der detaillierten Beschreibung von 
vorhabenbedingten Eingriffen und der Darstellung möglicher Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen sowie der Planung konkreter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
abgearbeitet. 
Die für den Menschen bedeutenden Schutzgutfunktionen Wohnen sowie Kultur- und Sachgüter 
werden im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung nicht mehr berücksichtigt. 
Die notwendigen Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) sollen zeitnah, 
funktionsbezogen und für die Dauer des Eingriffs entwickelt werden. Sie sind im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan endgültig und parzellenscharf in ihrem Umfang und Ausmaß zu 
ermitteln, zu beschreiben und darzustellen. 

7.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Dem Vermeidungsgebot des Naturschutzgesetzes (§ 13 BNatSchG) wird bereits durch die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung entsprochen. 
Hervorzuheben ist, dass nach UVPG zusätzlich zu den Schutzgütern des Bundesnaturschutzgesetzes 
der Mensch sowie Kultur- und Sachgüter Bestandteil der Umweltverträglichkeitsprüfung sind. 
Im Rahmen der konkreten Entwurfsplanung sind Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von 
Eingriffen vorzusehen, die die bauliche Gestaltung betreffen können oder durch begleitende 
Maßnahmen der Vermeidung/Minimierung von Beeinträchtigungen dienen. 
Im Zuge der vorliegenden UVS wurden bereits Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von 
Beeinträchtigungen entwickelt oder berücksichtigt, die bei der Umsetzung des Bauvorhabens zu 
beachten sind oder schon in die Planung eingestellt wurden: 
 Bau der Deckwerke auf bereits seit Jahrzehnten als Standort von Sicherungsbauwerken genutzten 

Flächen. 

 Bau und Transport von Material überwiegend vom Wasser aus, dadurch deutlich geringere 
Beeinträchtigung der Vorländer. 

 Die für die Baumaßnahmen erforderlichen Trassen sind bis Ende Februar eines Jahres zu 
beräumen (Röhrichtschnitt, Baumfällung), um Ansiedlungen von Tierarten für das Jahr der 
Bauausführung zu verhindern. 
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 Aus Gründen des Artenschutzes für Fische und Rundmäuler Sedimentausbau in den 
Buhnenfeldern möglichst im Winterhalbjahr. 

 Kontrolle der Bauabschnitte jeweils vor Baubeginn auf Vorkommen des Schierling-
Wasserfenchels sowie anderer geschützter Arten und ggf. Umsetzung der gefundenen Individuen 
an geeignete Standorte (i. V. m. kohärenzsichernder Maßnahme für den Schierling-
Wasserfenchel). 

 Schutzmaßnahmen für Gehölzbestände nach DIN 18 920 und eindeutige Markierung von 
empfindlichen Ausschlussflächen (wertvolle Vegetationsbestände, Feuchtbereiche) während der 
Bauphase. Die Bauflächen sind in ihrer Begrenzung nach außen fest zu markieren, um 
baubedingte zusätzliche Flächeninanspruchnahmen auszuschließen. 

 Für Lager- und Baustelleneinrichtungsplätze während der Bauphase sind ausschließlich Flächen 
mit geringer oder sehr geringer Bedeutung der Biotoptypen - vorzugsweise im Siedlungsbereich 
oder schon bestehende Lager- und Betriebsflächen der Deichverbände - zu nutzen. 

7.2 Auszugleichende erhebliche Beeinträchtigungen 
Die nachfolgend aufgelisteten anlagebedingten Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Wasser, 
Tiere und Pflanzen sowie Landschaftsbild sind nach dem Naturschutzgesetz im Rahmen von 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Die genauen Flächen und Größenordnungen 
sowie evtl. weitere Beeinträchtigungen sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan zu ermitteln und 
darzustellen. 

 Verlust von Biotopflächen durch Inanspruchnahme 
 Verlust von potentiellen Wuchsstandorten des Schierling-Wasserfenchels 
 Inanspruchnahme von Tierlebensräumen 

Der Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des 
Landschaftsbildes hat insbesondere folgende Sachverhalte zu berücksichtigen (NLÖ 2002): 

 die vom Eingriff betroffenen Funktionen und Werte, 
 die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
 der Ausgangszustand der Kompensationsflächen, 
 Risiken hinsichtlich des Maßnahmenerfolges, 
 Entwicklungszeiten und 
 die Mehrfachwirkung von Kompensationsmaßnahmen 

Die Kompensation soll im Landschaftspflegerischen Begleitplan nach dem folgenden Schema 
durchgeführt werden (angelehnt an NLÖ 2002): 

Kompensationsgrundsätze 
Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung von Biotoptypen der Wertstufen V, IV oder III: 
 Entwicklung möglichst der gleichen Biotoptypen in gleicher Ausprägung (Naturnähestufe) und auf 

gleicher Flächengröße erforderlich. Hierfür sind vorrangig Flächen mit Biotoptypen der Wertstufen 
II und I zu verwenden. Der Flächenbedarf vergrößert sich, wenn die betroffenen Biotoptypen 
mindestens mittelfristig (bis 25 Jahre) nicht wiederherstellbar sind (siehe auch Tabelle 1 zur 
Regenerationsfähigkeit von Biotoptypen). 

Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung von Lebensräumen gefährdeter Pflanzen- oder 
Tierarten (einschließlich für Gastvögel wertvoller Bereiche) 
 Über die Kompensationsgrundsätze für Biotoptypen hinausgehende Anforderungen können sich 

ergeben, wenn der Eingriff gefährdete Pflanzen- und Tierarten erheblich beeinträchtigt. Für 
gefährdete Arten müssen in der Regel die erforderlichen Kompensationsflächen mindestens der 
Größe des zerstörten oder sonst erheblich beeinträchtigten Lebensraumes entsprechen. Näheres 
wird im Fachbeitrag Artenschutz (LAMPRECHT & WELLMANN 2015b) erläutert, dessen 
Maßnahmen in den LBP Eingang finden. 



Instandsetzung der Sicherungs- und Schutzbauwerke auf Teilstrecken, Elbe-km 585,800 bis 607,500 
Umweltverträglichkeitsstudie 
 

Lamprecht & Wellmann GbR – Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner, Uelzen 137 

Bodenversiegelung 

 Bei einer Versiegelung von Bereichen mit besonderen Werten von Böden sind für versiegelnde 
Oberflächenbeläge (Asphalt, Beton) im Verhältnis 1:1 Kompensationsmaßnahmen durchzuführen. 
Bei den übrigen Böden genügt ein Verhältnis von 1:0,5. Die Kompensationsmaßnahmen für 
erhebliche Beeinträchtigungen durch Bodenversiegelung sind auf den Kompensationsbedarf für das 
Schutzgut Arten und Biotope nicht anrechenbar.  

Es ist zu beachten, dass durch die Anlage der Deckwerke ein Biotoptyp mit einer geringen Wertstufe 
entstehen wird (Steinschüttung/-wurf an Flussufern OQS). Allerdings werden besonders in den 
unterhalb des MThw liegenden Bereichen der Steinschüttungen durch die natürliche Sedimentation 
Flächen entstehen, die trotz der (Teil)versiegelung zukünftig die Definition des Biotoptyps 
Vegetationsloses Süßwasserwatt (FWO) erfüllen. 
Durch die Aufwertung einer Fläche im Rahmen der Kompensation einer Schutzgutfunktion werden in 
der Regel gleichzeitig weitere Funktionen anderer Schutzgüter ebenfalls aufgewertet, so dass durch 
eine Maßnahme für mehrere Schutzgüter eine Kompensation erreicht werden kann (Ausnahme 
Schutzgut Boden: Versiegelung). Dies ist detailliert im Landschaftspflegerischen Begleitplan 
darzustellen und zu erläutern. 

7.3 Ausgleichsmaßnahmen 
Die Höhe der Ausgleichsmaßnahmen wird durch den Landschaftspflegerischen Begleitplan auf der 
Grundlage der Entwurfsplanung für die Deckwerke in einer exakten Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung bestimmt. Im Folgenden werden lediglich Empfehlungen für den Ausgleich erheblicher 
und nachhaltiger Beeinträchtigungen durch den Deichausbau gegeben. 
Es ist zu beachten, dass viele der in der Tabelle 35 und Tabelle 36 genannten Beeinträchtigungen die 
gleiche Fläche betreffen. Aufwertungen der Landschaft und der Biotoptypen durch Kompensations-
maßnahmen führen daher in den meisten Fällen auch zu Flächenaufwertungen in der Bedeutung für 
verschiedene Schutzgüter (z.B. Pflanzen, Tiere und Landschaftsbild). 
Für Ausgleichsmaßnahmen sollen vorrangig aktuell beeinträchtigte Standorten mit einem hohen 
Entwicklungspotenzial und räumlich funktionalem Bezug gewählt werden. Hierfür sind innerhalb des 
Untersuchungsgebietes folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 Anlage von drei elbeparallelen beidseitig angeschlossenen Prielen im Vorland bei Drage und Haue 

als Maßnahme zur Kohärenzsicherung für den Schierling-Wasserfenchel und als vorgezogene 
Artenschutzmaßnahme, dabei Entwicklung von Biotopen mit besonderem Wert auf Flächen 
mittlerer Wertstufe. Im Rahmen der Planfeststellung ist der vorzeitige Maßnahmenbeginn für 
Oktober 2017 zu beantragen. Ferner ist ein Erfolgs-Monitoring der Kompensationsflächen 
vorzusehen. 

 Vervollständigung von linearen Silber-Weiden Strukturen am Seeve-Siel. 
 Innerhalb der Steinschüttung von 16 Buhnenfeldern Anlage einer jeweils 50 m² großen Fläche als 

Initialstandort für feuchte Hochstaudenfluren. Zusätzlich Begrenzung der Unterhaltungs-
maßnahmen auf maximal 3 dieser Buhnenfelder im Jahr. 

7.4 Ersatzmaßnahmen 
Erhebliche Beeinträchtigungen, die nicht ausgeglichen werden können, müssen durch Ersatzmaß-
nahmen kompensiert werden. 
Nicht ausgleichbare erhebliche Beeinträchtigungen sind die Überschüttung und teilweise Versiegelung 
von Boden. Ersatzmaßnahmen für diese Beeinträchtigungen sollten in Verbindung mit den genannten 
Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. 
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8. Hinweise auf aufgetretene Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung der Unterlagen und auf bestehende 
Wissenslücken 

Allgemein ist anzumerken, dass sich die Genauigkeit der Biotoptypenkartierung am gewählten 
Maßstab orientiert.  
 Nicht alle Tierarten innerhalb des Planungsgebietes können erfasst werden. Die Auswahl der zu 

erfassende Arten wurde im Rahmen der Antragskonferenz nach § 5 UVPG festgelegt. Man 
konzentriert sich in der Regel auf recht gut untersuchte Indikatorarten. Dabei ist zu bedenken, 
dass die Erhebung von Daten über eine Vegetationsperiode nur mehr oder weniger lückenhafte 
Informationen bietet, da witterungs-, wasserstands- und nutzungsbedingte Reaktionen der 
Tierpopulationen jahrweise stark wechseln können. Dazu kommen Populationszyklen, die von 
vielen weiteren Einflüssen abhängen können. Um die jahrweise wechselnden Bestandsgrößen der 
Tierpopulationen besser bewerten zu können, wurden alle verfügbaren Daten, in der Regel aus 
den letzten 10 Jahren, verwendet. Dazu wurden insbesondere die Daten aus den 
Erfassungsprogrammen des Landes Niedersachsen genutzt.  

 Bezüglich der Bodendenkmäler können nur die bekannten Fundorte berücksichtigt werden. Im 
Rahmen von Erdarbeiten können sich weitere Erkenntnisse ergeben. Dem Denkmalschutz sind in 
einem entsprechenden Fall Möglichkeiten zur Bergung/Dokumentation von Funden zu geben. 

 Viele Wechselwirkungen zwischen Tieren, Pflanzen und ihren Lebensräumen sowie Klima, 
Boden und Wasser sind noch nicht ausreichend geklärt. Insbesondere baubedingte Störwirkungen 
auf Tiere können nur mit größter Vorsicht prognostiziert werden. 
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83), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 13.10.2011 (Nds. GVBl. Nr. 
24/2011 S 353). 

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vom 30. Mai 1978 (Nds. GVBl. S. 517), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes vom 26. Mai 2011 (Nds. GVBl. S. 135). 

Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) In der Fassung vom 
30. April 2007 (Nds. GVBl. S. 179), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.02.2010 (Nds. GVBl 
S. 122). 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19. 
Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104). 

Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert 
durch Art. 13 des Gesetzes vom 18.12. 2014 (Nds. GVBl Nr. 27/2014 S. 477). 

RdErl. d. MU v. 11.11.2011 - 54-22450-22- Eingriffsregelung bei Unterhaltungsmaßnahmen von 
Deichen und Dämmen (Nds. MBl. Nr. 45/2011). 

9.4 Normen und Richtlinien: 
DIN 18 005, Teil 1, Beiblatt 1, Ausgabe 1987-05 „Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“. 
DIN 18 920, Ausgabe 2014-07 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 

Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“. 
DIN 19 712, Ausgabe 2013-01, „Flussdeiche“. 
Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine - Ausgabe 2003 - (TLW 2003). Eingeführt mit 

Erlass EW 23/70.22/18 BAW 04, geändert mit Erlass WS 14/5242.4/0 vom 08.04.2010.  
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Baumaßnahme „Unterhaltung der Sicherungs- und Schutzbauwerke in verschiedenen 
Abschnitten von der Landesgrenze Hamburg bis Geesthacht“ am niedersächsischen El-

bufer  
 

– Kontrolle auf Vorkommen des Schierlings-Wasserfenchels (Oenanthe conioides) – 
 
 
im Auftrag des Büros Lamprecht & Wellmann kartiert am 23. 1. und 28. 4. 2015  
 

1 Aufgabenstellung 
Im Bereich von Baumaßnahmen zur Grundsicherung der Steinschüttungen am niedersächsischen Elb–
ufer zwischen der Landesgrenze zu Hamburg und dem Wehr Geesthacht ist ein Vorkommen des 
Schierlings-Wasserfenchels (SWF) möglich. Da die Baumaßnahmen in diesem Frühjahr und Sommer 
stattfinden, sollte kurz vor deren Beginn noch einmal überprüft werden, ob aktuell überwinternde 
Rosetten des SWF im Eingriffsbereich wachsen.  
Am 23. 1. und 28. 4. 2015 wurde bei zwei Begehungen das Vorkommen des Schierlings-Wasser–
fenchels in den zehn Eingriffsbereichen überprüft.  

2 Kartiermethode 
Die Buhnen und das befestigte Ufer aller 10 Abschnitte wurden begangen und nach Rosetten des 
Schierlings-Wasserfenchels abgesucht. Es wurden alle zehn Abschnitte zwischen Bullenhausen und 
Schwinde kontrolliert. Die Begehungen wurden bei niedrigem Wasserstand vorgenommen, um si-
cherzustellen, dass der SWF auch aufgetaucht war. Er findet sich bis maximal 1,5 m, aber in der Regel 
nur bis 1 m unter der Mitteltidehochwasserlinie. Zur Kontrolle, ob der SWF zu dieser Jahreszeit auch 
sicher sichtbar ist, wurde am 17. März 2015 eine Begehung des NSG Heuckenlock vorgenommen, bei 
der auch einige typische Rosetten gefunden werden konnten.  

3 Ergebnisse 
Es konnten während der gesamten Begehung keinerlei Pflanzen des Schierlings-Wasserfenchels nach-
gewiesen werden. Da die Art in der Regel zweijährig ist, also als Rosette überwintert, hätte man im 
Dezember wenigstens die Rosetten finden müssen. Folgende Beobachtungen ergaben sich in den ein-
zelnen Bauabschnitten: 
 

3.1 Harburger Deichverband 

3.1.1 Bereich Bullenhausen – HDV01 
In diesem Buhnenzwischenraum gab es im Nordwesten relativ viel Brunnenkresse sowie Wibel-
Schmiele, umgeben von Rohrglanzgras und Blutweiderich. Im Südosten standen überhängende große 
Weiden mit angrenzender nasser Röhricht-Senke. Beides wäre für SWF geeignet, lag aber zu hoch und 
in der Zone des Wiesen-Kerbels.  

3.1.2 Bereich Over – HDV02 
Im Nordwesten standen Pyramidenpappeln und eine Weide. Es schloss sich ein dichtes, hohes Deck-
werk an, das nur sehr spärlich mit Gemeiner Kratzdistel, Wibel-Schmiele und Wasser-Sumpfkresse 
bewachsen war. Nach Südosten folgte dann ein langer Abschnitt mit frisch auf Flies geschütteter Kup-
ferschlacke. Die südöstlichen drei Buhnenzwischenräume waren wieder alt eingewachsen und dicht 
mit Moosen und Flechten bedeckt. Dort gab es reichlich geeignete Standorte für den SWF, z. B. unter 
großen teilweise liegenden Weiden mit Rohr-Schwingel, Brunnenkresse, Sumpf-Labkraut, Kriechen-
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dem Hahnenfuß, Wilder Sumpfkresse, Wasser-Ehrenpreis und Quellmoos, SWF fehlte jedoch. Im Be-
reich der Seevemündung ist allerdings im Sommer mit vielen SWF zu rechnen.  
 

3.2 Deich- und Wasserverband Vogtei Neuland 

3.2.1 Bereich Wuhlenburg – DVN01 
In jedem der beiden Buhnenzwischenräume gab es in der stromab gelegenen Ecke ein Schilfröhricht 
mit Unmengen von Muschelschalen, sowie Brunnenkresse, Wibel-Schmiele, Weiß-Straußgras usw. 
Das Deckwerk war alt eingewachsen und dicht mit Moosen und Flechten bedeckt. Es fand sich kein 
SWF.  

3.2.2 Bereich Rosenweide – DVN02 
Am westlichen Ende der beiden Buhnenzwischenräume waren 4 Bäume abgesägt worden, am östli-
chen standen noch Weiden, teils mit freigespülten Wurzeln. In diesem Bereich waren die Schüttsteine 
übersandet und kaum noch sichtbar. Zwischen den Steinen wuchs unten viel Glieder-Binse und oben 
Schilf. SWF fehlte. 

3.2.3 Bereich Fliegenberg – DVN03 
In den drei nordwestlichen Buhnenzwischenräumen wuchsen in den stromab gelegenen Ecken Schilf–
röhrichte mit etwas Schlick und teilweise sogar mit einem Randpriel zur Steinschüttung hin. Neben 
Brunnenkresse, Wasser-Ehrenpreis, Flatterbinse, Kriechendem Hahnenfuß und Quellmoos gab es auf 
einer Abbruchkante auch Rohr-Schwingel, Rohrglanzgras und Rohrkolben. Die Röhrichtbereiche wä-
ren eigentlich geeignet, es fand sich jedoch kein SWF. Die übrigen Buhnenzwischenräume waren auf 
alten Schüttsteinen mit Moosen und Flechten weitgehend bar höherer Vegetation.  

3.2.4 Bereich Hoopte – DVN04 
Der gesamte für den SWF mögliche Ansiedlungsraum ist von Schüttsteinen belegt. Im Nordwesten 
waren oben frische Schüttsteine hinzugegeben worden. Zwischen den alten Steinen wuchsen Rohr-
Schwingel, Rohrglanzgras und Wibel-Schmiele. Die folgenden mehr als zwei Drittel des Eingriffsab-
schnitts bestanden bereits aus neuer Kupferschlacke auf Vlies. Im äußersten Osten gab es noch eine 
kleine, alte, lückige und versandete Steinschüttung mit Rohrglanzgras. Hier bot sich kein Ansied-
lungsraum für den SWF. 
 

3.3 Artlenburger Deichverband 
Hier wurde der unmittelbar an der Steinschüttung gelegene Uferweg abgegangen und bei Bedarf die 
sehr kurzen Buhnen beschritten. In der Mitte des Bauabschnitts war bereits en kleiner Teil der Stein-
schüttung erneuert worden; aktuell wurde aber nicht gearbeitet. Es fand sich nirgends ein SWF. 

3.3.1 Bereich Ilmenaumündung – ADV01 
Auf der östlichen Buhne befindet sich eine sehr alte große Silberweide, unter der sich, wie auch im 
angrenzenden großen Schilfröhricht mit 13 Sumpfdotterblumen, ein potentieller Standort des SWF 
befindet, jedoch leider kein aktueller. 

3.3.2 Bereich Bundeswehrgelände – ADV02 
Im westlichen Buhnenzwischenräume gab es in der stromab gelegenen Ecke ein Schilfröhricht mit 
einzelnen Sumpfdotterblumen und geringer Eignung für den SWF. Auch die übrigen Bereiche wiesen 
keine Eignung auf.  

3.3.3 Bereich Laßrönne – ADV03 
Dieser Bauabschnitt besitzt zwar auch im Westen ein Schilfröhricht in der stromab gelegenen Ecke des 
Buhnenzwischenraums, der Untergrund ist jedoch sehr sandig (Prallufer) und nicht für den SWF ge-
eignet.  

3.3.4 Bereich Schwinde – ADV04 
Im westlich an den Bauabschnitt anschließenden Buhnenzwischenraum gibt es ein Schilfröhricht auf 
einem großen Sandanwurf mit Priel am Fuß der Böschung. Ein weiteres Schilfröhricht steht im vor-
letzten  Buhnenzwischenraum von Südosten. Beide Röhrichte sind, wie auch der Bereich zwischen 
ihnen, viel zu sandig und zu hoch gelegen, um für den SWF geeignet zu sein.  
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4 Diskussion 
Im Bereich der 10 Bauabschnitte konnten vor dem Bau der Steinschüttungs-Grundsicherung keine In-
dividuen des Schierlings-Wasserfenchels gefunden werden. An den Buhnen und Buhnenzwischen-
räumen werden daher keine Pflanzen beeinträchtigt.  
Der Schierlings-Wasserfenchel ist eine Pionierart, die nur 1-2 Jahre als Pflanze lebt und sich dann wie-
der einen neuen Standort suchen muss. Das bedeutet, dass die potentiellen Lebensräume an den Buh-
nen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder hergestellt werden sollten, wenn nicht eine größere Aus-
gleichsmaßnahme für alle Bauabschnitte zeitnah realisiert wird. 
 

Hamburg, den 6. 5. 2015 

 
Dr. Holger Kurz 


